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A. Problem 

Chancen und Risiken der Gentechnologie sind in der Öffentlich-
keit umstritten. Der 10. Deutsche Bundestag hatte eine Enquete

-

Kommission mit der Aufgabe eingesetzt, die Auswirkungen der 
Gentechnologie in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu 
bewerten sowie Empfehlungen für politische Handlungsnotwen-
digkeiten und -möglichkeiten zu geben. Diese Kommission legte 
am Ende der 10. Legislaturpe riode einen umfangreichen Bericht 
mit einer großen Anzahl von Einzelempfehlungen vor. 

B. Lösung 

Der 11. Deutsche Bundestag hat den Bericht und die Empfehlun-
gen der Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentech-
nologie" aufgegriffen. Unter Hinzuziehung von Stellungnahmen 
der Bundesregierung und verschiedener gesellschaftlicher Grup-
pen zum Kommissionsbericht wurde durch die Ausschüsse des 
Deutschen Bundestages die vorliegende Beschlußempfehlung er-
arbeitet. Damit werden Maßstäbe für einen verantwortlichen Um-
gang mit der Gentechnologie gesetzt. 

Mehrheit im Ausschuß 

C. Alternative 

Die Fraktion der SPD empfiehlt, die Anwendung gentechnischer 
Verfahren und Produkte in einigen Bereichen wie im Arbeitneh-
merbereich (Genomanalyse), im militärischen Bereich sowie in 
Landwirtschaft und Umwelt (Freisetzung) zu verbieten oder stär- 



Drucksache 11/5320 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

ker zu beschränken. Die Fraktion DIE GRÜNEN empfiehlt das 
Verbot gentechnischer Verfahren und Produkte in allen Anwen-
dungsbereichen. 

D. Kosten 

keine Angaben 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. 

Die Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechno-
logie" des 10. Deutschen Bundestages hat einen umfassenden 
Sachstandsbericht zu den heute erkennbaren Nutzungsmöglich-
keiten und Risiken der Gentechnologie vorgelegt. Damit wurde 
von einer Einrichtung des Deutschen Bundestages, in der Politiker 
und Sachverständige mit unterschiedlicher Haltung zur Gentech-
nologie zusammengearbeitet haben, frühzeitig eine Zukunftstech-
nologie mit ihren möglichen Folgen bewe rtet und in detaillierter 
Form politischer Handlungsbedarf aufgezeigt. 

Der Deutsche Bundestag begrüßt den Bericht der Kommission als 
einen wichtigen Beitrag für eine sachliche öffentliche Diskussion 
um die Chancen und Risiken der Gentechnologie sowie als eine 
gute Grundlage für parlamentarische Entscheidungen zu dieser 
Technologie. Der Deutsche Bundestag sieht in den Empfehlungen 
der Kommission grundsätzlich einen Weg, die Chancen der Gen-
technologie verantwortbar und mit gesellschaftlicher Akzeptanz 
zu nutzen, denkbare Risiken zu mindern und erkennbare Gefah-
ren weitestgehend auszuschließen. 

Die Gentechnologie gibt dem Menschen neue Möglichkeiten der 
gezielten Beeinflussung des Lebens in vielen Bereichen. Im Um-
gang mit dieser Methode stellen sich jeweils Fragen des ökonomi-
schen Nutzens, der technischen Sicherheit, der ökologischen und 
sozialen Folgen sowie der ethischen Verantwortbarkeit. Der Deut-
sche Bundestag betont, daß es Aufgabe der Politik ist, in Zusam-
menarbeit mit Wissenschaft, Indust rie, gesellschaftlichen Gruppen 
und der Öffentlichkeit Maßstäbe für einen verantwortlichen Um-
gang mit der Gentechnologie zu entwickeln, die sich an der Wah-
rung der Würde des Menschen, der Verpflichtung gegenüber der 
Schöpfung und der Verantwortung gegenüber künftigen Genera-
tionen zu orientieren haben. 

Der Deutsche Bundestag ist sich bewußt, daß mit seinem vorlie-
genden Beschluß die gesellschaftliche Diskussion über Chancen 
und Risiken der Gentechnologie nicht als abgeschlossen betrach-
tet werden kann. Der weitere Fortgang von Forschung und Ent-
wicklung verlangt, daß der Prozeß der Bewe rtung der Gentechno-
logie auch beim Deutschen Bundestag fortgesetzt wird. 

Der Deutsche Bundestag ist sich bewußt, daß na tionale Regeln für 
den Umgang mit der Gentechnologie nur ein erster Schritt hin zu 
internationalen Regelungen — zunächst vor allem im Bereich der 
Europäischen Gemeinschaften — sein können. Er forde rt  die Bun-
desregierung auf, sich weiterhin darum zu bemühen, daß die vor-
gesehenen EG-Regelungen für den Umgang mit der Gentechnolo- 
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gie auf dem hohen Sicherheitsniveau vereinbart werden, für das 
sich der Deutsche Bundestag im folgenden ausspricht. 

II. 

Die Bundesregierung wird ersucht — gegebenenfalls in Zusam-
menarbeit mit den Bundesländern —, 

1. im Bereich „Biologische Stoffumwandlung und 
Rohstoffversorgung" (C 1.) 1 ) 

1. die Forschungsförderung im Bereich nachwachsender Roh-
stoffe (Industriepflanzen, Biomasse) unter der Berücksichti-
gung gentechnischer Verfahren zu verstärken, insbesondere 
als Ersatzstoff-Forschung für bisher benutzte, gesundheitlich 
oder ökologisch bedenkliche oder bioakkumulierbare Stoffe; 
(C 1.1) 

2. Pflanzen auf ihre Verwendung als Industriepflanzen prüfen zu 
lassen, entsprechende Forschungsaufträge zu erteilen und 
Fördermittel bereitzustellen, wobei gentechnischen Verfahren 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist; (C 1.2) 

3. die Forschung über die Verringerung und Weiternutzung der 
Abfall- und Abwassermengen bei der Verarbeitung von nach-
wachsenden Rohstoffen zu fördern; (C 1.3) 

4. besondere Anreize zu schaffen, die bisher als Abfall geltenden 
pflanzlichen Stoffe nutzbringend zu verwerten; 

5. besondere Anreize für die Indust rie zu schaffen, die Grundla-
genforschung zur Subs titution von petrochemischen Stoffen 
durch nachwachsende Rohstoffe auch unter Anwendung der 
Gentechnik zu forcieren; (C 1.4) 

6. eine zeitlich begrenzte Subventionierung des Absatzes opti-
mierter nachwachsender Rohstoffpflanzen bei gleichzei tigem 
Abbau von Subventionen in anderen Agrarbereichen da vor-
zusehen, wo ein baldiges Erreichen der Schwelle zur Wirt-
schaftlichkeit anzunehmen ist; (C 1.5) 

7. zu prüfen, welche Möglichkeiten die dezentrale Weiterverar-
beitung von nachwachsenden Rohstoffen und die Nutzung von 
Biomasse zur Energiegewinnung im Anbaugebiet oder in des-
sen Nähe für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für die 
Einkommensbildung im ländlichen Raum bietet; (C 1.6) 

8. vor einer Einführung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
auf einem erheblichen Teil der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che, diese Strategie einer Folgenabschätzung im Sinne einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Die Auswir-
kungen eines verstärkten Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
sind insbesondere in bezug auf 

1) Die im folgenden Text in Klammern gesetzten Buchstaben und Ziffern verweisen 
auf die entsprechenden Kapitel und Empfehlungen im Bericht der Enquete-Kom-
mission. 
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— das Ökosystem 

— den Bodenschutz 

- die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, wie das 
Grundwasser, 

— den Arten- und Biotopschutz 

zu prüfen, um die Vereinbarkeit einer solchen Strategie mit 
den erforderlichen Maßnahmen zur Umkehr der umweltbela-
stenden Trends der modernen Landwirtschaft zu klären; 
(C 1.7) 

9. Fördermittel bereitzustellen, um das Grundlagenwissen über 
den möglichen Einsatz der Gentechnologie bei biotechnischen 
Verfahren entscheidend zu verbessern und den Aufbau von 
Sammlungen industriell wichtiger Mikroorganismen und Ze ll

-kulturen sowie von Datenbanken relevanter Proteine und 
Nukleinsäuren zu unterstützen; (C 1.8) 

10. durch gezielte Forschungsaufträge das Wissen über Enzyme, 
ihre Wirkungen und ihre Herstellung zu vergrößern; (C 1.9) 

2. im Bereich „Pflanzenproduktion" (C 2.) 

1. vorrangig die Forschung im Bereich der Pflanzenkrankheiten 
(Phytomedizin) zu fördern; (C 2.1) 

2. gentechnische Ansätze in der Pflanzenproduktion zu fördern, 
die zu Resistenzen gegen Krankheitserreger und Schädlinge 
führen; 

3. auch die nicht-gentechnischen Ansätze zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung und Resistenzzüchtung in die Förde-
rung verstärkt einzubeziehen; (C 2.5) 

4. die Forschungsförderung im Bereich Industriepflanzen (nach-
wachsende Rohstoffe) unter Berücksichtigung gentechnischer 
Verfahren zu verstärken; (C 2.2) 

5. die Forschungsförderung für die Gewinnung pflanzlicher Se-
kundärstoffe aus Pflanzen und Pflanzenzellkulturen für die 
Anwendung z. B. in Medizin oder Agrochemie zu verstärken; 
(C 2.3) 

6. in der anwendungsorientierten Forschung vor allem solche 
gentechnischen Ansätze zu fördern, durch die bei einer Frei-
setzung der gentechnisch veränderten Organismen die ge-
ringstmöglichen ökologischen und gesundheitlichen Probleme 
zu erwarten sind;  

7. eine Entwicklung von Herbiziden und Herbizid-resistenten 
Pflanzen, die möglichst geringe toxikologische und ökologi-
sche Auswirkungen haben, anzuregen und zu fördern. 

Kriterien für die ökologische und toxikologische Überlegen-
heit von neuen Herbiziden, die im Verbund mit gentechnisch 
erzeugten Herbizid-resistenten Pflanzen zur Anwendung 
kommen, könnten z. B. sein: geringere Halbwertzeiten der 
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Wirkstoffe für die Umwandlung in toxikologisch unbedenkli-
che Metabolite, eine verbesserte Spezifität des Herbizids. Zu 
einer verbesserten Spezifität der Herbizide können Struktur-
forschung und Rezeptorforschung beitragen, die deshalb ge-
fördert werden sollen; (C 2.6) 

8. Herbizid-resistente Pflanzen, deren Resistenz auf einer für die 
Pflanze neuen molekularen Grundlage beruht, in einem Zulas-
sungsverfahren auf ihre Stoffwechselprodukte und deren 
Eigenschaften hin untersuchen zu lassen. Weiterhin ist sicher-
zustellen, daß die zugehörigen Herbizide die heute zur Verfü-
gung stehenden Testsysteme durchlaufen haben, also entspre-
chend dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik 
z. B. hinsichtlich ihrer Toxizität geprüft worden sind; dies gilt 
auch für Herbizid-resistente Pflanzen, die gegenüber sog. Alt-
Herbiziden resistent gemacht worden sind; (C 2.7) 

9. die ökologischen Auswirkungen Herbizid-resistenter Pflanzen 
untersuchen zu lassen und eine Förderung der Entwicklung 
von Herbizid-resistenten Pflanzen nur in Verbindung mit einer 
ökologischen Begleitforschung zu gewähren; 

10. durch Aufklärung und geeignete umweltpolitische Maßnah-
men Anreize zu schaffen, daß ökologisch überlegene Herbi-
zide von den Anwendern vorrangig eingesetzt werden; 
(C 2.9) 

11. Initiativen der EG oder der FAO zur Errichtung von Gen-
banken für pflanzliches Mate rial zu unterstützen; (C 2.10) 

12. den Bedarf an Schutzflächen zur Erhaltung wildlebender 
Pflanzen (und Tiere) festzustellen und diese Schutzmaßnah-
men entsprechend zu verwirklichen, um so die Bedingungen 
für eine natürliche Evolu tion der Arten zu verbessern; 
(C 2.11) 

13. die mittelständische Struktur der Pflanzenzuchtunternehmen 
zu erhalten und dabei die mittelständischen Pflanzenzuchtun-
ternehmen z. B. durch Verbundforschungsprojekte verstärkt 
in die öffentliche Forschungsförderung einzubinden; (C 2.12) 

14. Institutionen, in  denen gentechnische Forschungen an Pflan-
zen für die Bedürfnisse der Länder der Dritten Welt bet rieben 
werden sollen, zu unterstützen oder neue Institutionen zu 
schaffen. Die Auswahl der Förderschwerpunkte und der zu 
bearbeitenden Pflanzenarten soll in bi- und multilateralen Ab-
sprachen mit Vertretern der betroffenen Staaten bestimmt 
werden. Bei der technologischen Zusammenarbeit mit Län-
dern der Dritten Welt auf dem Gebiet der Pflanzenzüchtung 
sollte den konventionellen Methoden eine besondere Bedeu-
tung zukommen, da ihr Poten tial zur Optimierung einheimi-
scher Nutzpflanzen längst nicht ausgeschöpft ist; (C 2.13) 

15. die Länder der Dritten Welt bei der ökologischen Forschung, 
insbesondere bei der Beobachtung und Überwachung des 
ökologischen Zustands der Agrarlandschaft ihrer Region zu 
unterstützen; 
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16. einen Bericht zu erstellen, in dem die Methoden des alternati-
ven Landbaus, die geringere unerwünschte Nebenwirkungen 
als vergleichbare konventionelle Methoden zeigen, bezüglich 
ihres Leistungsvermögens für die Erzeugung von Nahrungs-
mitteln, Rohstoffen und Energie überprüft werden. Dies be-
deutet eine vergleichende Technologiebewertung von kon-
ventionellem Pflanzenbau, Methoden des alternativen Land-
baus und dem Einsatz gentechnisch optimierter Pflanzen; 
(C 2.14) 

3. im Bereich „Tierproduktion" (C 3.) 

1. den Einsatz von transgenen Tieren in der biologisch-medizini-
schen Grundlagenforschung zu fördern, da diese Methode 
grundsätzlich neue Beiträge zur Entwicklungsbiologie und Me-
dizin bei Mensch und Tier zu leisten vermag. Ihr Einsatz hat 
unter Bedingungen zu erfolgen, die den Vorschriften des Tier-
schutzgesetzes genügen; (C 3.1) 

2. in der Züchtungsforschung diejenigen Forschungsansätze vor-
rangig zu fördern, die zu einer Verbesserung der Qualität (z. B. 
des Fleisches) und zu einer Erhöhung der Krankheitsresistenz 
führen; (C 3.2) 

3. dem Einsatz von körpereigenen Wirkstoffen (als Proteine oder 
als Gene), wie z. B. wachstumsfördernden Hormonen in der 
Tierproduktion, eine genaue Analyse des Rückstandsverhaltens 
und der Wirkung auf den Menschen, die Tiere und die Agrar-
struktur vorangehen zu lassen; 

4. darauf zu achten, daß in der Vektor-Technologie nach den Re-
geln der Sicherheits-Richtlinien 2) verfahren wird. Der Einsatz 
von Retroviren bei Nutztieren ist außerhalb geschlossener Sy-
steme nicht zu verantworten. Als Vektorsysteme sind durch For-
schung besonders solche auszubauen, die nicht Viren als Vek-
toren benutzen, sondern Alternativen dazu darstellen (z. B. die 
Elektroporation und Mikroinjektion); (C 3.4) 

5. die Entwicklung von Impfstoffen mit Untereinheits-Vakzinen in 
allen denkbaren Varianten vorrangig zu fördern. Sofern das 
sogenannte Vacciniakonzept unausweichlich ist, ist darauf zu 
achten, daß keine nachteiligen Folgen für die menschliche Ge-
sundheit entstehen; (C 3.5) 

6. Forschungsvorhaben, die den Einsatz der Gentechnologie in 
der Nutztierzucht in den Ländern der Dritten Welt zum Ziel 
haben, sowohl in Form bilateraler Zusammenarbeit als auch 
durch Unterstützung multinationaler Forschungszentren zu för-
dern. Hierbei sollen Krankheitsresistenz und Futterverwertung, 
d. h. die qualitative und quantitative Leistungssteigerung im 
Vordergrund stehen; (C 3.6) 

2) Sicherheits-Richtlinien = „Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vi tro 
neukombinierte Nukleinsäuren vom 28. Mai 1986 (5. überarbeitete Fassung)". 
Bekanntmachung durch den Bundesminister für Forschung und Technologie. 
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7. rechtzeitig mögliche Konsequenzen der transgenen Tierzucht 
auf die Struktur der Landwirtschaft und die Tierhaltung zu prü-
fen;  

4. im Bereich „Umwelt" (C 4.) 

1. die Suche nach in der Natur vorkommenden „Spezialisten" 
unter den Mikroorganismen, die entweder als Reinkultur oder 
gemeinsam mit anderen Organismen als Mischpopulation um-
weltschädigende Substanzen effektiv abzubauen in der Lage 
sind, zu intensivieren und entsprechende Stammsammlungen 
zu fördern; (C 4.1) 

2. Forschungsarbeiten zur Entwicklung spezieller Mikroorganis-
men und deren funktionelle Integra tion in behandlungsbedürf-
tige, ökologische Systeme an den Hochschulen und in der Indu-
strie zu fördern; (C 4.2) 

3. in der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung 
Arbeiten zu fördern, die das Ziel haben, mit Hilfe gentechnolo-
gischer Methoden Verfahren zu entwickeln, die gezielt zum 
Abbau umweltbelastender Stoffe eingesetzt werden können; 
(C 4.3) 

4. entsprechend entwickelte Organismen in geeigneten geschlos-
senen Einheiten einzusetzen und dort ihre ökologischen Aus-
wirkungen zu prüfen; (C.4.4) 

5. die Biotechnologie besonders dort zu fördern, wo sie eine um-
weltfreundlichere Alterna tive zu herkömmlichen Verfahren 
sein könnte; (C 4.5) 

6. zur Optimierung biotechnologischer Verfahren in der Behand-
lung von Abwässern mit Vorrang Verfahren zu fördern, die statt 
mit vermehrungsfähigen Organismen mit Zellbestandteilen ar-
beiten (Festbettverfahren, immobilisierte Enzyme usw.); 
(C4.6) 

5. im Bereich Gesundheit" (C 5.) 

1. die Suche nach weiteren körpereigenen Wirkstoffen und Ver-
fahren für ihre Produktion in gentechnisch veränderten Orga-
nismen durch Schwerpunktprogramme beim Bundesminister 
für Forschung und Technologie (BMFT) und bei der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) verstärkt zu fördern; (C 5.1) 

2. vorrangig solche Forschungsansätze zu fördern, die dazu bei-
tragen, daß auch große Proteine wie der Gerinnungsfaktor VIII 
in Hefe- oder Bakterienzellen anstatt in Säugerzellen als Gan-
zes oder in Teilstücken zur Expression gebracht werden kön-
nen, um so die mögliche Kontamination mit Viren zu vermei-
den; (C 5.2) 

3. solange man auf die Produktion mancher Therapeu tika, Impf-
stoffe und Diagnostika, die Menschen verabreicht werden, 
in Säugerzellen angewiesen ist, diese Produkte nach dem 
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neuesten Stand der Wissenschaft und Technik auf sie verun-
reinigende, für den Menschen schädliche Begleitsubstanzen, 
einschließlich Viren, untersuchen zu lassen; (C 5.3) 

4. parallel zur Arbeit an der Entdeckung von bis dahin unbe-
kannten körpereigenen Substanzen die Grundlagenforschung 
zu fördern, die zur Aufklärung der Rolle dieser Stoffe im Orga-
nismus und dabei insbesondere ihrer Wechselwirkung mit an-
deren Molekülen im Körper des Menschen beiträgt; (C 5.4) 

5. dafür Sorge zu tragen, daß an der Durchführung der klinischen 
Prüfung von Arzneimitteln stets ein Pharmakologe beteiligt 
wird; 

6. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß die bei der 
Forschung mit der Stoffgruppe der Neuropep tide auftretenden 
ethischen Probleme in Projekten der Technikfolgenabschät-
zung rechtzeitig aufgearbeitet werden. Versuche auf diesem 
Feld sollten nur unter Einschaltung einer Ethik-Kommission 
vorgenommen werden; (C 5.6) 

7. bei der Förderung der Entwicklung von Impfstoffen vorrangig 
diejenigen Forschungsansätze zu fördern, die sich mit der Her-
stellung von Untereinheits-Vakzinen gegen Infektionskrank

-

heiten beschäftigen, was gleichermaßen für die Impfstoffher-
stellung gegen Krankheiten, für die es bisher keinen Impfstoff 
gibt, wie für Impfstoffe, die bisherige Impfstoffe aufgrund ge-
ringerer Nebenwirkungen und stärkerer Effizienz ersetzen 
sollen, gilt. Die Arbeit an der Entwicklung von Impfstoffen 
gegen Tropenkrankheiten soll im Rahmen einer gesundheits-
politischen Strategie erfolgen, die die Bekämpfung strukturel-
ler ökologischer und infrastruktureller Faktoren, die für epide-
misch auftretende Infektionskrankheiten verantwortlich sind, 
einbeziehen; (C 5.7) 

8. in ein Forschungsprogramm zur Entwicklung von gentechni-
schen Impfstoffen auch die Erforschung der gene tischen Sta-
bilität pathogener Keime einzubeziehen, um eine Beschleuni-
gung von Resistenzbildungen durch neue Impfstoffe auszu-
schließen; (C 5.8) 

9. den geplanten Ausbau der klinischen Pharmakologie an den  

Universitätskliniken finanziell zu unterstützen; 

10. überfällige Arzneimittelprüfrichtlinien laut Arzneimittelgesetz 
(AMG) § 26 schnellstmöglich zu erlassen und darin die Zulas-
sungsvoraussetzungen für gentechnologisch hergestellte 
Wirkstoffe und Arzneimittel unter Berücksichtigung der Emp-
fehlungen der EG bekanntzugeben; (C 5.10) 

6. im Bereich „Genetische Beratung und pränatale Diagnostik" 
(C 6.1.1) 

1. die Standesorganisation der Ärzte aufzufordern, durch geeig-
nete Maßnahmen die Beratungspraxis der erweiterten Möglich-
keiten der gene tischen Analyse anzupassen, die personelle und 
technische Kapazität sowie die Anzahl der Gene tischen Bera- 
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tungs- und Diagnosestellen zu vergrößern und die Qualifikation 
der Mitarbeiter in diesen Stellen — soweit erforderlich — zu 
verbessern. Die heute geltenden Prinzipien der gene tischen 
Beratung sollen auch in Zukunft zur Anwendung kommen, ins-
besondere wenn die gene tische Analyse auf der DNA-Ebene in 
der pränatalen Diagnostik verstärkt genutzt wird. Im einzelnen 
wird empfohlen: (C 6.1.1.1) 

— Zur Beratungspraxis: 

1.1 Die Inanspruchnahme von genetischer Beratung und prä

-

nataler Diagnostik muß für die Eltern freiwillig bleiben. 

1.2 Es ist grundsätzlich sicherzustellen, daß die erweiterten 
Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik keine „euge-
nisch" bestimmte Abtreibungspraxis etablieren. Einem 
möglichen gesellschaftlichen Zwang zur Abtreibung von 
Embryonen, die nachweislich Träger eines gene tischen De-
fekts sind, ist rechtzeitig entgegenzuwirken. 

1.3 Der beratende Arzt hat die Aufgabe, im Gespräch mit den 
Eltern auf das Lebensrecht des behinderten Kindes hinzu-
weisen. Eine „direktive" Beratung darf in der Gene tischen 
Beratungsste lle nicht stattfinden. Der beratende Arzt darf 
auf den Ratsuchenden keinen Druck im Hinblick auf eine 
bestimmte Entscheidung, beispielsweise für eine even-
tuelle Abtreibung, ausüben. 

1.4 Eine „aktive" Beratung darf durch die Gene tische Bera-
tungsstelle grundsätzlich nicht stattfinden. Der beratende 
Arzt soll nicht von sich aus poten tielle Patienten aufsu-
chen. 

1.5 Die genetische Beratung sollte verpflichtende Vorausset-
zung für die freiwillige pränatale Diagnostik sein und einige 
Tage vor der Zellentnahme für die Durchführung einer prä-
natalen Diagnose erfolgen. Damit sollen den Eltern Infor-
mationen und Zeit gegeben werden, das Risiko der Zellent-
nahme für Embryo und Mutter und den möglichen Ent-
scheidungskonflikt nach der Erhebung der gene tischen Da-
ten zu überdenken. 

— Zur Beratungskapazität und Qualifikation: 

1.6 Die genetische Beratung und die Integra tion der Diagnose-
ergebnisse in die Beratung hat durch einen Arzt zu erfolgen. 
Die Erstellung der genetischen Diagnose hat in humange-
netischen Instituten zu erfolgen. 

1.7 Die Genetische Beratungsstelle sollte in engem Kontakt mit 
einem Klinikum arbeiten, um differen tialdiagnostische 
Aufgaben lösen zu können; denn oftmals kommen Ratsu-
chende mit nicht oder nicht nur gene tisch bedingten Fehl-
bildungen oder Krankheiten in die Gene tische Beratungs-
stelle, da sie diese Leiden für erblich halten. Deshalb ist 
grundsätzlich bereits an die differential-diagnostischen 
Kenntnisse des ärztlichen Leiters der Gene tischen Bera-
tungsstelle eine hohe Anforderung zu stellen. 
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1.8 Die Genetische Beratungsstelle sollte — sofern sie nicht 
bereits interdisziplinär besetzt ist — in engem Kontakt mit 
einer Sozialfürsorgestelle arbeiten, um im Konfliktfall den 
Ratsuchenden über die sozialen Folgen seiner möglichen 
Entscheidungen beraten zu können; 

2. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß gene tische 
Beratung und pränatale Diagnostik unter Beachtung des Le-
bensrechts der Behinderten durchgeführt werden. Festgestellte 
Fehlbildungen der werdenden Kinder dürfen nicht automatisch 
einen Schwangerschaftsabbruch zur Folge haben. Auf die Ent-
scheidung der Eltern darf weder durch die beratenden Ärzte 
noch durch den Staat und. die Gesellschaft Einfluß genommen 
werden; 

3. die Standesorganisationen der Ärzte aufzufordern, unter Betei-
ligung verschiedener ärztlicher Disziplinen, Vertretern der 
Selbsthilfegruppen von Patienten mit Erbkrankheiten und Ver-
tretern gesellschaftlicher Gruppen einen empfehlenden Kata-
log von Kriterien zu erarbeiten, der dem beratenden Arzt als 
Entscheidungshilfe dient, welche gene tisch bedingten Eigen-
schaften diagnostiziert werden sollen. 

Um zu verhindern, daß beliebige gene tische Daten als ver-
deckte Motivation für einen Schwangerschaftsabbruch nach 
der sozialen Indikation mißbraucht werden, empfiehlt die Kom-
mission, daß seitens der Standesorganisation der Ärzte festge-
legt wird, daß vor Ablauf der 12. Schwangerschaftswoche nur 
solche bei einer pränatalen Diagnose gewonnenen gene tischen 
Daten an die Eltern weitergegeben werden, die eine schwere, 
nicht behandelbare Krankheit anzeigen; (C 1.1.2) 

4. dem Bundestag bis Ende 1990 einen Bericht vorzulegen, wie der 
Datenschutz bei der genetischen Beratung und der pränatalen 
Diagnostik gestaltet werden kann; 

7. im Bereich „Neugeborenen- Screening" (C 6.1.2) 

1. dafür Sorge zu tragen, daß die folgenden von der Enquete-
Kommission entwickelten Grundsätze beim Neugeborenen-
Screening beachtet werden: 

— Kein Screening auf Krankheiten, deren Diagnose und wirk-
same Behandlung nach Auftreten der ersten Symptome 
möglich ist. 

— Kein Screening auf unbehandelbare Krankheiten. 

— Kein Screening auf heterozygot-rezessive Erbkrankheiten. 

— Die Festlegung einer Rechtspflicht der Eltern zur Teilnahme 
ihres Kindes an einem Neugeborenen-Screening ist so lange 
nicht erforderlich, wie durch organisatorische Maßnahmen 
und Aufklärung der Bevölkerung die Wirksamkeit des der-
zeit praktizierten Screening-Verfahrens gesichert werden 
kann; 
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2. dafür Sorge zu tragen, daß der vorn Bundesausschuß der Ärzte 
und Krankenkassen erstellte Krankheitenkatalog für das Neu-
geborenen-Screening unter Beachtung der von der Enquete-
Kommission entwickelten Grundsätze in angemessenen Zeitab-
ständen an die fortschreitenden medizinischen und technischen 
Erkenntnisse angepaßt wird; (C 6.1.2.1) 

3. das Screening nach den im Katalog aufgeführten Krankheiten 
durch die Krankenkassen oder besondere Programme der Bun-
desländer zu finanzieren; (C 6.1.2.1) 

4. durch geeignete Maßnahmen Aufklärung und Entscheidungs-
freiheit der Eltern zum Neugeborenen-Screening sicherzustel-
len; (C 6.1.2.1) 

5. dem Bundestag bis Ende 1990 einen Bericht über die Sicherstel-
lung des Datenschutzes beim Neugeborenen-Screening vorzu-
legen; 

8. im Bereich „Ökogenetik und Pharmakogenetik" (C 6.1.3) 

1. die Grundlagenforschung zur Pharmakogenetik in klinischen 
und molekularbiologischen Laboratorien zu fördern und zu ko-
ordinieren. Es wird für notwendig gehalten, in den zuständigen 
Ministerien und forschungsfördernden Institutionen, wie z. B. 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, entsprechende For-
schungsprogramme einzurichten und gegebenenfalls zu inten-
sivieren sowie entsprechend zu fördern. Die besondere Berück-
sichtigung der Gene tik von Rezeptoren für Medikamente und 
von Enzymsystemen, die dem Abbau von Medikamenten die-
nen, scheint hierbei erforderlich; (C 6.1.3) 

2. vor Einführung von pharmako- und ökogenetischen Testsyste-
men eine Kommission mit der Prüfung des Kosten-Nutzen-Ver-
hältnisses dieser Tests zu beauftragen, um zugleich die Mög-
lichkeit zu prüfen, ob diese präventive Maßnahme bei besonde-
ren Therapiekonzepten in den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung übernommen werden kann; 
(C 6.1.3) 

3. die Grundlagenforschung zur Ökogenetik zu fördern, insbeson-
dere bei bestimmten bisher ungeklärten Phänomenen in der 
Medizin. Es wäre beispielsweise möglich, daß dem „plötzlichen 
Kindstod" in den ersten Wochen nach der Geburt, dem mögli-
cherweise eine bestimmte gene tische Konstellation zugrunde 
liegt, bei entsprechendem Wissen präventiv begegnet werden 
könnte; (C 6.1.3) 

4. im Zusammenwirken mit den Standesorganisationen der Ärzte 
und den Krankenversicherungen zu prüfen, ob und für welche 
speziellen Bereiche (z. B. bei Reisen in andere Erdteile) freiwil-
lige Tests zur Prävention gegenüber gene tisch bedingten Ato-
pien, z. B. Allergien, durchführbar sind; (C 6.1.3) 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/5320 

9. im Bereich „Genomanalyse bei Arbeitnehmern" (C 6.1.4) 

1. die Begrenzung des Fragerechts des Arbeitgebers in das Bür-
gerliche Gesetzbuch (§§ 611 ff. BGB) einzufügen; (C 6.1.4.1) 

2. alle Testverfahren auszuschließen, die das Persönlichkeits-
recht des Arbeitnehmers verletzen. Das gilt für alle Verfahren, 
die ein umfassendes Persönlichkeits- oder Gesundheitsprofil 
erheben; (C 6.1.4.2) 

3. genanalytische und sonstige Untersuchungen auszuschließen, 
die Krankheitsanlagen und zukünftige Krankheiten des Ar-
beitnehmers diagnostizieren. Das gilt auch, wenn die zukünf-
tige Krankheit die Einsetzbarkeit am vorgesehenen Arbeits-
platz beeinträchtigen könnte. Gegenstand zulässiger Eig-
nungsuntersuchungen darf nur die gegenwärtige gesundheit-
liche Eignung des Arbeitnehmers sein; (C 6.1.4.3) 

4. Verletzungen der Fragerechtsgrenzen des Arbeitgebers straf-
rechtlich zu ahnden; (C 6.1.4.4) 

5. gesetzlich festzulegen, daß Testverfahren, die die besondere 
genetisch bedingte Anfälligkeit eines Arbeitnehmers gegen-
über Arbeitsstoffen diagnostizieren sollen, nur angewandt 
werden dürfen, sofern sie durch Rechtsvorschriften ausdrück-
lich zugelassen sind; (C 6.1.4.5) 

6. die Mitbestimmung bei der Erfassung und der Festlegung all-
gemeiner Kriterien für gendiagnostische Analysen im Rahmen 
medizinischer Eignungsuntersuchungen im Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG § 94) und im Personalvertretungsgesetz 
(PersVertrG § 75 Abs. 3 Nr. 8 und 9; § 76 Abs. 2 Nr. 2 und 3) zu 
verankern; (C 6.1.4.6) 

7. durch geeignete Maßnahmen die Anwendung gene tischer 
Analysen in der betriebsärztlichen Praxis auf die Fälle zu be-
schränken, in denen solche Analysen durch rechtliche Vor-
schriften geregelt sind. (C 6.1.4.7) 

Dadurch soll gewährleistet werden, 

a) daß nur wissenschaftlich abgesicherte Tests angewandt 
werden; 

b) daß bei der Entscheidung, welche Konsequenzen aus Test-
ergebnissen zu ziehen sind, das Interesse an der Prävention 
von Berufskrankheiten mit dem Selbstbestimmungsrecht 
des Arbeitnehmers abgewogen wird. Diese Entscheidung 
ist nicht nur eine ärztliche, sie ist zugleich eine der öffent-
lichen Gesundheitspolitik; 

8. die Berufsgenossenschaften aufzufordern, die verbindliche 
Regelung der Testanwendung und der Konsequenzen, die aus 
diesen Tests gezogen werden dürfen, in der Unfallverhütungs-
vorschrift der Berufsgenossenschaften „Arbeitsmedizinische 
Vorsorge" (VBG 100) festzulegen. (C 1.4.8) 
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Dabei ist sicherzustellen, daß 

a) der betroffene Arbeitnehmer vor Beginn der Erstuntersu-
chung oder Nachsorgeuntersuchung über eine vorgese-
hene genetische Analyse informiert wird; 

b) der betroffene Arbeitnehmer darüber aufgeklärt wird, wel-
che Bedeutung das jewei lige Ergebnis der Analyse für ihn 
haben kann; 

c) der Inhalt des Gesprächs und die Einwilligung des Arbeit-
nehmers zur Durchführung einer gene tischen Analyse 
schriftlich fixiert und vom betroffenen Arbeitnehmer und 
dem aufklärenden Arzt unterzeichnet wird. Die Einwilli-
gung zur genetischen Analyse ist unwirksam, wenn der 
betroffene Arbeitnehmer nicht vorher über die Umstände 
aufgeklärt worden ist, denen er erkennbar eine Bedeutung 
für die Einwilligung beimißt; 

9. die Voraussetzungen unter denen gene tische Tests in Arbeits-
schutzvorschriften aufgenommen werden können, durch ver-
bindliche Richtlinien zu präzisieren. Diese Richtlinien müssen 
den Berufsgenossenschaften Rahmenbedingungen und Gren-
zen für die Einführung gene tischer Tests vorgeben; 
(C 6.1.4.9) 

10. entsprechend die Reichsversicherungsordnung § 708 Abs. 1 
Nr. 3 zu ergänzen; (C 6.1.4.10) 

11. durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß bei jeder 
Einführung von genetischen Tests folgende Bedingungen ein-
zuhalten sind: (C 6.1.4.11) 

a) Förmliches Zulassungsverfahren 

Es dürfen nur wissenschaftlich einwandfreie Tests verwen-
det werden. Dazu ist — neben der Zuverlässigkeit der Er-
fassung der getesteten Merkmale — vor allem wesentlich, 
daß der Voraussagewert des Merkmals bestimmt ist, also 
bekannt ist, welches Risiko für den einzelnen Merkmalsträ-
ger besteht, eine bestimmte Berufskrankheit zu bekommen. 
Im Falle genetischer Tests sollte die Gültigkeit der Testver-
fahren unter Beteiligung geeigneter Sachverständiger, z. B. 
im Rahmen öffentlicher Anhörungen, durch das Bundesge-
sundheitsamt festgestellt werden. 

b) Bekräftigung des Vorrangs des objektiven Arbeitsschut-
zes 

Die Erfassung individuell besonders anfälliger Arbeitneh-
mer und gegebenenfalls ihr Ausschluß vom Arbeitsplatz 
sind nur dann zulässig, wenn eine Verbesserung der objek-
tiven Arbeitsbedingungen, die auch für den betroffenen 
Arbeitnehmer ausreichend wäre, unmöglich ist. 

c) Präventivmedizinische Relevanz 

Im Rahmen gene tischer Tests, die durch Rechtsvorschrift 
zugelassen sind, dürfen keine Daten über Arbeitnehmer 
erstellt werden, die über die präventivmedizinische Zielset-
zung der Tests hinausgehen. Die möglichen Konsequenzen 
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aus den Testverfahren müssen daher in den Vorschriften 
selbst festgelegt sein. 

d) Beschäftigungsbeschränkungen 
Das individuelle Risiko, eine „arbeitsbedingte" Erkran-
kung zu bekommen, rechtfertigt im allgemeinen nicht den 
Ausschluß von bestimmten Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Das Risiko für den einzelnen muß dazu schon erheblich 
sein, was Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des dro-
henden Schadens und Gefährdung Dritter betrifft. Im Falle 
von Beschäftigungsverboten soll das Diskriminierungsver-
bot des Artikels 3 GG beachtet werden. 

e) Transparenz der Testpraxis in den Betrieben; Mitwirkung 
des Betriebsrates bzw. Personalrates 
Das Ausmaß der Nutzung rechtlich zulässiger gene tischer 
Tests und ihre Auswirkungen auf die betriebliche Praxis 
müssen überprüfbar und nachvollziehbar sein. Daher sollen 
alle Anwendungen solcher Tests bei den Berufsgenossen-
schaften registriert werden. Die Arbeitsbereiche, für die 
wegen besonderer Gefahren für bestimmte Risikopersonen 
die Anwendung der Tests vorgesehen ist, sind im Einver-
nehmen mit dem Betriebsrat bzw. dem Personalrat festzu-
legen. (BetrVG § 87 Abs. 1 Nr. 7 und PersVertrG § 75 Abs. 3 
Nr. 11.) 
Werden im Rahmen rechtlich zugelassener Testverfahren 
aufgrund einer gene tisch bedingten Arbeitsstoffanfälligkeit 
gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung eines 
Arbeitnehmers geltend gemacht, die nicht zu beheben sind 
(Beschäftigungsverbot nach VGB 100 § 10 Abs. 3), so ist die 
Berufsgenossenschaft davon zu unterrichten (entsprechend 
VBG 100 § 10 Abs. 5). 
Der Technische Aufsichtsdienst (TAD) bei den Berufsge-
nossenschaften soll in solchen Fällen überprüfen, ob die 
Gefährdung des Arbeitnehmers tatsächlich nicht durch an-
dere (technische oder organisatorische) Maßnahmen abzu-
wenden ist; 

12. in die vorgesehene gesetzliche Regelung der Datenerhebung 
und -verwendung in wich tigen Sozialbereichen folgendes mit 
aufzunehmen: (C 6.1.4.12) 

a) Die Voraussetzungen für eine wirksame Entbindung von 
der Schweigepflicht des Arztes zu präzisieren. Nicht nur 
pauschale Entbindungen von der Schweigepflicht, wie sie 
etwa bei Abschluß des Arbeitsvertrages für künftige Unter-
suchungen erklärt werden, sind unwirksam, sondern auch 
vor einer Untersuchung erteilte Entbindungen sind von 
zweifelhaftem We rt. Der Arbeitnehmer muß die Möglich-
keit haben, zunächst den Befund und das Ergebnis der 
Untersuchung zur Kenntnis zu nehmen, bevor er über die 
Weitergabe der Informa tion entscheiden kann. Die Entbin-
dungen von der Schweigepflicht haben durch Einzelerklä-
rung zu erfolgen. Diese Erklärung soll erst erfolgen, wenn 
das Untersuchungsergebnis feststeht. 
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b) Gene tische Daten, wie medizinische Daten allgemein, dür-
fen nicht in Personalinformationssysteme aufgenommen 
und nicht in anderen Dateien des Arbeitgebers elektronisch 
gespeichert werden. Elektronische Speicherung muß aus-
geschlossen werden, um der Gefahr einer Zweckentfrem-
dung solcher Daten und ihrer Verbindung mit anderen Da-
tenbeständen vorzubeugen. Auch im betriebsärztlichen Be-
reich muß die elektronische Speicherung individualisierter 
genetischer Daten ausgeschlossen werden; 

13. durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß medi-
zinische Forschung an Arbeitnehmern im Betrieb und in der 
Verwaltung durch eine gesetzlich vorgeschriebene zentrale 
„Ethik-Kommission" registriert und begutachtet wird. Diese 
Ethik-Kommission ist beim Dachverband der Unfallversicherer 
anzusiedeln. Neben Medizinern sind auch Arbeitgeber und 
Gewerkschaftsvertreter sowie Naturwissenschaftler an dieser 
Kommission zu beteiligen; (C 6.1.4.13) 

14. die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung zu verpflichten 
und sicherzustellen, daß gene tisch bedingte Anfälligkeiten 
gegenüber Arbeitsstoffen nicht nachträglich im Schadensfall 
gegen den Arbeitnehmer geltend gemacht werden dürfen; 
(C 6.1.4.14) 

15. gesetzlich zu regeln, daß vom Arbeitgeber keine Atteste über 
bestehende oder nicht bestehende Erbkrankheiten gefordert 
oder entgegengenommen werden dürfen; (C 6.1.15 b) 

16. eine routinemäßige Genomanalyse-Reihenuntersuchung in 
der Arbeitswelt gesetzlich zu untersagen; 

17. die Voraussetzungen und Grenzen der Zulässigkeit von gene-
tischen Untersuchungen in der Arbeitswelt gesetzlich zu re-
geln; 

18. sicherzustellen, daß der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
in bezug auf genetische Untersuchungen die gleichen Rechte 
und den gleichen Schutz genießt, wie der Arbeitnehmer in der 
Privatwirtschaft; 

10. im Bereich „Genomanalyse im Versicherungswesen" 
(C 6.1.5) 

1. den folgenden Grundsätzen im Bereich der privaten Versiche-
rungen durch geeignete Maßnahmen Geltung zu verschaffen: 

— Eine Ausforschung der gene tischen Eigenschaften des An-
tragstellers als Vertragsvoraussetzung ist sowohl im Bereich 
der Krankenversicherung als auch im Bereich der Lebens-
versicherung grundsätzlich unzulässig. 

— Die Krankenversicherung hat Anspruch auf Informationen 
über kurzfristig und mit hoher Wahrscheinlichkeit beim An-
tragsteller zu erwartende Erkrankungen bzw. einzuleitende 
vorbeugende Maßnahmen, soweit diese Informationen dem 
Antragsteller bereits bekannt sind. Bei gene tisch bedingten 
Erkrankungsrisiken, die in weiterer Zukunft oder nur mit 
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geringer Wahrscheinlichkeit auftreten können, und bei ge-
netisch bedingten Dispositionsrisiken ist der Antragsteller 
nicht verpflichtet, die ihm bekannten Informationen dem 
Versicherer mitzuteilen. 

— Die Lebensversicherung hat Anspruch auf Informationen 
über alle genetisch bedingten sicheren Krankheitsprogno-
sen, auch wenn sie längerfristig sind, soweit diese Informa-
tionen dem Antragsteller bereits bekannt sind. Hier sollte 
erwogen werden, den Zeitraum, in dem Konsequenzen aus 
einer Verletzung der Anzeigepflicht gezogen werden, auf 
etwa 5 Jahre zu begrenzen. 
Es besteht keine Anzeigepflicht für bekannte gene tisch be-
dingte Risiken des Antragstellers, die nur mit einer geringen 
Wahrscheinlichkeit zu einer Erkrankung führen können; 

2. darauf hinzuwirken, daß die von der Versicherungswirtschaft 
gegenwärtig geübte Zurückhaltung bei der Anwendung gene-
tischer Analysen auch in Zukunft eingehalten wird. Zum Schutz 
der Antragsteller vor einer die guten Sitten verletzenden gene-
tischen Ausforschung soll sie im Wege der Versicherungsauf-
sicht geschäftsplanmäßige Erklärungen der Versicherungsun-
ternehmen herbeiführen, die den von der Enquete-Kommission 
entwickelten Grundsätzen Rechnung tragen. 
Läßt sich auf diesem Wege eine Begrenzung der Anwendung 
genetischer Analysen nicht erreichen, so ist eine Änderung 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Betracht zu ziehen; 
(C 6.1.5.1) 

11. im Bereich „Genomanalyse im Strafverfahren" (C 6.1.6) 

1. den folgenden Grundsätzen zur Genomanalyse im Strafverfah -
ren durch gesetzliche Maßnahmen Geltung zu verschaffen. 

— Genetische Analysen dürfen nur zur Feststellung verfah-
rensrelevanter Tatsachen, etwa der Herkunft von Tatspuren, 
genutzt werden. Sie müssen ansonsten persönlichkeitsneu-
tral sein und dürfen keine weitere Ausforschung des geneti-
schen Schicksals und der gene tischen Anlagen des Betroffe-
nen beinhalten. 

— Genetische Analysen dürfen, soweit sie nach dem bisher 
Ausgeführten überhaupt zulässig sind, nur durch den Rich-
ter angeordnet werden. Die Anordnung des Richters sollte 
nicht nur das Untersuchungsziel, sondern auch das anzu-
wendende genetische Testverfahren beinhalten. 

— Sollten in Zukunft auch gene tische Analysen von Persönlich-
keitsmerkmalen erlaubt sein, dann sollten sie nicht im Rah-
men der Strafprozeßordnung (StPO) § 81 a gegen den Willen 
des Betroffenen angeordnet werden können. 

— Im Vorfeld des Strafverfahrens dürfen gene tische Analysen 
an konkreten Personen nur durchgeführt werden, wenn 
diese „Beschuldigte" sind, also ein konkretes Ermittlungs-
verfahren gegen sie geführt wird, und wenn die Analyse der 

 



Drucksache 11/5320 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Feststellung verfahrenserheblicher Tatsachen dient. Sie soll-
ten also weder zur Feststellung der Identität einer bloß ver-
dächtigten Person zulässig sein (StPO § 163 Abs. 1) noch 
sollten sie als Maßnahme des polizeilichen Erkennungsdien-
stes oder der allgemeinen polizeilichen Prävention in Be-
tracht gezogen werden. 

— Genetische Analysen, die gegen den Beschuldigten im Ver-
fahren nicht angeordnet werden können, sollen auch nicht 
an Tatspuren durchgeführt werden. Es sollte erwogen wer-
den, die Durchführung gene tischer Analysen grundsätzlich 
den gerichtsmedizinischen Instituten zu übertragen und 
diese auf die Einhaltung der entsprechenden Beschränkun-
gen besonders zu verpflichten. 

— Es ist zu prüfen, ob die gerichtsmedizinischen Ins titute zu-
ständig sein sollten für die Aufbewahrung von Zellmaterial, 
falls diese erforderlich ist. Auch die Dauer der Aufbewah-
rung ist zu regeln; 

2. bei den anstehenden Novellierungen des Strafverfahrensrechts 
und bei den Diskussionen über die Entwicklung und Verein-
heitlichung des Polizeirechts des Bundes und der Länder die 
besondere Problematik der Erhebung, Verwertung und Spei-
cherung genetischer Analysen bei der Strafverfolgung und der 
polizeilichen Prävention aufzugreifen und Regelungen zu ent-
wickeln bzw. auf sie hinzuwirken, die den hier vorgetragenen 
Grundsätzen Rechnung tragen; (C 6.1.6.1) 

3. darauf hinzuwirken, daß sich die Konferenz der Datenschutzbe-
auftragten des Bundes und der Länder dieser Problematik an-
nimmt und zu ihr Stellung nimmt; (C 6.1.6.2) 

12. im Bereich „Somatische Gentherapie" (C 6.2.1) 

für die Entwicklung und Anwendung der somatischen Genthera-
pie die im folgenden vorgeschlagenen Verfahren zu verwirkli-
chen: 

1. Voraussetzung für die Zulässigkeit des Gentransfers in somati-
sche Zellen ist die Genehmigung durch das Bundesgesund-
heitsamt nach Begutachtung durch die Zentrale Kommission für 
Biologische Sicherheit (ZKBS). Diese hat zu prüfen, ob die wis-
senschaftlichen Voraussetzungen für einen Gentransfer so weit 
geklärt sind, daß ein Therapieversuch verantwortbar ist. Insbe-
sondere gehört dazu die Klärung, ob in Tierversuchen und in 
Zellkulturen gezeigt wurde, daß 

— die Vektorsysteme sicher sind und den Organismus nicht 
schädigen, 

— das neue Gen stabil in die gewünschte Zielzelle eingebaut 
wird, 

— das neue Gen dort  korrekt exprimiert wird, 

— das neue Gen und sein Produkt die Zelle nur in der ge-
wünschten Eigenschaft beeinflussen, 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/5320 

— das neue Gen nicht in unbehandelte, insbesondere Keim-
bahnzellen eintritt. (C 6.2.1.1) 

2. Für den Therapieversuch am Menschen sind die anerkannten 
Regeln für Therapieversuche (Arzneimittelgesetz §§ 40 bis 42) 
zu befolgen. Insbesondere muß 

— ein Forschungs- und Therapieplan vorgelegt werden, der 
eine patientenbezogene Risiko-Nutzen-Abwägung sowie 
das Aufzeigen von möglichen alternativen Behandlungsme-
thoden beinhaltet, 

— eine klare medizinische Indikationsstellung nachgewiesen 
werden, 

— eine Angabe zum Auswahlverfahren der in Frage kommen-
den Patienten gemacht werden, 

— die Zustimmung nach Aufklärung von seiten des Patienten 
bzw. seiner gesetzlichen Vertreter vorliegen, 

— der Schutz der Vertraulichkeit bei der Durchführung des 
Therapieversuches garantiert werden. (C 6.2.1.2) 

3. Die unter 2. genannten Punkte sollen durch eine von der Bun-
desärztekammer ermächtigte Ethik-Kommission überprüft wer-
den, die dem Therapieversuch ihre Zustimmung geben muß. 
Diese Kommission arbeitet in der Anfangsphase der klinischen 
Einführung bundesweit und koordiniert ihre Begutachtungstä-
tigkeit mit der ZKBS. (C 6.2.1.3) 

4. Die von dem Therapieversuch unmittelbar Betroffenen (Pa tient, 
Angehörige) müssen von einem weiteren Arzt beraten werden, 
welcher nicht in den Forschungsprozeß und Therapieversuch 
involviert  ist; (C 6.2.1.4) 

13. im Bereich „Gentechnische Eingriffe in die Keimbahn des 
Menschen" (C 6.2.2) 

1. gentechnische Eingriffe in menschliche Keimbahnzellen straf-
rechtlich zu verbieten, sofern diese Keimbahnzellen sich an-
schließend zu vollständigen Individuen weiterentwickeln kön-
nen. Dieses strafrechtliche Verbot soll auch für den Gentransfer 
in embryonale Karzinomzellen (EK-Zellen) oder Teratomzellen 
gelten, sofern diese in eine für eine Entwicklung vorgesehene 
Blastozyste übertragen werden. Auch sollen Eingriffe in 
menschliche Embryonen strafrechtlich verboten werden, wenn 
diese Eingriffe die Keimzellen erfassen. Ebenso empfiehlt die 
Kommission ein strafrechtliches Verbot der Erzeugung identi-
scher Mehrlinge (Klonen) beim Menschen sowie die Chimären-
bildung von menschlichen und tierischen Embryonen, wie dies 
auch der Entwurf eines Embryonenschutzgesetzes des BMJ vor-
sieht; (C 6.2.2.1) 

2. durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß ein 
Gentransfer in to tipotente Keimbahnzellen, deren Weiterent-
wicklung zu vollständigen Individuen nicht vorgesehen ist, 
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durch verbindliche Richtlinien für die Forschung ausgeschlos-
sen wird; (C 6.2.2.2) 

14. im Bereich „Sicherheitsaspekte beim Umgang mit 
Mikroorganismen und Zellen vielzelliger Lebewesen bei 
gentechnischen Arbeiten im Labor" (D 1.) 

1. zum Umgang mit Mikroorganismen 

1.1 3) die ZKBS mit der Prüfung zu beauftragen, ob für die Klonie-
rung von Onkogenen und vergleichbaren Genen, die das 
Wachstum und die Entwicklung einer Zelle steuern, eine er-
höhte Sicherheitseinstufung vorgenommen werden muß; 
(D 1.1.1) 

1.2 3) an der Regelung in den Sicherheits-Richtlinien festzuhalten, 
daß die Einführung fremder Gene in neuisolierte Mikroorga-
nismen nur dann erfolgen darf, wenn diese Mikroorganismen 
als biologische Sicherheitsmaßnahmen zugelassen sind [vgl. 
Ziffer 12. (2) der Sicherheits-Richtlinien]; (D 1.1.2) 

1.3 bei einer öffentlichen Einrichtung, z. B. beim Bundesgesund-
heitsamt oder Paul-Ehrlich-Institut, eine Stelle einzurichten, 
die Pathogenitätstests für Mikroorganismen entwickelt und 
solche Tests auf Anfrage durchführt; (D 1.1.3) 

1.4 dafür Sorge zu tragen, daß die Liste der klassifizierten Mikro-
organismen regelmäßig fortgeschrieben und publiziert wird; 
(D 1.1.4) 

2. zum Umgang mit Zellkulturen von vielzelligen Lebewesen, 
insbesondere Säugerzellkulturen 

2.1 sicherzustellen, daß der Umgang mit Zellkulturen insbeson-
dere bei gentechnischen Arbeiten an den Nachweis einer 
adäquaten Vorbildung der damit Arbeitenden geknüpft wird, 
und der Umgang mit Säugerzellkulturen Bestandteil der Aus-
bildung in der Mikrobiologie wird; (D 1.2.1) 

2.2 3) die ZKBS mit der Prüfung zu beauftragen, unter welchen 
Laborsicherheitsmaßnahmen Arbeiten mit Zellfusionen und 
Hybridzellen, z. B. auch zur Herstellung monoklonaler An ti

-körper, durchgeführt werden dürfen. Dabei ist insbesondere 
zu prüfen, ob die beim Umgang mit Zellkulturen üblichen 
Sicherheitsvorkehrungen [s. Ziffer 10. (2) b) der Sicherheits

-

Richtlinien] immer ausreichend sind. Die Kommission geht 
davon aus, daß schon aus technischen Gründen der Umgang 
mit Zellkulturen einem L2 analogen Sicherheitsstandard zu 
genügen hat; (D 1.2.2) 

3. zur Durchführung gentechnologischer Experimente 

3.1 3) in den Sicherheitsrichtlinien die Defini tion des gentechni-
schen Experiments [s. Ziffer 3. (2) der Sicherheits-Richtlinien] 
dahin gehend zu erweitern, daß auch alle Aufarbeitungs- 

3) Die ZKBS sollte mit der Prüfung dieser Empfehlungen gesondert beauftragt wer-
den 
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schritte von Zellen und deren Nährlösungen sowie die an-
schließende Entsorgung der Rückstände als Teil des Expe ri

-ments gelten und deshalb unter den für das Experiment vor-
geschriebenen Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen sind; 
(D 1.3.1) 

3.2 3) in den Sicherheits-Richtlinien festzulegen, daß beim Umgang 
mit amphotropen Retroviren und bei Experimenten, die eine 
Erweiterung der Wirtsspezifität von Retroviren auf den Men-
schen zum Ziele haben, mit der Laborsicherheitsmaßnahme 
L3 gearbeitet werden muß; (D 1.3.2) 

3.3 in den Sicherheits-Richtlinien zu regeln, daß sämtliche gen-
technologische Experimente vom Beauftragten für die Biolo-
gische Sicherheit (BBS) oder vom Ausschuß für die Biologi-
sche Sicherheit (ABS) zu registrieren sind. Die registrierten 
Daten sind auf Anfrage der ZKBS zur Verfügung zu stellen; 
(D 1.3.3) 

3.4 sicherzustellen, daß die Stellung des BBS und des ABS analog 
der Stellung des Beauftragten für die Arbeitssicherheit aus-
gestaltet wird; (D 1.3.4) 

3.5 die Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten — ein-
schließlich der nichtfachgebundenen — analog der Empfeh-
lung Nr. 4.1 im Abschnitt 15. (Arbeitssicherheit bei biotech-
nologischen Produktionsverfahren) festgeschrieben werden; 
(D 1.3.5) 

3.6 sicherzustellen, daß die Gesundheitsüberwachung der mit 
Zellkulturen arbeitenden Personen der für Gen-Laboratorien 
vorgeschriebenen Gesundheitsüberwachung gleichgestellt 
wird. Jedoch ist zu prüfen, inwieweit im Rahmen der jährli-
chen Nachuntersuchungen serologische Tests auf Antikörper 
gegen Bestandteile der Zellkulturen und Viren, mit denen 
gearbeitet wurde, durchzuführen sind. Im übrigen gilt auch 
hier analog die Empfehlung 4.3 in Abschnitt 15; (D 1.3.6) 

3.7 langfristige epidemiologische, mikrobiologische und serolo-
gische Forschungsprojekte zu fördern, die sich auf Gen-
Laboratorien und die do rt  Beschäftigten beziehen; (D 1.3.7) 

3.8 die Berufsgenossenschaften aufzufordern, aus Gründen der 
Zuständigkeit, die in den Sicherheits-Richtlinien im Ab-
schnitt I „Gesundheitsüberwachung" angeführten Maßnah-
men der Kapitel 26 bis 30 sinngemäß in der Unfallverhütungs-
vorschrift (UVV) „Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100) 
festzuschreiben und spezifische Regelungen für den vor-
beugenden Gesundheitsschutz zu konkretisieren; (D 1.3.8) 

3) Die ZKBS sollte mit der Prüfung dieser Empfehlungen gesondert beauftragt wer-
den 
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15. im Bereich „Arbeitssicherheit bei biotechnologischen 
Produktionsverfahren mit gentechnisch veränderten 
Organismen und Viren" (D 2.) 

1. zur Verbindlichkeit der Sicherheits-Richtlinien 

1.1 die Sicherheits-Richtlinien für Einrichtungen der Genfor-
schung und entsprechende Produktionsstätten zum Schutz von 
Mensch, Tier und Umwelt allgemein rechtsverbindlich zu ma-
chen. Diese Richtlinien sind wie bisher dem Stand von Wissen-
schaft und Technik anzupassen; (D 2.1.1) 

1.2 die Regierungen der Länder aufzufordern, durch einen ent-
sprechenden Beschluß die UVV „Biotechnologie" ebenfalls für 
den Hochschulbereich und andere öffentliche Institutionen für 
rechtsverbindlich zu erklären; (D 2.1.3) 

1.3 die Gemeindeunfallversicherungen aufzufordern, sich der Re-
gelung der Berufsgenossenschaften anzuschließen; (D 2.1.4) 

2. zur biologischen Sicherheit 

2.1 die „Vorläufigen Empfehlungen für den Umgang mit pathoge-
nen Mikroorganismen und für die Klassifikation von Mikroor-
ganismen und Krankheitserregern nach den im Umgang mit 
ihnen auftretenden Gefahren" 

a) nach einem zu regelnden Verfahren entsprechend dem wis-
senschaftlichen Erkenntnisstand fortzuschreiben. Derzeit 
kann nicht davon ausgegangen werden, daß diese Liste 
vollständig ist, so daß z. B. neuentdeckte Mikroorganismen 
in dieser Liste nicht verzeichnet sein können und daher ihr 
Risikopotential zunächst unbekannt ist; (D 2.2.1) 

b) im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen rechtlichen 
Regelung der Gentechnologie durch Rechtsverordnung als 
allgemeinverbindlich zu erklären; (D 2.2.2) 

2.2 die Klassifizierung in der Produktion einzusetzender Organis-
men und Viren 

a) hinsichtlich ihres Interaktionsvermögens mit anderen Orga-
nismen nach human-, tier- und pflanzenpathogenen sowie 
-toxikologischen als auch umweltrelevanten Kriterien vor-
zunehmen. Dazu sind die vorhandenen Testverfahren wei-
ter zu entwickeln und vorzugeben. Diese Vorschrift soll 
auch gelten für gentechnisch modifizierte Organismen; 
(D 2.2.3) 

b) entsprechend ihrem individuellen Risikopotential auf inter-
nationaler Ebene, zumindest jedoch auf EG-Ebene, zu har-
monisieren bzw. zu vereinheitlichen; (D 2.2.4) 

2.3 bei der Klassifizierung von Zellkulturen (auch gene tisch unmo-
difizierter Zellkulturen) deren prinzipielles pathogenes Poten-
tial zu berücksichtigen; (D 2.2.5) 

2.4 die Zweckmäßigkeit der Einstufung von Zellkulturen als bio

-

logische Sicherheitsmaßnahme zu überprüfen; (D 2.2.6) 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/5320 

2.5 die ZKBS und das Bundesgesundheitsamt (BGA) zu beauftra-
gen, zu spezifizieren, unter welchen Voraussetzungen fol-
gende, in den Sicherheits-Richtlinien aufgeführte Kriterien zur 
Anerkennung biologischer Sicherheitsmaßnahmen als erfüllt 
zu betrachten sind (Ziffer 9): 

— ausreichende Kenntnis der Eigenschaften von Empfänger-
organismen sowie deren Stellung im biologischen System 
und Verhalten in verschiedenen Ökosystemen; 

— Entdeckbarkeit und Beherrschbarkeit im Ökosystem, ge-
zielte Vernichtung sowie Rückholbarkeit; 

— experimentielle Nachweisbarkeit, daß kein Austausch mit 
tier- oder pflanzenassoziierten Organismen stattfindet; 

— Vorhandensein geeigneter Maßnahmen, durch die eine 
Ausbreitung des Organismus außerhalb des Laboratoriums 
zu jedem Zeitpunkt unter Kontrolle gehalten werden kann; 
(D 2.2.7) 

2.6 aus Gründen der Rechtsklarheit die beim Umgang mit Zellkul-
turen durch die Sicherheits-Richtlinien vorgeschrieben „in der 
Gewebekultur üblichen Sicherheitsvorkehrungen" aufzulisten 
und den Richtlinien als Anhang beizufügen; (D 2.2.7) 

3. zur technischen Sicherheit 

3.1 detaillierte Kriterien zur Definition und Abgrenzung sowie zur 
technischen Ausstattung der Bereiche Labor, Technikum und 
Produktionsanlage aufzustellen einschließlich der Festlegung 
einer jewei lig zulässigen Höchstgrenze für das einsetzbare 
Gesamtvolumen biologischer Agenzien. Ebenso sind Kriterien 
festzulegen, welche überprüfbaren Anforderungen erfüllt sein 
müssen, damit eine Genehmigung für den Übergang auf die 
nächsthöhere Produktionsstufe erteilt werden kann; (D 2.3.1) 

3.2 rechtsverbindlich sicherzustellen, daß das duale Schutzsystem 
von Berufsgenossenschaften und Gewerbeaufsicht zur Geneh-
migung und Überprüfung vorgeschriebener bet rieblicher Ein-
richtungen und Ausstattungen sowie arbeitsorganisatorischer 
Maßnahmen den Bereich aller gentechnischen Laboratorien 
und entsprechenden Produktionsstätten einschließt und eine 
Koordination der Aufgaben und Kontrollfunktionen von Ge-
werbeaufsicht, Berufsgenossenschaften und ZKBS erfolgt; 
(D 2.3.2) 

3.3 zu gewährleisten, daß auch bei der niedrigsten physikalischen 
Sicherheitsstufe (LPO) die Freisetzung weiterhin auf ein Min-
destmaß reduziert wird; (D 2.3.3) 

3.4 rechtsverbindlich sicherzustellen, daß aus Gründen der Sicher-
heit bei potentiellen Risiken biologisch aktive rekombinante 
Nukleinsäuren nach Möglichkeit vor der Aufarbeitung, auf 
jeden Fall aber vor der Entsorgung, inaktiviert werden müssen. 
Ist eine Inaktivierung vor der Aufarbeitung nicht möglich, hat 

 diese unter den gleichen Sicherheitsmaßnahmen stattzufin-
den, wie die Produktion (Fermentation); (D 2.3.4) 

 



Drucksache 11/5320 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

3.5 Sicherheitsmaßnahmen zu konkretisieren, die einen weitest-
gehenden Schutz gegen eine unbeabsich tigte Freisetzung 
durch „äußere Störfälle", wie z. B. Naturkatastrophen, Auswir-
kungen von Störfällen benachbarter Bet riebsteile, gewährlei-
sten; (D 2.3.5) 

3.6 die derzeit gültige Bestimmung, daß bei LP1 bis LP3 die tech-
nische Konstruktion des Arbeitsbereichs so auszulegen ist, daß 
auch bei Austreten des gesamten Inhalts des geschlossenen 
Systems dieser innerhalb des Arbeitsbereichs aufgefangen 
werden kann, dahin gehend zu erweitern, daß auch Bestim-
mungen für die anschließende Dekontamination und Desin-
fektion festzulegen sind; (D 2.3.6) 

3.7 Maßnahmen zu fördern und zu initiieren, die eine Fortschrei-
bung des Standes der Technik zum Schutz gegen biologische 
Gefahren ermöglichen, d. h. die Weiterentwicklung sicher-
heitstechnischer Standards insbesondere auf den Gebieten 
der 

— Steriltechnik von Bioreaktoren, 

— sicheren Prozeßführung in Fermentationsanlagen, 

— Erkennung und Behandlung von Fremdinfektionen in Bio

-

reaktoren, 

— technischen Maßnahmen zur Vermeidung der Verbrin-
gung von Keimen in die Arbeitsbereichsatmosphäre und in 
die Umwelt (Abluft- und Abwasserproblematik), 

— Verhinderung des Kontaktes von Mikroorganismen und 
Viren und von deren Produktion mit Menschen in der Pro-
duktion und Aufarbeitung, 

— Behandlung und Beseitigung von Abfällen aus biotechno-
logischen Prozessen, 

— Verfahren zur Dekontamination und Desinfektion, 

— Verfahren und Monitoringsysteme zum Nachweis von Mi-
kroorganismen/Viren, um eine ständige Kontrolle der 
Funktionsfähigkeit des technischen Containments zu er-
möglichen; (D 2.3,7) 

4. zur menschlichen Sicherheit 

4.1 rechtsverbindlich sicherzustellen, daß in Einrichtungen der 
Genforschung oder entsprechenden Produktionsstätten das 
akademische Personal, das Laborpersonal sowie das Personal 
im Technikum und in der Produktion — abgestuft nach Tätig-
keits- und Ausbildungsmerkmalen — nachweislich Qualifika-
tionen haben muß, die es befähigt, die bisher unbekannten 
Gefahren dieser neuen Techniken richtig einzuschätzen und 
dementsprechend zu handeln. Derartige Qualifikationsnach-
weise können durch einschlägige interdisziplinäre Grund-
kurse erbracht bzw. längerfristig integraler Bestandteil von 
Berufsausbildung oder Studium werden; (D 2.4.1) 
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4.2 langfristige epidemiologische, mikrobiologische und serologi-
sche Erhebungen zu initiieren, die sich auf Arbeitsbereiche 
beziehen, in denen die dort  Beschäftigten Umgang mit biolo-
gischen Agenzien haben; (D 2.4.3) 

4.3 die Berufsgenossenschaften aufzufordern, 

a) aus Gründen der Zuständigkeit, die in den Sicherheits-
Richtlinien im Abschnitt I „Gesundheitsüberwachung" an-
geführten Maßnahmen der Kapitel 26 bis 30 sinngemäß in 
der UVV „Arbeitsmedizinische Vorsorge" (VBG 100) fest-
zuschreiben und spezifische Regelungen für den vorbeu-
genden Gesundheitsschutz zu konkretisieren, z. B. durch 
eine Erweiterung des berufsgenossenschaftlichen Grund-
satzes „Infektionskrankheiten" (G 42); (D 2.4.4) 

b) bei den vorstehenden Empfehlungen die Besonderheiten 
medizinischer Forschung in der Arbeitswelt und im Bereich 
des Datenschutzes zu berücksichtigen [vgl. Empfehlungen 
zu Abschnitt 9 (Genomanalyse bei Arbeitnehmern), insbe-
sondere Empfehlungen zur medizinischen Forschung in der 
Arbeitswelt und zum Schutz der gene tischen Daten des 
Arbeitnehmers]; (D 2.4.5) 

16. im Bereich „Auswirkungen der Anwendung gentechnisch 
veränderter Organismen in Landwirtschaft und Umwelt 
(Freisetzungsproblematik)" (D 3.) 

1. Viren 

1.1 die Freisetzung von gentechnisch veränderten Viren in den 
Sicherheits-Richtlinien grundsätzlich zu untersagen; (D 3.1.1) 

1.2 Ausnahmen von diesem Verbot für die Anwendung von Viren 
als Impfstoffe in der Human- und Veterinärmedizin vorzuse-
hen. Die Regelung der somatischen Gentherapie beim Men-
schen bleibt unberüh rt ; (D 3.1.2) 

1.3 die Möglichkeiten des Einsatzes von Baculo-Viren zur Schäd-
lingsbekämpfung und im Pflanzenschutz verstärkt untersu-
chen zu lassen. Dazu sollen möglichst bald Expe rimente mit 
gentechnisch veränderten Viren unter Bedingungen des phy-
sikalischen Containment unternommen werden (z. B. im Ge-
wächshaus). Nach Auswertung dieser Experimente kann das 
Bundesgesundheitsamt nach Anhörung der ZKBS und im Ein-
vernehmen mit der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft für die Freisetzung gentechnisch veränderter 
Baculo-Viren Ausnahmen vom grundsätzlichen Freisetzungs-
verbot für Viren zulassen. Dies gilt nicht für Baculo-Viren mit 
gezielt veränderter Wirtsspezifität. Entsprechend ist mit 
pflanzlichen Viren vom Typ des CMV zu verfahren. Eine Ver-
änderung des Verbots der Freisetzung von gentechnisch ver-
änderten Viren in den Sicherheits-Richtlinien soll nach dem 
gleichen Verfahren erfolgen, wie dies für die Überprüfung des 
grundsätzlichen Verbots für die Freisetzung gentechnisch ver-
änderter Mikroorganismen vorgesehen ist; (D 3.1.3) 
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1.4 die Entwicklung neuer, sicherer Impfstoffe mit Verfahren der 
Gentechnologie zu fördern, die eine Alterna tive zu Verwen-
dung kompletter Viren bieten können (sog. Untereinheits-
Vakzine); (D 3.1.4) 

2. Mikroorganismen 

durch geeignete Maßnahmen die folgenden Vorschläge zu 
verwirklichen: 

2.1 die gezielte Freisetzung von Mikroorganismen, in die mit gen-
technischen Verfahren fremde Gene eingeführt worden sind, 
ist in den Sicherheits-Richtlinien grundsätzlich zu untersagen. 
Auf Antrag können bis zu einer gesetzlichen Regelung im Ein-
zelfall Freisetzungsexperimente genehmigt werden; 

2.2 inzwischen muß durch den BMFT ein mittelfristig angelegtes 
Programm der Sicherheitsforschung durchgeführt werden, um 
systematisch die Grundlagen und Kriterien zu erarbeiten, die 
eine Einschätzung des Risikopotentials gentechnisch verän-
derter Mikroorganismen und ihrer Wechselwirkungen mit ei-
nem Ökosystem erlauben. Die Erarbeitung eines solchen inter-
disziplinären Forschungsprogrammes muß transparent erfol-
gen. Die ZKBS, die Wissenschaftsorganisationen, die wissen-
schaftliche Öffentlichkeit, die Indust rie, Gewerkschaften und 
Umweltschutzverbände sind in die Bewertung der Ergebnisse 
einzubeziehen; (D 3.2.2) 

2.3 die gezielte Freisetzung großer Mengen identischer, gezielt 
gezüchteter Mikroorganismen muß einem Anmelde- und Ge-
nehmigungsverfahren unterliegen, das in den Sicherheits-
Richtlinien festzulegen ist. Die Anmelde- und Genehmigungs-
pflicht gilt für Expe rimente mit Mikroorganismen, die über-
haupt nicht, oder nur durch klassische Techniken verändert 
wurden, ebenso wie für gentechnisch veränderte Mikroorga-
nismen, bei denen einzelne Gene besei tigt wurden. Das soll 
nicht gelten für eingeführte biotechnologische Verfahren mit 
gezüchteten Mikroorganismen im Bereich der Nahrungs- und 
Genußmittelproduktion (z. B. Bierbrauen), der Landwirtschaft 
(z. B. Silierung) und der Kläranlagen; (D 3.2.3) 

2.4 die Entscheidung über einen Antrag auf Freisetzung wird vom 
Bundesgesundheitsamt auf Empfehlung der ZKBS getroffen. 
Das Umweltbundesamt ist in geeigneter Weise an der Ent-
scheidung zu beteiligen. Diesem Genehmigungsverfahren 
werden sowohl experimentielle Freilandtests (small scale field 
tests) wie auch anwendungsbezogene Experimente im Frei-
land (large scale field tests) unterworfen; (D 3.2.4) 

2.5 Mikroorganismen, die für Mensch und Nutztiere pathogen 
sind oder auf sie wirkende Toxine bilden, sind von der geziel-
ten Freisetzung grundsätzlich auszuschließen; (D 3.2.5) 

2.6 für die Freisetzung sind geeignete Testverfahren vorzusehen, 
die auch die Prüfung der Pathogenität und Toxizität für Pflan-
zen und Tiere ermöglichen. Der Antragsteller muß eine Risiko-
abschätzung und eine Risikobewertung vorlegen. Der Krite-
rienkatalog muß umfassend und der jeweiligen Situa tion ange- 
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paßt sein. Die Gewichtung der Kriterien wird dabei von Fall zu 
Fall verschieden sein. Von der ZKBS sind Kriterien dafür zu 
entwickeln, aufgrund welcher Voraussetzungen die Tests vom 
experimentiellen Bereich schrittweise ins Freiland hin übertra-
gen werden können. 

Nach Ansicht des Deutschen Bundestages sind folgende Krite-
rien für die Risikobewertung besonders zu beachten: 

a) Wirksamkeit und Notwendigkeit der Maßnahme; 

b) Existenz alternativer Methoden (z. B. chemischer Metho-
den, Unterstützung des Wachstums am Wirkort vorhande-
ner Mikroorganismen mit gewünschter Abbauleistung); 

c) Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Maßnahme (Hier 
sollte etwa an der Verwendung von natürlicherweise vor-
kommenden Mikroorganismen, die in einem dem Freiset-
zungsort vergleichbaren Bereich isoliert wurden, Vorrang 
eingeräumt werden.); (D 3.2.6) 

2.7 alle Maßnahmen für die gezielte Freisetzung von Mikroorga-
nismen und Viren sind grenzüberschreitend (möglichst welt-
weit) zu harmonisieren und zu koordinieren. Die Bundesregie-
rung sollte ihre Bemühungen auf der Grundlage der hier unter-
breiteten Vorschläge verstärken. Weltweit sollten alle Erfah-
rungen auf diesem Gebiet gesammelt, koordiniert und publi-
ziert werden, etwa bei der WHO; (D 3.2.7) 

3. Pflanzen 

folgende Regelungen zu treffen: 

3.1 alle Experimente zur Erzeugung und zur Freisetzung gentech-
nisch veränderter Pflanzen müssen der ZKBS gemeldet wer-
den. Experimente im Gewächshaus sowie expe rimentelle An-
wendungen im Freiland (small and large scale field tests) be-
dürfen der Sicherheitsüberprüfung und Zustimmung der 
ZKBS. In der Anfangsphase ist darauf zu achten, daß die ver-
wendeten Vektoren keine Fähigkeit zur autonomen Replika-
tion besitzen; außerdem muß sichergestellt sein, daß die neu 
eingeführten Gene auch wirk lich in das Erbmaterial der 
Pflanze integriert  sind; (D 3.3.1) 

3.2 Anwendungen im Freiland setzen eine Genehmigung des 
Bundesgesundheitsamtes nach Anhörung der ZKBS und im 
Einvernehmen mit der zuständigen Biologischen Bundesan-
stalt für Land- und Forstwirtschaft voraus; (D 3.3.2) 

3.3 der Genehmigung für die Anwendung im Freiland muß eine 
Risikobewertung des Anwenders (z. B. Züchters) insbesondere 
hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Toxizität zugrundelie-
gen. Bezüglich der Toxizität sind die geltenden Vorschriften 
über Pestizide und Insektizide sinngemäß anzuwenden; 
(D 3.3.3) 

3.4 die Anforderungen für eine Nutzung gentechnisch veränderter 
Pflanzen im Rahmen der konventionellen Pflanzenzüchtung 
rechtzeitig festzulegen; 
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3.5 alle Maßnahmen zur Freisetzung gentechnisch veränderter 
Pflanzen sind grenzüberschreitend (möglichst weltweit) zu 
harmonisieren und zu koordinieren sowie ein weltweites Infor-
mationssystem zur Freisetzung gentechnisch veränderter 
Pflanzen, z. B. bei der FAO, zu schaffen; (D 3.3.4) 

3.6 im Rahmen der Förderung von Risiko- und Sicherheitsfor-
schungen sind auch Projekte zu initiieren bzw. zu fördern, die 
das Ausmaß der horizontalen und vertikalen Genübertragung 
durch gentechnisch veränderte Pflanzen untersuchen; 
(D 3.3.5) 

4. Tiere 

4.1 an den bestehenden Beschränkungen für die Freisetzung ver-
mehrungsfähiger gentechnisch veränderter Kleinlebewesen 
(Insekten, Würmer usw.) in den Sicherheits-Richtlinien festzu-
halten; (D 3.4.1) 

4.2 die Freisetzung gentechnisch veränderter größerer Wildtiere, 
die vom Menschen unabhängig leben, von einer Zustimmung 
durch die ZKBS abhängig zu machen. Der Entscheidung der 
ZKBS hat eine Risiko-Nutzen-Abwägung durch ein von der 
ZKBS unabhängiges interdisziplinär besetztes Gremium, dem 
Ökologen, Toxikologen, medizinische Hygieniker und Evolu-
tionsbiologen angehören sollen, vorauszugehen. (D 3.4.2) 

Einer Freisetzung gentechnisch veränderter Nutztiere, die in 
ihrer Lebensweise vom Menschen abhängig sind, d. h. bei-
spielsweise in geschlossenen Räumen leben, steht nichts ent-
gegen; 

17. im Bereich „Auswirkungen gentechnischer Verfahren und 
Produkte auf Arbeitsplätze, Qualifikationsanforderungen, 
Produktionsstruktur und Markt" (D 4.) 

1. die weitere Förderung der industriellen Nutzung der Gentech-
nologie in verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft mit 
begleitenden Untersuchungen über die Folgen für Produktions-
struktur, Qualifikationsanforderungen und Arbeitsplätze zu 
verbinden; (D 4.1) 

2. eine Untersuchung durchzuführen über die bisherige Beteili-
gung 

— der Bildungseinrichtungen, wie Schulen und Hochschulen; 

— der Behörden, wie Bundesministerien, Bundesgesundheits-
amt und Umweltbundesamt; 

— der Parteien und Parlamente; 

— der Wissenschaftsorganisationen und Berufsverbände, wie 
DFG, ZKBS und Ärzteorganisationen; 

an der Information der Öffentlichkeit über die Chancen und 
Risiken der Gentechnologie und der Fortpflanzungstechnolo-
gien; 
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3. zu prüfen, inwieweit die Bundeszentrale für politische Bildung 
in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen Aufklä-
rungsarbeit über die Chancen und Risiken der Gentechnologie 
und der Fortpflanzungstechnologien leisten kann; 

18. im Bereich „Gentechnologie und Dritte Welt" (D 5.) 

1. Projekte der Technologiefolgenabschätzung für den Transfer 
der Gentechnologie in die Länder der Dritten Welt und ihre 
Anwendung in diesen Ländern verstärkt zu fördern — vor 
allem auch bei internationalen Organisationen; (D 5.1) 

2. bilaterale Forschungsprogramme im Bereich der Gentechnolo-
gie als Bestandteil des Wissenschaftsaustausches mit Ländern 
der Dritten Welt verstärkt zu fördern; (D 5.2) 

3. das Internationale Zentrum für Gentechnologie und Biotech-
nologie (ICGEB), eine gemeinsame Gründung der Länder der 
Dritten Welt, durch eine Mitgliedschaft der Bundesrepublik 
Deutschland zu unterstützen. Darüber hinaus sollte die Bun-
desregierung darauf hinwirken, daß auch andere Industrielän-
der Mitglied des ICGEB werden; (D 5.3) 

4. Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Parasitologie zu unter-
stützen, die für die Länder der Dritten Welt von besonderer 
Bedeutung sind; (D 5.4) 

5. Partnerschaften zwischen gentechnologisch arbeitenden 
Hochschulinstituten und entsprechenden Instituten der Drit-
ten Welt zu fördern. Ein Partnerschaftsprogramm sollte ausge-
schrieben und aufgrund wissenschaftlicher Begutachtung vom 
Bund und den Ländern finanziert werden; (D 5.5) 

6. forschungs- und technologierelevante Entwicklungshilfe vor-
rangig an den Bedürfnissen und Bedingungen des jewei ligen 
Empfängerlandes zu orientieren. Dabei sollten Fördermaßnah-
men zur Verminderung der strukturellen und gesellschaftli-
chen Probleme im Vordergrund stehen; 

7. sich dafür einzusetzen, daß die bestehenden Genbanken bei 
den internationalen Organisationen ausgebaut und allen 
Ländern zugänglich gemacht werden; 

8. bei den Überlegungen zur Neuregelung des Rechtsschutzes 
biotechnologischer Erfindungen die Frage des Eigentums-
rechts an genetischem Material, insbesondere aus Gebieten 
der Dritten Welt, besonders zu beachten; 

9. zu prüfen, mit welchen Maßnahmen deutsche Unternehmen 
verpflichtet werden können, bei gentechnischen Experimen-
ten und Produktionen im Ausland die gleichen Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten wie in der Bundesrepublik Deutschland, 
sofern in dem betreffenden Land keine vergleichbar hohen 
Sicherheitsanforderungen gestellt werden; 

10. in bi- und multilaterale Vereinbarungen über wissenschaft-
lich-technische Zusammenarbeit im Bereich der Gentechnolo- 
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gie Absprachen über die Beachtung von Sicherheitsrichtlinien 
aufzunehmen; 

11. bei der Zusammenarbeit mit den Ländern der Dritten Welt auf 
dem Gebiet der Gentechnologie Projekte der Risikoforschung 
und die Entwicklung von Sicherheitsrichtlinien zu fördern, die 
dem Stand in der Bundesrepublik Deutschland entsprechen; 

19. im Bereich „Anwendung der Gentechnologie zu 
militärischen Zwecken" (D 6.) 

1. im Rahmen der UNO durch geeignete Maßnahmen darauf hin-
zuwirken, daß das Verbot der Entwicklung, Produktion und des 
Einsatzes biologischer Waffen weltweit auch angesichts neuer 
technischer Möglichkeiten durch die Gentechnologie eingehal-
ten und darüber hinaus ein Verbot der B-Waffen-Forschung 
sowie eine Verifikationsregelung vereinbart wird; (D 6.1) 

2. wie bisher über das B-Waffen-Übereinkommen von 1972 hinaus 
auf die B-Waffen-Forschung zu verzichten; (D 6.2) 

3. gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag sicherzustellen, daß 
gentechnologische Forschungsprojekte in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht in militärischen Einrichtungen betrieben 
oder aus Mitteln des Verteidigungshaushaltes finanziert wer-
den. Davon ausgenommen sind Forschungsprojekte, die dem 
vorbeugenden und individuellen Schutz von Personen zuzuord-
nen sind. Über den Inhalt derartiger Projekte ist der Verteidi-
gungsausschuß des Deutschen Bundestages zu unterrichten. 
Die Projekte sind für die Öffentlichkeit transparent zu ma-
chen; 

4. die Sicherheits-Richtlinien daraufhin zu überprüfen, ob zusätz-
liche Regelungen erforderlich sind, um die Forschung und Ent-
wicklung biologischer Waffen unter Nutzung der Gentechnolo-
gie auszuschließen und ggf. die Richtlinien entsprechend zu 
ergänzen; (D 6.4) 

20. im Bereich „Übersicht über gentechnologische Forschung 
und Entwicklungen — Stand, Förderung und internationaler 
Vergleich" (D 7.) 

1. bei der Förderung der anwendungsorientierten Forschung ne-
ben der Konzentration auf Projekte der Pharmaforschung die 
ganze Breite der Anwendungsmöglichkeiten der Gentechnolo-
gie stärker zu berücksichtigen; (D 7.1) 

2. öffentliche Fördermaßnahmen so zu gestalten, daß stärker als 
bisher auch kleine und mittlere Unternehmen aus verschiede-
nen Branchen Zugang zu gentechnischem Know-how erhalten, 
z. B. durch Verbundforschungsprojekte und indirekt spezifische 
Förderung. Entsprechende Erleichterungsmöglichkeiten sind 
auch für die Beteiligungsmöglichkeiten aus der Wirtschaft an 
den Genzentren zu schaffen; (D 7.2) 
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3. die in den letzten Jahren verstärkte „Anwendungsorientierung 
der Grundlagenforschung" in der Gentechnologie nicht zum 
durchgängigen Prinzip staatlicher Forschungsförderung zu ma-
chen. Es muß der notwendige Freiraum für langfristig angelegte 
und nicht auf definierte Nutzanwendung orientierte Grundla-
genforschung erhalten bleiben; (D 7.3) 

4. im Rahmen der Forschungsförderung verstärkt Aufgaben zu 
definieren, wie die Nutzung der Gentechnologie im Gesund-
heitswesen, z. B. zur Diagnose und Therapie von Krebserkran-
kungen, Herz-Kreislauferkrankungen und Infektionskrankhei-
ten, sowie zur Ressourcen- und Umweltschonung in Produktion 
und Entsorgung; (D 7.4) 

5. die Vergabe von Forschungsstipendien, durch die wissenschaft-
licher Nachwuchs an geeigneten Forschungsstellen im In- und 
Ausland im Bereich der Gentechnologie qualifiziert ausgebildet 
werden kann, zu verstärken; (D 7.5) 

6. die Förderung der Gentechnologie auch künftig im Rahmen 
übergreifender Forschungsprogramme wie dem Programm 
„Angewandte Biologie und Biotechnologie" oder dem Pro-
gramm „Gesundheitsforschung" durchzuführen, um die Gen-
technologie im Kontext der Biotechnologie und Lebenswissen-
schaften (life sciences) zu belassen. Damit soll der Erkenntnis 
Rechnung getragen werden, daß die Gentechnologie keines-
wegs ein völlig abgegrenzter Bereich ist. Die Förderung kann 
sich daher nicht auf das aktuelle Gebiet der Gentechnologie 
beschränken. Andere Bereiche der biologischen und biomedizi-
nischen Wissenschaften müssen fächerübergreifend in die For-
schungsförderung einbezogen bleiben; (D 7.6) 

21. im Bereich „Gesetzliche Verankerung der Richtlinien zum 
Schutz vor Gefahren durch invitro neukombinierte 
Nukleinsäuren " (E 2.) 

1. einen Entwurf für ein einheitliches Stammgesetz zur Regelung 
von Fragen der Gentechnik (Gentechnikgesetz) so rechtzeitig 
dem Deutschen Bundestag vorzulegen, daß dieses Gesetz noch 
in dieser Legislaturperiode in Kraft gesetzt werden kann. Von 
diesem Gesetz sollen geschützt werden: 

— Das Leben und die Gesundheit von Beschäftigten in Einrich-
tungen, die mit gentechnischen Methoden arbeiten oder mit 
gentechnisch veränderten Organismen umgehen; 

— das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung im allgemei-
nen; 

— die Umwelt, insbesondere die Tiere und die Pflanzen. 

Die gesetzliche Regelung zur Gentechnik soll betreffen: 

— Gentechnische Arbeiten im geschlossenen System sowohl in 
Forschung und Entwicklung als auch in der industriellen 
Produktion; 
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— die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen in die 
Umwelt, einschließlich des Inverkehrbringens von Produk-
ten, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten 
oder daraus bestehen; 

— Transport und Lagerung; 

2. Ermächtigungsregelungen im Gentechnikgesetz zum Erlassen 
der erforderlichen Rechtsverordnungen vorzusehen. 

3. bereits getroffene Sonderregelungen zur Gentechnik in ande-
ren Gesetzen aufzuheben und in dem Gentechnikgesetz zusam-
menzufassen; 

4. im Gentechnikgesetz insbesondere folgendes zu regeln: 

a) Die Registrierungspflicht für den Bet rieb von Gen-Laborato-
rien und entsprechender Produktionsstätten bei einer zentra-
len Registrierstelle. 

b) Die Verpflichtung zu förmlichen Anmelde-, Prüf- und Er-
laubnis- bzw. Genehmigungsverfahren vor Beginn bestimm-
ter gentechnischer Arbeiten im geschlossenen System und 
zu förmlichen Genehmigungsverfahren vor der Freisetzung 
gentechnisch veränderter Organismen und die Bestimmun-
gen für diese Verfahren. Gentechnische Expe rimente sind 
auch unter ethischen Gesichtspunkten zu prüfen. 

c) Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Erlaubnis- bzw. 
Genehmigungsverfahren. 

d) Die Möglichkeit, bestimmte gentechnische Verfahren und 
gentechnisch veränderte Organismen ausnahmslos zu ver-
bieten. 

e) Bestimmungen für die Überwachung der aufgrund dieses 
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes gestützten 
Rechtsverordnungen ergangenen Bescheide. 

f) Bestimmungen für Sanktionen bei Verstößen gegen Bestim-
mungen dieses Gesetzes bzw. einer auf diesem beruhenden 
Rechtsverordnung. 

g) Die Zuständigkeit des Bundesgesundheitsamtes, der Gewer-
beaufsicht und die Aufgaben der ZKBS sowie das Verhältnis 
zwischen diesen Institutionen. 

h) Bestimmungen einer Gefährdungshaftung für gentechni-
sche Arbeiten hoher Sicherheitsstufen und für Freisetzungen 
in Verbindung mit einer Versicherungspflicht für denjeni-
gen, der gentechnische Methoden benutzt oder gentech-
nisch veränderte Organismen bzw. Produkte, die diese ent-
halten, freisetzt; 

5. in Rechtsverordnungen, die dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechen, insbesondere folgendes zu regeln: 

a) Die Anforderungen zur Sicherheit bei gentechnischen Arbei-
ten und Freisetzungen sowie zur Ausbildung und Gesund-
heitsüberwachung der Beschäftigten. 
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b) Die Anforderungen zur schadlosen Beseitigung gentech-
nisch veränderter Organismen bei Beendigung gentechni-
scher Arbeiten und Freisetzungen. 

c) Bestimmungen für Transport und Lagerung gentechnisch 
veränderter Organismen oder Produkte, die diese enthalten 
oder daraus bestehen. 

d) Einrichtung einer zentralen Registrierstelle für Gen-Labo-
ratorien und entsprechende Produktionsstätten beim Bun-
desgesundheitsamt. 

e) Ausstattung des Sekretariats der Zentralen Kommission für 
Biologische Sicherheit (ZKBS) für die Wahrnehmung von 
Befugnissen als 

— Registrierstelle für Gen-Laboratorien 

— Beurteilungs- und Begutachtungsstelle für besondere 
gentechnische Arbeiten 

— Beratungsstelle für Institutionen, Behörden und Perso-
nen. 

f) Zusammensetzung der ZKBS unter Beteiligung von Fachleu-
ten des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes sowie 
der forschungsfördernden Organisationen; 

6. darauf hinzuwirken, diese gesetzlichen Regelungen inte rnatio-
nal — zumindest auf EG-Ebene — auf dem Sicherheitsniveau 
der Bundesrepublik Deutschland zu harmonisieren; 

22. im Bereich „Zivilrechtliche Haftung für gentechnologische 
Unfälle" (E 3.) 

1. für die genehmigungspflichtigen gentechnologischen Vorha-
ben eine Gefährdungshaftung einzuführen. Es wird empfohlen, 
insoweit eine Haftungsobergrenze und eine Versicherungs-
pflicht einzuführen; (E 3.1) 

2. sich für die notwendige internationale Harmonisierung entspre-
chend der vorgesehenen Regelung in der Bundesrepublik 
Deutschland auf diesem Gebiet einzusetzen; (E 3.2) 

23. im Bereich „Strafbarkeit von Verstößen gegen gesetzliche 
Vorschriften im Bereich der Gentechnologie" (E 4.) 

1. den vorsätzlichen Verstoß gegen ein Verbot bestimmter gen-
technologischer Versuche unter Strafe zu stellen; (E 4.1) 

2. eine Bestimmung zu beschließen, die alle sonstigen vorsätzli-
chen Verstöße gegen den in den Sicherheits-Richtlinien festge-
legten Stand von Wissenschaft und Technik der Gentechnolo-
gie mit Strafe bedroht, sofern dadurch vorsätzlich oder fahrläs-
sig Leib und Leben eines anderen, fremde Sachen von bedeu-
tendem Wert sowie der Naturhaushalt gefährdet werden; 
(E 4.2) 
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24. im Bereich „Beratungs-Kommissionen in der 
Gentechnologie" (E 5.) 

1. eine Regelung zu treffen, wonach jede gentechnische For-
schung am Menschen nur noch dann zulässig ist, wenn zuvor 
durch eine staatlich autorisierte örtliche Ethik-Kommission eine 
Begutachtung stattgefunden hat. Die Stellungnahme der örtli-
chen Kommission sollte an das Bundesgesundheitsamt weiter-
geleitet werden. Das Bundesgesundheitsamt schließlich sollte 
das Vorhaben genehmigen oder die Genehmigung versagen. 
Eine solche Regelung sollte auf der Ebene lokaler Kommissio-
nen dazu führen, daß die Zusammensetzung geändert bzw. 
ergänzt wird, etwa durch einen Fachmann auf dem Gebiet der 
medizinischen Genetik; (E 5.1) 

25. im Bereich „Gewerblicher Rechtsschutz für 
gentechnologische Entwicklungen" (E 6.) 

1. sicherzustellen, daß bei einer Neuordnung des gewerblichen 
Rechtsschutzes innerhalb der Europäischen Gemeinschaften 

— Pflanzensorten und Tierrassen sowie das nach dem Sorten-
schutzrecht schützbare Vermehrungsmaterial von Pflanzen-
sorten weiterhin nicht patentfähig sind und 

— das Doppelschutzverbot für Pflanzensorten nach dem 
UPOV-Übereinkommen beibehalten wird; 

2. zu prüfen, ob ein besonderes Tierzuchtschutzgesetz (Tierras-
senschutzgesetz) entwickelt werden soll. 

III. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, bis Ende 1990 dem Deut-
schen Bundestag einen Bericht über die Umsetzung dieses Be-
schlusses zu geben. 

IV. 

Der Deutsche Bundestag wird im Rahmen seiner für Technologie-
folgenabschätzung vorgesehenen Verfahren kontinuierlich die 
weitere Entwicklung der Gentechnologie begleiten. 

Bonn, den 21. Juni 1989 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie 

Catenhusen 

Vorsitzender 

Seesing 

Berichterstatter 

Catenhusen Kohn Frau Schmidt (Hamburg) 
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Bericht der Abgeordneten Seesing, Catenhusen, Kohn und 
Frau Schmidt (Hamburg) 

1. Überweisung und externe Stellungnahmen 

Die Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der 
Gentechnologie" des 10. Deutschen Bundestages 
hatte im Januar 1987 auftragsgemäß ihren Bericht 
vorgelegt. Der 11. Deutsche Bundestag hat auf seiner 
16. Sitzung am 4. Juni 1987 diesen Bericht der En-
quete-Kommission an folgende Ausschüsse zur Bera-
tung überwiesen: 

— Ausschuß für Forschung und Technologie (feder-
führend) 

— Auswärtiger Ausschuß 

— Innenausschuß 

— Rechtsausschuß 

— Ausschuß für Wirtschaft 

— Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

— Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

— Verteidigungsausschuß 

— Ausschuß für Jugend, Fami lie, Frauen und Ge-
sundheit 

— Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 

— Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

— Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit 

— Haushaltsausschuß. 

Zu Beginn der Beratung der über 180 Einzelempfeh-
lungen im Bericht der Enquete-Kommission über-
sandte der Vorsitzende des federführenden Ausschus-
ses den mitberatenden Ausschüssen am 23. Juni 1987 
eine Auflistung der Kommissionsempfehlungen mit 
einem Vorschlag der Zuordnung der Kommissions-
empfehlungen zu den Geschäftsbereichen der ver-
schiedenen mitberatenden Ausschüsse. 

Auf Bitten der Ausschüsse hatten verschiedene Res-
sorts zu Kommissionsempfehlungen, die ihren Ge-
schäftsbereich betreffen, schriftlich Stellung genom-
men. Der veröffentlichte Kommissionsbericht 1) veran- 

1 ) — BT-Drucksache 10/6775 
— Deutscher Bundestag (Hrsg.): Chancen und Risiken der 

Gentechnologie. Bericht der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie" des 10. Deut-
schen Bundestages. Zur Sache 1/1987, Deutscher Bundes-
tag, Bonn 1987 

— W. M. Catenhusen, H. Neumeister (Hrsg.): Chancen und 
Risiken der Gentechnologie. Dokumentation des Berichts 
an  den Deutschen Bundestag. Schweitzer Verlag, Man-
chen 1987 

laßte zahlreiche Organisationen 2), zu den Empfehlun-
gen der Kommission öffentlich Stellung zu nehmen. 
Die Stellungnahmen der Bundesregierung und der 
Organisationen wurden bei den Beratungen in den 
Bundestagsausschüssen beachtet. 

Die Ausschüsse führten in Zusammenhang mit der 
Beratung des Kommissionsberichtes Anhörungen zu 
verschiedenen Themenbereichen durch: 

— Ausschuß für Forschung und Technologie 
2. März 1988: Freisetzung von gentechnisch ver-
änderten Organismen 

— Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit 
24. Februar 1988: Genomanalyse bei Arbeitneh-
mern (Anhörung zusammen mit dem Ausschuß für 
Forschung und Technologie und Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung) 
24. Februar 1988: Genetische Beratung und präna-
tale Diagnostik (Anhörung zusammen mit dem 
Ausschuß für Forschung und Technologie) 
2. März 1989: Ethische Fragen der Gentechnolo-
gie 

— Rechtsausschuß 
3. Februar 1988: Gewerblicher Rechtsschutz für 
biotechnologische Produkte und Verfahren 
12. Oktober 1988: Genomanalyse im Strafverfah-
ren 

— Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
2. März 1988: Sachfragen zur Gentechnologie 

2. Beratungsverlauf und -ergebnisse in den 
mitberatenden Ausschüssen 

Der Auswärtige Ausschuß hat in seiner Sitzung am 
20. Januar 1988 den Bericht der Enquete-Kommission 
beraten. Er empfiehlt einvernehmlich, an die Kommis-
sionsempfehlungen D 2.2.4, D 3.2.7, D 3.3.4, E 2.5 und 
E 3.2 zur internationalen Harmonisierung von Vor-
schriften und Maßnahmen zum Schutz vor den Gefah-
ren der Gentechnologie den folgenden Satz anzufü-
gen: „Allerdings soll es keine Harmonisierung unter-
halb des hier formulierten Sicherheitsniveaus geben." 
Im übrigen empfiehlt der Auswärtige Ausschuß, den 
Bericht der Kommission zur Kenntnis zu nehmen. 

2) Deutsche Forschungsgemeinschaft; Max-Planck-Gese ll
-schaft zur Förderung der Wissenschaften; Verband der che-

mischen Industrie; Arbeitsgemeinschaft Biotechnologie; De-
chema-Arbeitsausschuß „Sicherheit in der Biotechnologie"; 
Deutscher Industrie- und Handelstag; Deutscher Bauernver-
band; Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinsti-
tute 
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Der Innenausschuß hat in seiner Sitzung am 22. Juni 
1989 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP bei Enthaltung der Fraktion DIE GRÜ-
NEN folgende Stellungnahmen beschlossen: 

1. Der Innenausschuß nimmt die Empfehlungen der 
Enquete-Kommission „Chancen und Risiken der 
Gentechnologie" zustimmend zur Kenntnis. Er 
wird bei der Beratung der aufgeworfenen Fragen 
dem Umstand besonderes Gewicht beimessen, daß 
die Auswirkungen des Einsatzes der Gentechnolo-
gie unter keinem Aspekt den Menschen und ihrer 
natürlichen Umwelt zum Nachteil gereichen dür-
fen. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, insbeson-
dere zu folgenden Empfehlungen darzustellen, ob 
sie einen ausreichenden Schutz für die erhobenen 
Daten durch die ärztliche Schweigepflicht gegeben 
sieht, und nötigenfalls Vorschläge zu gesetzgeberi-
schen Regelungen zu machen: 

— Datenschutzrechtliche Regelungen bei der ge-
netischen Beratung und pränatalen Diagno-
stik. 

— Datenschutzrechtliche Regelungen beim Neu-
geborenen-Screening. 

— Wahrung des „Rechtes auf informationelle 
Selbstbestimmung" bei der Erhebung und Nut-
zung genetischer Daten von Arbeitnehmern. 

3. Der Innenausschuß forde rt  die Berufsgenossen-
schaften auf, bei der Ausgestaltung der Sicher-
heitsrichtlinien die besondere Bedeutung des Da-
tenschutzes bei der medizinischen Forschung zu 
berücksichtigen. 

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert sicherzu-
stellen, daß die datenschutzrechtlichen Regelun-
gen, die im Zusammenhang mit der Gentechnolo-
gie für die Arbeitnehmer ge troffen werden, für alle 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes Geltung er-
langen. 

5. Der Innenausschuß bittet die Bundesregierung, 
schon vor einer abschließenden Stellungnahme 
des Deutschen Bundestages zu den Empfehlungen 
der Enquete-Kommission bei allen einschlägigen 
Gesetzesvorhaben den angesprochenen daten-
schutzrechtlichen Problemen besonderes Gewicht 
beizumessen und ausdrücklich dazu Stellung zu 
nehmen. 

6. Der Innenausschuß begrüßt es, daß die Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
sich intensiv mit den neuen datenschutzrechtlichen 
Fragen im Zusammenhang mit den Möglichkeiten 
der Gentechnologie beschäftigen. Er wird die er-
wartete Stellungnahme sorgfältig beraten. 

Der Ausschuß weist darauf hin, daß die Punkte 5 
und 6 besonders wesentlich sind. 

In seiner Sitzung am 18. Januar 1989 hat der Innen-
ausschuß sich mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE GRÜNEN zusätzlich hinsichtlich des 
Bereiches der Genomanalyse im Strafverfahren für 
folgende Stellungnahme ausgesprochen: 

Der Innenausschuß nimmt zur Kenntnis, daß die 
Genomanalyse im Strafverfahren einen exakteren 
Identitätsnachweis ermöglichen kann als andere 
bisher gebrauchte Verfahren. 

Der Innenausschuß hält es für geboten, daß durch 
eine Novellierung der Strafprozeßordnung die 
Rechtsgrundlagen für die Anordnung und Durch-
führung genomanalytischer Untersuchungen prä-
zisiert werden. Unter datenschutzrechtlichen und 
strafprozessualen Aspekten ist es erforderlich, u. a. 
festzulegen, daß solche Untersuchungen nur zum 
Zwecke eines notwendigen Identitätsnachweises 
zugelassen werden dürfen, welche Verfahren an

-gewendet werden, wer anordnungsbefugt ist und 
welche Vorkehrungen zur Gewährleistung einer 
zuverlässigen Durchführung der Genomanalyse 
sowie zur Sicherung der gewonnenen Daten erfor-
derlich sind. 

Der Innenausschuß fordert  die Strafverfolgungsbe-
hörden auf, bis zu einer Novellierung der Rechts-
grundlagen von der Möglichkeit der Genomana-
lyse zurückhaltend Gebrauch zu machen und da-
bei die gerichtlichen Entscheidungen st rikt zu be-
achten, die bis dahin ergehen. Auf jeden Fall dür-
fen in diesem Rahmen vorgenommene Genomana-
lysen lediglich zur Identifizierung einer Person be-
nutzt und nicht darüber hinaus vorgenommen oder 
genutzt werden. 

Der Rechtsausschuß hat im Rahmen seiner Beratung 
des Kommissionsberichtes am 3. Februar 1988 eine 
öffentliche Anhörung zum Thema „Gewerblicher 
Rechtsschutz für biotechnologische Produkte und 
Verfahren" sowie am 12. Oktober 1988 eine öffentli-
che Anhörung zum Thema „Genomanalyse im Straf-
verfahren" durchgeführt. 

Das Ergebnis der Anhörung zur „Genomanalyse im 
Strafverfahren" kann wie folgt zusammengefaßt wer-
den: Die Praktiker aus dem Labor des Bundeskrimi-
nalamtes und aus einem forensischen Laboratorium 
(Dr. Schmitter, Priv. Doz. Dr. Henke) sehen keinen 
Regelungsbedarf für die Genomanalyse im Strafver-
fahren, vor allem nicht bei der Anwendung des soge-
nannten DNA-finger-printing-Verfahrens zur Täter-
identifikation. Ein Rechtsanwalt (Wächtler) spricht 
sich dagegen für ein prinzipielles Verbot jeder A rt  von 
Genomanalyse aus. Die übrigen Sachverständigen se-
hen zum Teil derzeit keine ausreichende Rechts-
grundlage für die Anwendung der Genomanalyse im 
Strafverfahren (Prof. Dr. Gössel, P riv. Doz. Dr. Keller) 
und halten deshalb eine gesetzliche Regelung der 
Anwendung gentechnischer Methoden im Strafver-
fahren für erforderlich (Prof. Dr. Jung, Dr. Einwag, 
Prof. Dr. Deutsch) bzw. sinnvoll (RA Prof. Dr. Dahs) 
oder wünschenswert (Priv. Doz. Dr. Driesel). 

Dr. Schmitter, Bundeskriminalamt, sieht aufgrund des 
Standes von Wissenschaft und Technik nur das „per-
sönlichkeitsneutrale " DNA-finger-p rinting als an-
wendbare Methode der Genomanalyse im Strafver-
fahren an. Für die Anwendung dieser Methode be-
dürfe es keiner besonderen gesetzlichen Regelung. Es 
bestehe kein Unterschied zu den herkömmlichen 
Analyseverfahren. Auch die kriminaltechnischen In-
stitute bei den Kriminalämtern sollten die Analyse 
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durchführen dürfen. Eine besondere Regelung der 
Lagerung des Zellmaterials sei nicht erforderlich. Der 
Datenschutz werde durch die Anwendung des Ver-
fahrens nicht berührt. Es würden sich keine verfas-
sungsrechtlichen Probleme ergeben, da diese DNA

-

Methode keinen Eingriff in die Persönlichkeit des 
Menschen darstelle. 

Priv. Doz. Dr. J. Hänke, Laboratorium für forensische 
Blutgruppenkunde, ist der Auffassung, daß für eine 
Abstammungsbegutachtung die Genomanalyse we-
gen des zwischenzeitlich erreichten Qualitätsstan-
dards der herkömmlichen Verfahren gar nicht mehr 
nötig sei. Dagegen sei die Genomanalyse bei der Be-
gutachtung biologischer Spuren oder gealteter Blut-
proben fast immer sinnvoll einsetzbar. Die Auswahl 
der Analysetechnik sollte nur der untersuchende Ex-
perte treffen. Dafür bedürfe es keiner Anordnung 
durch einen Richter. Eine Änderung des § 81 a StPO 
sei auch nicht notwendig. Die Landeskriminalämter 
und das Bundeskriminalamt sollten Genomanalysen 
durchführen dürfen. Die gentechnischen Verfahren 
der Genomanalyse würden keine neuen Fragen be-
züglich des Datenschutzes aufwerfen. 

RA Wächtler, München, befürchtet, daß sich die Ge-
nomanalyse prinzipiell nicht auf nicht-kodierende Be-
reiche begrenzen lasse. Die Dynamik der Wissen-
schaft und des eingesetzten Kapitals würden dazu 
führen, daß die Anwendung der Genomanalyse in 
Zukunft weit über die Identifizierung eines Verdäch-
tigen hinausgehen werde. Repressive und präventive 
polizeiliche Maßnahmen ließen sich nicht voneinan-
der trennen. Die Speicherung von genetischen Daten 
in polizeilichen Datenbänken ließe sich nicht verhin-
dern. Der anordnende Richter würde ebenfalls nicht 
verhindern können, daß die angefallenen Daten spä-
ter für andere Zwecke umgewidmet werden. Deshalb 
fordert RA Wächtler, die Anwendung jeder gentech-
nischen Methode im Strafverfahren gesetzlich zu ver-
bieten. 

Prof. Dr. Gössel, Vorsitzender Richter am LG Mün-
chen I, ist der Ansicht, daß die Anwendung der Ge-
nomanalyse nach geltendem Recht nicht zulässig sei. 
Die Durchführung der Genomanalyse und ihre Ver-
wertung vor Gericht setze eine noch zu schaffende 
gesetzliche Grundlage voraus, die im Rahmen einer 
Neuregelung des gesamten Beweisrechtes erfolgen 
solle. 

Priv. Doz. Dr. Ke ller, Universität Hannover, vertritt die 
Ansicht, daß eine Genomanalyse an kodierenden und 
an nicht-kodierenden Teilen des Genoms ohne Ein-
willigung des Betroffenen gesetzlich nicht zulässig 
sei. Dies treffe demnach auch auf die genetische Un-
tersuchung von Spurenmaterial eines Unbekannten 
zu, wenn die Untersuchung darauf gerichtet sei, den 
Unbekannten zu identifizieren. Solche Untersuchun-
gen seien durch die §§ 81 a bis 81 c StPO und die Poli-
zeigesetze nicht begründet. Genomanalyse zur Fest-
stellung von erblich bedingten Eigenschaften und 
Dispositionen sollten gesetzlich verboten werden. An-
dere Verfahren der Genomanalyse im Strafverfahren 
müßten gesetzlich begründet werden. Die Anwen-
dung der Genomanalyse dürfe nur bei besonders 
schweren Straftaten und qualifiziertem Tatverdacht 
Anwendung finden. Sie dürfe nur auf Anordnung ei

-

nes Richters erfolgen und in bestimmten von der Straf-
verfolgungsbehörde unabhängigen staatlichen Ein-
richtungen erfolgen. Die Ergebnisse einer Genom-
analyse dürften nur im Strafverfahren, in dem das 
Analyseverfahren angeordnet wurde, verwertet wer-
den. Das genetische Mate rial und die Analyseergeb-
nisse müßten nach Verfahrensbeendigung vernichtet 
werden. 

Prof. Dr. Jung, Richter am OLG Saarbrücken, gibt zu 
bedenken, ob anstelle einer singulären Regelung der 
Genomanalyse im Strafverfahren nicht besser ein glo-
baler Ansatz zur Regelung der Anwendung der Ge-
nomanalyse in den verschiedenen Anwendungsberei-
chen der Vorzug gegeben werden sollte. Wegen des 
in der Genomanalyse angelegten Mißbrauchspoten-
tials sollte die Durchführung der Genomanalyse nur 
wenigen anerkannten humangenetischen oder ge-
richtsmedizinischen Instituten vorbehalten bleiben. 
Er halte es nicht für angebracht, polizeieigene Ein-
richtungen mit der Durchführung derartiger Analysen 
zu betrauen. Auch sieht er für präventiv-polizeiliche 
und erkennungsdienstliche Anwendungen der Ge-
nomanalyse durch die Polizei derzeit keine Rechts-
grundlage. Die Anlage polizeilicher Dokumentation 
im Sinne einer DNA-finger-printing-Kartei ließe sich 
verfassungsrechtlich nicht vertreten. Nach Ablauf ei-
ner bestimmten Frist müßten das genetische Mate rial 
und die Untersuchungsunterlagen vernichtet werden. 
Die Genomanalyse sei wegen des der Untersuchungs-
methode anhaftenden Problempotentials nicht mit 
den herkömmlichen Untersuchungsmethoden zu ver-
gleichen. Deshalb werde eine gesetzliche Regelung 
der Anwendung der Genomanalyse für erforderlich 
gehalten. Die Durchführung der Genomanalyse und 
die Verwendung der Informationen im Strafverfahren 
müßten restriktiv gehandhabt werden. 

Dr. Einwag, Bundesbeauftragter für den Datenschutz, 
hält die Nutzung der Genomanalyse zum Identitäts-
nachweis im Strafverfahren unter dem Gesichtspunkt 
des Datenschutzes für vorteilhaft, da sie eine größere 
Richtigkeit der erhobenen Daten gewährleiste. A ller-
dings sei es notwendig, bei der Genomanalyse noch 
wirksamere Vorkehrungen gegen den Mißbrauch als 
bei herkömmlichen Untersuchungsmethoden zu tref-
fen. Bei der Genomanalyse würde im Falle des Miß-
brauchs die eintretende Grundrechtsgefährdung stär-
ker sein als bei den herkömmlichen Methoden. Nach 
seiner Auffassung bedürfe die Anwendung der Ge-
nomanalyse einer gesetzlichen Regelung bei der Un-
tersuchung von Tatspuren, der Unterstützung von 
Fahndungsmaßnahmen, dem Identitätsnachweis im 
Strafverfahren und der Feststellung krankheitsbe-
dingter Schuldunfähigkeit. 

Prof. Dr. Deutsch, Universität Göttingen und früheres 
Mitglied der Enquete-Kommission „Chancen und Ri-
siken der Gentechnologie", sieht Anwendungsmög-
lichkeiten der Gentechnik vor allem bei der Bestim-
mung von Verwandtschaftsbeziehungen und in der 
kriminalistischen Spurenkunde. Genomanalysever-
fahren, die sich auf die Feststellung verfahrenserheb-
licher Tatsachen beschränken und nicht die Gefahr 
einer weiteren Ausforschung der Erbanlagen von 
Menschen in sich trügen, erscheinen ihm unbedenk-
lich. Er schlägt eine Begrenzung der Anwendung der 
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Genomanalyse auf ganz bestimmte Sachverhalte 
durch eine Änderung der Strafprozeßordnung vor. 
Eine Genomanalyse sollte von einem Richter angeord-
net werden. Die Notwendigkeit der richterlichen An-
ordnung sollte in die Strafprozeßordnung erklärend 
aufgenommen werden. In der Anordnung sollten Un-
tersuchungsziel und auch das anzuwendende Test-
verfahren angegeben werden. Im Vorfeld eines Straf-
verfahrens bedürfe die Polizei keiner Genomanalyse 
zur Identitätsfeststellung eines bloß Verdächtigen, ge-
gen den noch kein konkretes Ermittlungsverfahren 
eingeleitet worden sei. Für die Genomanalyse an Tat-
spuren werden gesetzliche Beschränkungen empfoh-
len. 

RA Prof. Dr. Dahs, Bonn, vertritt die Auffassung, daß 
eine Genomanalyse im kodierenden Bereich des Ge-
noms zur Erforschung von Persönlichkeitsmerkmalen 
unzulässig sei. Dagegen sei eine Genomanalyse im 
nicht-kodierenden Bereich des Genoms, z. B. mit Hilfe 
der sogenannten Minisatelliten, eine zulässige straf-
prozessuale Maßnahme. Allerdings erscheine ihm 
eine spezialgesetzliche Regelung der Genomanalyse 
im Strafverfahren als sinnvoll. Die Durchführung ei-
ner Genomanalyse zur Täterschaftsfeststellung be-
dürfe in jedem Fall  der richterlichen Anordnung. Der 
Gesetzgeber sei auch aufgerufen, die Aufbewahrung 
des gene tischen Untersuchungsmaterials und der Un-
tersuchungsergebnisse gesetzlich zu regeln. 

Priv. Doz. Dr. Driesel, DECHEMA Frankfurt, hält die 
Besorgnis, daß mit der Genomanalyse eine neue Qua-
lität der Identifizierungs- und Abstammungsuntersu-
chung entstehe, für unbegründet. Die etablierten und 
standardisierten Methoden machten entsprechende 
DNA-Untersuchungen weitgehend überflüssig. Da 
nach seiner Meinung mit den DNA-Daten keine neue 
Art von Ergebnissen erzielt würden, sehe er auch 
keine Veranlassung, mit solchen Daten anders zu ver-
fahren als mit serologisch und biochemisch erzielten 
Informationen. Wegen der Bedenken bezüglich Qua-
litätskontrolle und Qualifikation der Untersucher hält 
er allerdings eine gesetzliche Regelung der Anwen-
dung der Genomanalyse für wünschenswert. Die Poli-
zei sollte keine Genomanalyse durchführen dürfen. 

Die Anhörung „Gewerblicher Rechtsschutz für bio-
technologische Produkte und Verfahren" im Rechts-
ausschuß hat zusammenfassend folgendes Ergebnis 
erbracht: 

Ein Rechtswissenschaftler (Prof. Dr. Beier) und der 
Präsident des Deutschen Patentamtes (Dr. Häußer) 
und der Vertreter der chemischen Indust rie (Dr. Groß) 
fordern die Patentierbarkeit biologischer Erfindun-
gen, d. h. auch die Patentierbarkeit von Pflanzen 
und Tieren. Ein anderer Rechtswissenschaftler 
(Prof. Dr. Lukes) sieht dagegen keine Notwendigkeit, 
den bestehenden gewerblichen Rechtsschutz zu än-
dern, da gentechnische Verfahren und Produkte be-
reits nach geltendem Recht patentierbar seien. Ein 
Vertreter der Pflanzenzüchter (Dr. Lange) und der 
Präsident des Bundessortenamtes (Dr. Böringer) plä-
dieren für einen Erhalt des bestehenden gewerbli-
chen Rechtsschutzes bei Pflanzen (Sortenschutz und 
Patentierungsverbot). Ein Vertreter der Tierzüchter 
(Dr. Meyn) forde rt  die Patentierbarkeit von transge-
nen Tieren. Ein Agrarwissenschaftler (Dr. Sundrum) 

spricht sich gegen die Patentierung von Tieren aus. 
Die meisten angehörten Sachverständigen halten je-
doch die Einführung eines gewerblichen Rechtsschut-
zes für Tierrassen für überlegenswert. 

Prof. Dr. Beier, Max-Planck-Ins titut für ausländisches 
und internationales Patent-, Urheber- und Wettbe-
werbsrecht in München, spricht sich dafür aus, den 
Patentschutz auf neue Pflanzensorten und Tierrassen 
auszudehnen, da wegen der hohen und risikoreichen 
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung bei 
der modernen Pflanzen- und Tierzüchtung ein beson-
deres Schutzbedürfnis bestehe. Die nicht mehr zeitge-
mäßen Ausschlußbestimmungen des Patentgesetzes 
(§ 2 Nr. 2), die die sortenschutzfähigen Pflanzensorten 
und die Tierrassen sowie die im wesentlichen biologi-
schen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tie-
ren vom Patentschutz ausnehmen, sollten besei tigt 
werden. Der Sortenschutz für Pflanzensorten sollte 
daneben bestehen bleiben. Es sollte den Pflanzener-
findern überlassen bleiben, welchen Rechtsschutz, 
evtl. sogar kumulativ, sie wählen. 

Prof. Dr. Lukes, Universität Münster, sieht die Mög-
lichkeit, daß neben der bereits anerkannten Ersatzlö-
sung für die Wiederholbarkeit, nämlich der Hinterle-
gung der patentierten Erzeugnisse, in Zukunft auch 
die Hinterlegung einer Genkarte von Pflanzen oder 
Tieren als Ersatzlösung für die gesetzmäßig gefor-
derte Wiederholbarkeit einer patentierbaren Erfin-
dung Gültigkeit erlangen könnte. Nach seiner Ansicht 
genügt das gegenwärtige Patent- und Sortenschutz-
recht dem Schutzbedürfnis bei biotechnologischen 
Erfindungen und Pflanzenzüchtungen mit modernen 
biotechnologischen Methoden. Grundlegende Ge-
setzesänderungen seien daher nicht erforderlich. Für 
den gewerblichen Rechtsschutz bei anerkannten 
Pflanzensorten sollte das bestehende Sortenschutzge-
setz und das Doppelschutzverbot beibehalten wer-
den. Die Entwicklung eines speziell ausgestalteten 
Schutzrechts für die Züchtung von Tierrassen — ent-
sprechend dem Sortenschutzrecht bei Pflanzensor-
ten — sei für ihn denkbar. 

Dr. Sundrum, Universität Bonn, lehnt eine Patentie-
rung von Tieren sowohl aus agrarpolitischen als auch 
aus ethischen Gründen ab. Nach seiner Ansicht 
könnte die Tierzucht die geforderte Wiederholbarkeit 
einer Erfindung niemals erfüllen. 

Dr. Meyn, Arbeitsgemeinschaft deutscher Tierzüchter 
e. V., vertritt die Auffassung, daß das Patentrecht für 
die Patentierung transgener Tiere geöffnet werden 
sollte. Dabei sollte eine Regelung geschaffen werden, 
daß die derzeit möglichen bäuerlichen Zuchtpro-
gramme auch in Zukunft nicht verhindert werden. 
Falls der Einbau von Sonderregelungen für die Tier-
zucht in das Patentrecht zu schwierig sein sollte, 
schlägt er vor, parallel zum Sortenschutzgesetz ein 
Tierzuchtschutzgesetz zu schaffen. Bei der Anwen-
dung der Gentechnik in der Tierzucht werden keine 
ethischen Probleme gesehen. 

Dr. Lange, Kleinwanzlebener Saatzucht AG in Ein

-

beck, sieht keinen Bedarf für eine Ausdehnung des 
Patentschutzes auf neue Pflanzensorten. Für neue 
Pflanzensorten stehe das Sortenschutzrecht zur Verfü-
gung, das Pflanzensorten sehr viel angemessener und 
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ausgewogener als das Patentrecht schützen könne. 
Die entsprechenden Abgrenzungs- und Verbotsnor-
men sollten erhalten und gegebenenfalls sogar ver-
deutlicht werden. Eine Aufhebung des Doppelschutz-
verbotes würde zu einer erheblichen Rechtsunsicher-
heit führen. Er äußert Bedenken gegen die derzeit 
bestehende Möglichkeit, einzelne gene tische Merk-
male von Pflanzensorten patentrechtlich schützen zu 
lassen. Allerdings sieht er auch hier keine Notwendig-
keit des Handelns für den Gesetzgeber. Patentamtli-
che Praxis und Rechtsprechung sollten abgewartet 
werden. Für die Züchtung von Tierrassen sei ein 
Schutzgesetz entsprechend dem Sortenschutzgesetz 
für Pflanzen vermutlich geeigneter als das Patentge-
setz. 

Dr. Groß, Verband der chemischen Industrie e. V., er-
klärt, daß der bestehende gewerbliche Rechtsschutz 
den neuartigen Anforderungen der modernen Bio-
technologie angepaßt werden müßte. Die Anpassung 
sollte nicht der Rechtsprechung aufgebürdet werden, 
dies würde zu Rechtsunsicherheiten führen. Das Pa-
tentierungsverbot gemäß § 2 Nr. 2 PatG müsse aufge-
hoben werden. Ebenso sollte das Doppelschutzverbot 
für Pflanzensorten aufgehoben werden. Beide Schutz-
systeme sollten für Pflanzen offen sein. Ein Sonder-
recht für Tierarten (Rassen) sollte nicht geschaffen 
werden, es sei denn, die Besei tigung des Patentie-
rungsverbotes für Tierarten sollte sich als unzurei-
chend erweisen. 

Dr. Häußer, Präsident des Deutschen Patentamtes, 
hält es für erforderlich, den Erfindern die Möglichkeit 
zu eröffnen, selbst über den geeigneten Weg zur Er-
langung des bestmöglichen Schutzes ihrer Erfindun-
gen zu entscheiden. Deshalb regt er an, eine Strei-
chung oder zumindest Modifizierung der Ausschluß-
bestimmungen des § 2 Nr. 2 Satz 1 und des § 5 Abs. 2 
PatG zu prüfen. Ethische und moralische Bedenken 
gegen die Patentierung gentechnisch erzeugter Tier-
rassen halte er nicht für berechtigt. Er sieht einen 
besonderen gesetzlichen Regelungsbedarf zur Ver-
hinderung der mißbräuchlichen Nutzung eines hin-
terlegten Mikroorganismus. Aus Sicherheitsgründen 
sollte die Abgabe von Proben hinterlegter Mikroorga-
nismen an Dritte gesetzlich beschränkt werden. 

Dr. Böringer, Präsident des Bundessortenamtes, ver-
tritt die Ansicht, daß der Sortenschutz die angemes-
senste und progressivste Form des gewerblichen 
Rechtsschutzes für die Pflanzen sei. Deshalb wären, 
soweit Verbesserungen notwendig seien, systemim-
manente Fortentwicklungen des Sortenschutzes er-
folgversprechender als der Ersatz durch andere 
Schutzformen (Patent). Eine Ausweitung des Patent-
schutzes auf Pflanzensorten erscheint ihm im Hinblick 
auf die andersgearteten Schutzprinzipien nicht als 
sinnvoll. Dagegen sollte für technische Verfahren zur 
Züchtung oder Vermehrung von Pflanzen sowie für 
gene tisch oder sonst biologisch wirksame Stoffe, die 
nicht biologisch replikabel, weil nicht lebendig sind, 
soweit die allgemeinen Voraussetzungen hierfür vor-
liegen, der Patentschutz gewährt werden können. 

Derzeit befinde sich ein Entwurf für eine Revision des 
UPOV-Übereinkommens in der Bearbeitung. Dabei 
habe sich bereits ergeben, daß die Grundprinzipien 
des Sortenschutzes den Bedingungen der biologi

-

schen Materie so flexibel angepaßt seien, daß erfor-
derliche Modifikationen, auch soweit sie sich aus bio-
und gentechnischen Innovationen ergeben, bruchlos 
systemimmanent eingebaut werden können. 

Ein etwaiger gewerblicher Rechtsschutz für Tierras-
sen sollte entsprechend den Prinzipien des Sorten-
schutzes gestaltet werden. 

Der Rechtsausschuß hat in seiner Sitzung am 9. No-
vember 1988 den Bericht der Enquete-Kommission 
abschließend beraten und folgende Stellungnahme 
abgegeben: 

I. zu C 6. Humangenetik: 

1. Der Rechtsausschuß empfiehlt dem Ausschuß für 
Forschung und Technologie, den Empfehlungen 
der Enquete-Kommission „Chancen und Risiken 
der Gentechnologie" zur Humangenetik (Kapi-
tel C 6. des Berichtes) zuzustimmen. 

2. Er empfiehlt, die Fragen der Humangenetik (An-
wendung der Gentechnologie am Menschen) ge-
setzlich zu regeln. Für die Teilbereiche sollte die 
Bundesregierung vorweg Prüfaufträge vergeben 
und Expertengespräche durchführen, um den Ge-
samtumfang des Regelungserfordernisses aufzei-
gen zu können. 

3. Der Rechtsausschuß ist der Ansicht, daß die An-
wendung molekular-genetischer Untersuchungs-
methoden ohne gesetzliche Grundlage unzulässig 
ist. Die Bundesregierung möge — unter Auswer-
tung der beim Rechtsausschuß durchgeführten An-
hörung — einen Gesetzentwurf zur Regelung der 
Anwendung molekular-genetischer Untersu-
chungsmethoden im Strafverfahren vorlegen. 

II. zu E 2. Gesetzliche Verankerung der „Richtlinien 
zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro 
neukombinierte Nukleinsäuren 
(Sicherheits-Richtlinien)": 

1. Den Empfehlungen der Enquete-Kommission wird 
grundsätzlich zugestimmt. 

2. In Abweichung von der Empfehlung E 2.2 wird 
empfohlen, alle Fragen der Gentechnologie (mit 
Ausnahme der Humangenetik) in einem einheitli-
chen Gesetz zu regeln. Die Bundesregierung wird 
aufgefordert, unverzüglich den Entwurf eines ent-
sprechenden Gentechnologie-Gesetzes vorzule-
gen. 

3. Die Bundesregierung möge sich für eine internatio-
nale Harmonisierung der Vorschriften zur Anwen-
dung der Gentechnologie, mindestens auf der 
Ebene der Europäischen Gemeinschaften, unter 
Beibehaltung des hohen nationalen Sicherheits-
standards einsetzen. 
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III. zu E 3. Gefährdungshaftung: 

1. Dem Ausschuß für Forschung und Technologie 
wird empfohlen, den Vorschlägen der Enquete

-

Kommission (E 3.) zuzustimmen. 

2. Die Bundesregierung möge prüfen, ob die Einfüh-
rung von Gefährdungshaftungstatbeständen für 
genehmigungsbedürftige gentechnologische Vor-
haben eine eigene gesetzliche Regelung erfordert 
oder ob diese in bestehenden oder geplanten ge-
setzlichen Regelungen mit einbezogen sind oder 
einbezogen werden können. 

IV. zu E 4. Strafbarkeit von Verstößen: 

1. Den Empfehlungen wird grundsätzlich zuge-
stimmt. 

2. Die Bundesregierung möge prüfen, ob eine Straf-
barkeit schon durch einen folgenlosen Verstoß 
oder erst mit einer konkreten Gefährdung ge-
schützter Rechtsgüter gegeben sein soll. 

V. zu E 5. Beratungs-Kommissionen: 

Bei einer gesetzlichen Regelung dieser Problematik 
ist zu berücksichtigen, daß dabei notwendigerweise 
Grundrechte berührt werden. 

VI. zu E 6. Gewerblicher Rechtsschutz: 

1. Die Frage des gewerblichen Rechtsschutzes für 
Pflanzen und Tiere ist nicht mehr im nationalen 
Rahmen zu lösen. 

2. Bei einer Neuordnung des Rechtsschutzes inner-
halb der Europäischen Gemeinschaften sollte die 
Bundesregierung sicherstellen, daß 

1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie das nach 
dem Pflanzenschutzrecht schützbare Vermeh-
rungsmaterial nicht patentfähig ist, 

2. das Doppelschutzverbot beibehalten wird. 

3. Der Unterausschuß „Europarecht" wird sich umge-
hend mit dem Vorschlag der Richtlinie der  Kom-
mission  der Europäischen Gemeinschaften zum ge-
werblichen Schutz biotechnologischer Erfindun-
gen und etwaigen weiteren Vorschlägen befas-
sen. 

Die Stellungnahmen zu I. Nr. 1, 2, 3, Satz 2, II., III., IV. 
Nr. 1 und V. wurden einstimmig bei einer Stimment-
haltung abgegeben, die Stellungnahmen zu I. Nr. 3 
Satz 1 und VI. einstimmig und die Stellungnahme zu 
IV. Nr. 2 mehrheitlich bei einer Gegenstimme. 

Der Wirtschaftsausschuß hat in seiner Sitzung am 
18. Mai 1988 zu dem Bericht der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie" 
— Drucksache 10/6775 — mit der Mehrheit der Stim-
men der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion 

der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN folgende 
Stellungnahme beschlossen: 

Der Ausschuß für Wirtschaft mißt der sich schnell ent-
wickelnden Gentechnologie unter Berücksichtigung 
ihrer Chancen und Risiken eine hohe wi rtschaftliche 
Bedeutung bei. 

Gegenwärtig überschreitet diese Technologie die 
Schwelle zur wirtschaftlichen Nutzung. Daher kommt 
es jetzt darauf an, verläßliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die es der Wirtschaft ermöglichen, die 
erforderlichen Innovationen im Inland vorzunehmen 
und gleichzeitig den Schutz von Mensch und Umwelt 
zu gewährleisten. 

Die Voraussetzungen für die Genehmigungsfähigkeit 
gentechnischer Anlagen sind so zu konkretisieren, 
daß unnötige Verzögerungen in den Verfahren ver-
mieden werden. Es darf nicht dahin kommen, daß die 
Wirtschaft Chancen für diese Technologie nur im Aus-
land sieht. 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie hat den 
Ausschuß für Wirtschaft gebeten, zu 28 Empfehlun-
gen der Enquete-Kommission Stellung zu nehmen: 

I. Forschung und Technologie: 

Der Ausschuß für Wirtschaft hält es wie auch die En-
quete-Kommission weiterhin für erforderlich, durch 
geeignete Fördermaßnahmen im Bereich von For- 
schung und Innovation dazu beizutragen, daß die bio-
logischen Kenntnisse vertieft, die Voraussetzung für 
entsprechende Innovationen verbessert und die darin 
liegenden Zukunftschancen genutzt werden. Der 
Ausschuß für Wirtschaft kann daher den entsprechen-
den Empfehlungen der Enquete-Kommission zustim-
men. 

Eine Subventionierung von gentechnisch hergestell-
ten Produkten stößt allerdings auf Bedenken. 

(Empfehlungen C 1.2, C 1.4, C 1.5, C 1.6, C 2.2, 
C 2.12, D 7.1) 

II. Arbeitnehmer- und Personalvertretungsfragen, 
Arbeitssicherheit: 

Der Ausschuß für Wirtschaft begrüßt, daß durch die 
inzwischen in Kraft getretene Unfallverhütungsvor-
schrift „Biotechnologie" der Schutz der Arbeitnehmer 
im Bereich der Biotechnologie durch die Berufsgenos-
senschaft auf eine neue Grundlage gestellt ist. (Emp-
fehlung D 2.1.2) 

Die Anwendung der Genomanalyse im Bereich der 
Wirtschaft wirft vielfältige Fragen auf, die insbeson-
dere eine Abwägung von Rechten und Pflichten der 
Betroffenen erfordern. Der Ausschuß für Wi rtschaft 
sieht sich daher z. Z. noch nicht in der Lage, eine Stel-
lungnahme zur Frage der Mitbestimmung im Be-
triebsverfassungsgesetz und im Personalvertretungs-
gesetz abzugeben. (Empfehlung C 6.1.4.6) 
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III. Technische Sicherheit im Bereich Labor, 
Technikum und Produktion: 

Der Ausschuß für Wirtschaft nimmt mit Bef riedigung 
zur Kenntnis, daß durch die Aufnahme von Anlagen 
zum Umgang mit gentechnisch veränderten Mikroor-
ganismen und Zellkulturen in die 4. VO zum 
BImSchG und in die AbwasserherkunftsVO gemäß 
WHG die rechtlichen Grundlagen für die Genehmi-
gung solcher Anlagen geschaffen worden sind. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hält den Erlaß konkreti-
sierender Verwaltungsvorschriften auf der Basis der 
„Richtlinien zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro 
neukombinierte Nukleinsäuren" für dringlich, um ei-
nen bundeseinheitlichen Vollzug und kalkulierbare 
Investitionsbedingungen zu erreichen. 

(Empfehlungen D 2.3.1, D 2.3.2, D 2.3.3, D 2.3.4, 
D 2.3.5, D 2.3.6, E 2.1, E 2.2, E 2.3, E 2.4) 

Nach Auffassung des Ausschusses für Wi rtschaft ist es 
eine Frage der Zweckmäßigkeit, ob die erforderlichen 
Regelungen in bestehende Gesetze wie das BImSchG 
oder WHG integriert  werden oder ob eine selbstän-
dige Gesetzgebung sinnvoll ist. Jedenfalls erscheint 
eine gesetzliche Regelung durch Erweiterung des 
Bundesseuchengesetzes nicht als sinnvoll. (Empfeh-
lung E 2.2) 

IV. Einfluß der Gentechnologie auf die Entwicklung 
der sektoralen Wirtschaftsstruktur und die 
Qualifikationsstruktur des Personals: 

Der Ausschuß für Wirtschaft empfiehlt der Bundesre-
gierung, auf eine Ausgestaltung der Qualifikationsan-
forderungen hinzuwirken, die eine Verbreitung von 
Innovationen und ihre Umsetzung in die Praxis nicht 
behindert. (Empfehlungen D 2.4.1, D 2.4.2, D 4.1, 
D 4.2) 

V. Haftungsfragen und strafrechtliche Vorschriften: 

Der Ausschuß für Wirtschaft hält es für erforderlich, 
die Notwendigkeit der Einführung einer Gefähr-
dungshaftung, einer Haftungsobergrenze und einer 
Versicherungspflicht sorgfältig zu prüfen, sobald die 
materiellen Regelungen festgelegt sind. (Empfehlung 
E 3.1) 

Die Strafbarkeit von Verstößen im Bereich der Gen-
technologie wird grundsätzlich befürwortet. (Empfeh-
lungen E 4.1, E 4.2) 

VI. Gewerblicher Rechtsschutz: 

Der Ausschuß für Wirtschaft hält einen funktionieren-
den gewerblichen Rechtsschutz im Bereich der Gen-
technologie für eine wichtige Voraussetzung ihrer 
weiteren Entwicklung und unterstützt daher die Emp-
fehlung der Enquete-Kommission an den Deutschen 
Bundestag prüfen zu lassen, ob aufgrund der Entwick-
lung in der Gentechnologie Änderungen im gewerb- 

lichen Rechtsschutz erforderlich sind. (Empfehlung 
E 6.) 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat den Bericht der Enquete-Kommission in 
seiner Sitzung am 11. November 1987 abschließend 
beraten und zur Kenntnis genommen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat in sei-
ner Sitzung am 15. Februar 1989 zum Bericht der En-
quete-Kommission mit den Stimmen der Mitglieder 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP bei 
Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN die 
nachfolgende Stellungnahme beschlossen: 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung begrüßt 
die Arbeitsergebnisse der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie". Die am 
24. Februar 1988 vom Ausschuß für Arbeit und Sozi-
alordnung mitgetragene parlamentarische Anhörung 
„Genomanalyse an Arbeitnehmern" (des Ausschus-
ses für Jugend, Fami lie, Frauen und Gesundheit) hat 
deutlich gemacht, daß gesetzlicher Handlungsbedarf 
besteht. 

Einhelliges und vom Ausschuß mitgetragenes Ergeb-
nis war auch, daß Eingriffe in die menschliche Keim-
bahn aus Gründen der damit verbundenen Risiken 
strikt abgelehnt werden. 

Seit der Verabschiedung der Empfehlungen der En-
quete-Kommission „Chancen und Risiken der Gen-
technologie" sind zwei Jahre vergangen. Da neue Er-
kenntnisse über Methoden und Anwendungsformen 
der Gentechnologie evtl. Korrekturen an den Empfeh-
lungen erforderlich machen, empfiehlt der Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung dem federführenden 
Ausschuß, die Bundesregierung aufzufordern, im Ein-
vernehmen mit dem Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung zu den Empfehlungen Prüfaufträge zu ver-
geben und Expertengespräche zu führen. Insbeson-
dere bedarf es weiterer Klärungen, die in den Berei-
chen der Chromosomen- und Genproduktanalyse die 
Abwägung zwischen möglichen arbeitsmedizini-
schen Vorsorgegründen und denkbaren Risiken er

-

leichtern sollen. Dem Deutschen Bundestag ist dar-
über bis zum 1. September 1989 zu berichten. 

Der Verteidigungsausschuß hat in seiner Sitzung am 
11. November 1987 mit den Stimmen von CDU/CSU, 
SPD und FDP gegen die Stimme der Fraktion DIE 
GRÜNEN die seine Zuständigkeit betreffenden Berei-
che des Berichts der Enquete-Kommission beraten 
und mit folgender Änderung zur Kenntnis genom-
men: 

In der Empfehlung D 6.3 der Kommission wird der 
vorletzte Satz wie folgt gefaßt: „Davon ausgenommen 
sind Projekte, die dem vorbeugenden und individuel-
len Schutz von Personen zuzuordnen sind." 

Der Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit hat im Rahmen seiner Beratungen des Be-
richts der Enquete-Kommission am 24. Februar 1988 
eine öffentliche Anhörung (zusammen mit dem Aus-
schuß für Forschung und Technologie und dem Aus-
schuß für Arbeit und Sozialordnung) zum Thema „Ge-
nomanalyse bei Arbeitnehmern" sowie am gleichen 
Tag eine öffentliche Anhörung (zusammen mit dem 
Ausschuß für Forschung und Technologie) zum 
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Thema „Genetische Beratung und pränatale Diagno-
stik" durchgeführt. Eine weitere, nicht-öffentliche 
Anhörung am 3. Februar 1988 betraf das Thema 
„Ethische Fragen der Gentechnologie". 

Das Ergebnis der Anhörung zur „Genetischen Bera-
tung und pränatalen Diagnostik" kann wie folgt zu-
sammengefaßt werden: 

Während sich die Mediziner, alle im Bereich der Hu-
mangenetik tätig, zu den Empfehlungen der Enquete-
Kommission weitgehend zustimmend äußerten, 
wurde von den Theologen und der Vertreterin der 
Bremer Behindertenberatungsstelle „Selbstbestimm-
tes Leben" die pränatale Diagnostik abgelehnt. 

Frau Prof. Dr. Schroeder-Kurth (Heidelberg), Human-
genetikerin, hofft, daß aufgrund der Kommissions-
empfehlungen die genetischen Beratungsstellen in 
der Bundesrepublik Deutschland ausgebaut werden 
(Empfehlung C 6.1.1.1) und daß ein zusätzlicher psy-
chosozialer Dienst im Bereich der genetischen Bera-
tung aufgebaut werde (Empfehlung C 6.1.1.1.8). Sie 
unterstreicht die Empfehlung der Kommission, daß 
die pränatale Diagnostik eine Maßnahme der geneti-
schen Beratung sein müsse und nur nach einer ärztli-
chen Indikationsstellung durchgeführt werden dürfe 
(Empfehlung C 6.1.1.1.5). Pränatale Diagnostik und 
genetische Beratung dürften nur auf freiwilliger Basis 
erfolgen (Empfehlung C 6.1.1.1.1). 

Frau Prof. Dr. Rehder (Lübeck), Pathologin und Hu-
mangenetikerin, befürwortet die pränatale Diagno-
stik. Als Ergänzung zu den Empfehlungen der Kom-
mission fordert  sie die Einrichtung von Stellen zur 
Untersuchung von Fehlgeburten, um die wissen-
schaftlichen Grundlagen für die gene tische Beratung 
und pränatale Diagnostik verbessern zu können. 

Prof. Dr. Murken (München), Kinderarzt und Human-
genetiker, erklärt, daß ihm die Empfehlungen der 
Kommission im großen und ganzen praxisnah und 
ausgewogen erscheinen. Auch er betont, daß präna-
tale Diagnostik nur nach einer genauen Beratung und 
einer ärztlichen Indikation durchgeführt werden 
dürfe (Empfehlung C 6.1.1.1.5). Die gene tischen Bera-
ter dürfen nicht direktiv vorgehen (Empfehlung 
C 6.1.1.1.3). Auch dürfte nicht automatisch beim Vor-
liegen eines gewissen Risikos, z. B. Alter der Schwan-
geren über 35 Jahre, eine pränatale Diagnostik statt-
finden. Andererseits habe die pränatale Diagnostik 
den Vorteil, daß sich Eltern frühzeitig auf ein leicht 
behindertes Kind einstellen können und der Arzt in 
vielen Fällen rechtzeitig das Kind — evtl. bereits in-
trauterin — behandeln könne. 

Prof. Dr. Hansmann (Bonn), pränatale Diagnostik und 
Therapie, erklärt, daß die pränatale Diagnostik in den 
sogenannten Hochrisikogruppen zwar eine große 
Rolle spiele. Für alle Schwangeren insgesamt habe die 
pränatale Diagnostik aber nur eine untergeordnete 
Bedeutung. Nach seinem Verständnis sollte heute 
jede Mutter mit Einschränkungen ein Anrecht auf 
pränatale Diagnostik im Rahmen der Schwangeren-
vorsorge haben. Die pränatale Diagnostik sollte vor 
allem die Therapie zum Ziel haben. Er betont, daß der 
Fetus das gleiche Recht auf Behandlung haben solle 
wie jeder geborene Mensch. 

Prof. Dr. Reiter (Mainz), katholischer Moraltheologe 
und ehemaliges Mitglied der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie", unter-
streicht noch einmal seine ambivalente Haltung zur 
pränatalen Diagnostik, die er bereits in seinem Min-
derheitsvotum im Bericht der Kommission zum Aus-
druck gebracht hat. Er bejaht die pränatale Diagno-
stik, wenn sie dazu diene, grundlos besorgte Eltern zu 
beruhigen, Eltern auf die schwierige Aufgabe vorzu-
bereiten, ein erbkrankes Kind zu haben oder rechtzei-
tig eine Therapie für das Kind entwickeln zu können. 
Er lehnt die pränatale Diagnostik ab, wenn sie mit 
dem Ziel der Abtreibung des erblich belasteten Feten 
durchgeführt wird. Er behauptet, daß die derzeitige 
Praxis der pränatalen Diagnostik auf die Entschei-
dung über Leben und Tod des erwarteten Kindes ab-
ziele. Auch befürchtet er, daß aufgrund der pränata-
len Diagnostik die Bereitschaft in der Gesellschaft 
schwinde, von Geburt an behinderte Menschen anzu-
nehmen. 

Dr. Laubach (Hamburg), evangelischer Theologe und 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Evangelischen 
Allianz, kann der Empfehlung der Kommission nur im 
ersten Teil zum Punkt C 6.1.1.1 uneingeschränkt fol-
gen. Er tritt dafür ein, daß auf die pränatale Diagnostik 
verzichtet werde. Nach seiner Überzeugung schaffe 
die pränatale Diagnostik mehr Probleme, als sie zu 
lösen imstande sei. Er sieht in der pränatalen Diagno-
stik die Gefahr, daß sie zu einer erheblichen psychi-
schen Belastung für die Eltern und das Kind werde 
und daß Mutter und Kind bei der pränatalen Diagno-
stik körperlichen Schaden nehmen. Nach seiner An-
sicht erfolge die pränatale Diagnostik generell unter 
eugenischen Gesichtspunkten. Deshalb sei die präna-
tale Diagnostik ethisch verwerflich. Die „nicht-direk-
tive" Beratung sei bei fast allen Ratsuchenden gar 
nicht erwünscht. Im übrigen halte er es auch für inhu-
man, nur Fakten mitzuteilen. Er sieht deshalb keinen 
Weg, wie die Empfehlung C 6.1.1.1.2 der Kommission 
— daß grundsätzlich sicherzustellen sei, daß die er-
weiterten Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik 
keine eugenisch bestimmte Abtreibungspraxis eta-
bliere — praktisch verwirklicht werden könnte. 

Frau Köbsell (Bremen), Vertreterin der Beratungs-
stelle für Behinderte „Selbstbestimmtes Leben" in 
Bremen, lehnt den empfohlenen Ausbau der geneti-
schen Beratung und der pränatalen Diagnostik ab 
(Empfehlung C 6.1.1.1). Sie befürchtet, daß bei einer 
verallgemeinerten Anwendung der pränatalen Dia-
gnostik in Zukunft den Behinderten ein Lebensrecht 
abgesprochen werde. Statt des Ausbaus der geneti-
schen Beratung und pränatalen Diagnostik sollten Be-
dingungen geschaffen werden, die es Behinderten 
und ihren Eltern ermöglichten, gleichberechtigt in 
dieser Gesellschaft zu leben. 

Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung „Genomana-
lyse bei Arbeitnehmern" kann wie folgt zusammenge-
faßt werden: 

Während von den beiden geladenen juristischen 
Sachverständigen der eine (Prof. Dr. Wiese) die Rege-
lungsempfehlungen der Kommission ausdrücklich 
unterstützte, lehnte der andere juristische Sachver-
ständige (Prof. Dr. Klees) aus politisch-ethischen 
Gründen die Genomanalyse bei Arbeitnehmern 
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grundsätzlich ab. Eine ebenfalls kontroverse Haltung 
nahmen auf der einen Seite der Vertreter der Indu-
striegewerkschaft Chemie, Papier und Keramik und 
auf der anderen Seite der Vertreter des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes ein. Der Vertreter der IG Che-
mie (Herr Wolf) unterstützte nachdrücklich die Kom-
missionsempfehlungen. Der Vertreter des DGB 
sprach sich für ein Verbot der Genomanalyse bei Ar-
beitnehmern im Rahmen arbeitsvertraglicher Bezie-
hungen aus. Die anwesenden Ärzte und Wissen-
schaftler machten auf die derzeit geringen Erkennt-
nisse und damit auch geringe Bedeutung der Genom-
analyse in der Arbeitswelt aufmerksam und äußerten 
sich zurückhaltend, doch mehrheitlich zustimmend, 
zu den Kommissionsempfehlungen. 

Die Mehrheit der geladenen Sachverständigen hatte 
zu früherer Zeit bereits Gelegenheit gehabt, ihre Mei-
nung zur Genomanalyse bei Arbeitnehmern bei einer 
Anhörung vor der Enquete-Kommission zum Aus-
druck zu bringen. Zwei der geladenen Sachverständi-
gen waren zugleich Mitglieder der Kommission gewe-
sen. 

Prof. Dr. Wiese (Mannheim), Inhaber eines Lehrstuhls 
für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Handels-
recht, hatte bereits 1985 vor der Enquete-Kommission 
zur Frage der Genomanalyse bei Arbeitnehmern Stel-
lung genommen und damals einen gesetzlichen 
Handlungsbedarf zur Regelung dieser Anwendung 
der Genomanalyse verneint. Bei seiner Stellung-
nahme vor den Bundestagsausschüssen revidierte er 
jetzt unter Bezugnahme auf die zwischenzeitlich er-
folgten Fortschritte in der gene tischen Forschung sei-
nen damaligen Standpunkt. Heute bejaht er einen 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Den Empfeh-
lungen der Enquete-Kommission zur Genomanalyse 
bei Arbeitnehmern stimmt er g rundsätzlich zu. Ledig-
lich einige Empfehlungen bedürften nach seiner Auf-
fassung der Präzisierung und Ergänzung. 

In Ergänzung zur Empfehlung C 6.1.4.1 der Kommis-
sion sieht heute Prof. Dr. Wiese nicht nur einen ge-
setzlichen Regelungsbedarf für die Begrenzung des 
Fragerechts des Arbeitgebers im Bürgerlichen Ge-
setzbuch. Nach seiner Auffassung sollte do rt  auch die 
Zulässigkeit von gene tischen Untersuchungen ge-
setzlich geregelt werden. § 611 c BGB würde sich da-
für anbieten. Das Recht des Arbeitgebers zur Untersu-
chung gene tischer Eigenschaften des Arbeitnehmers 
dürfe nicht weitergehen als sein Fragerecht. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch sollte so lange Standort 
für die gesetzlichen Regelungen sein, solange kein 
Arbeitsgesetzbuch vorliege, in das die entsprechen-
den Regelungen aufzunehmen seien. Innerhalb des 
Gesetzes sollten nur die g rundsätzlichen Vorausset-
zungen und Grenzen der Zulässigkeit von Fragen und 
Untersuchungen normiert werden. Einzelheiten soll-
ten durch Rechtsverordnungen geregelt werden. 

Fragen zur gene tischen Veranlagung und die geneti-
sche Untersuchung von Arbeitnehmern sollten mit 
Ausnahmevorbehalt g rundsätz lich verboten werden. 
Die konkreten Ausnahmetatbestände müßten vom 
Gesetzgeber ausdrücklich zugelassen werden. Folg-
lich lehnt Prof. Dr. Wiese die Empfehlung C 6.1.4.6 
der Kommission ab, in der vorgeschlagen wird, die 

Kriterien für die Zulässigkeit gene tischer Untersu-
chungen im Betriebsverfassungs- und Personalvertre-
tungsgesetz festzulegen. 

Keine Zustimmung erhält auch die Empfehlung 
C 6.1.4.4, die Verletzung des Fragerechts durch den 
Arbeitgeber strafrechtlich zu ahnden. Allerdings 
sollte die Durchführung unzulässiger gene tischer Un-
tersuchungen bei Arbeitnehmern mit einem Bußgeld 
bestraft werden können. 

Anstelle der von der Enquete-Kommission den Be-
rufsgenossenschaften zugewiesenen Regelungskom-
petenz in den Empfehlungen C 6.1.4.8, C 6.1.4.9 und 
C 6.1.4.10 würde Prof. Dr. Wiese eine gesetzliche Re-
gelung bevorzugen. 

Die in der Empfehlung C 6.1.4.13 vorgeschlagene 
Ethik-Kommission zur Begutachtung von medizini-
scher Forschung in Bet rieben und in der Verwaltung 
soll auch bei der gesetzlichen Festlegung von zulässi-
gen Fragen und Untersuchungen nach gene tischen 
Veranlagungen von der verordnungsgebenden Re-
gierungsstelle zu Rate gezogen werden. In dieser 
Kommission sollten auch Juristen vertreten sein. 

Prof. Dr. Klees (Braunschweig), Inhaber eines Lehr-
stuhls für Arbeits- und Sozialrecht, der ebenfa lls be-
reits von der Enquete-Kommission gehört wurde, 
lehnt vehement Fragen und Untersuchungen zur ge-
netischen Veranlagung im Arbeitnehmerbereich ab. 
Der Enquete-Kommission wirft er vor, daß sie aus-
schließlich auf naturwissenschaftlicher und juristi-
scher Ebene die Fragen diskutiert und abgehandelt 
habe. Er fordert, daß zumindest bis zu einer Verab-
schiedung eines entsprechenden Gesetzespaketes die 
Genomanalyse in allen Anwendungsbereichen verbo-
ten werden sollte. Er befürchtet, daß bei einer Aus-
breitung der Genomanalyse in der Berufswelt die 
Bundesanstalt für Arbeit bald eine gene tische Berufs-
beratung und gene tische Arbeitsvermittlung werde 
betreiben müssen. 

Herr Wolf (Hannover), Vertreter der Industriegewerk-
schaft Chemie, Papier, Keramik, war Mitarbeiter des 
Vertreters der Gewerkschaften in der Enquete-Kom-
mission. Er erklärt, daß die IG Chemie innerhalb der 
Gewerkschaften die Empfehlungen der Enquete-
Kommission sehr unterstütze. Hauptansatzpunkt für 
Regelungen zur Genomanalyse bei Arbeitnehmern 
sei nach Auffassung der IG Chemie § 708 Abs. 1 Nr. 3 
der Reichsversicherungsordnung, in dem das Recht 
des politischen Souveräns, Vorschriften über ärztliche 
Untersuchungen zur Verhinderung von Berufskrank-
heiten zu erlassen, an die gesetzliche Unfallversiche-
rung delegiert wird. In diese Generalvollmacht müß-
ten Vorkehrungen eingebaut werden, die den Persön-
lichkeitsschutz von Arbeitnehmern gewährleisten. 

Herr Konstanty, Vertreter des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB), hatte ebenfa lls früher Gelegen-
heit gehabt, seine Meinung der Enquete-Kommission 
vorzutragen. Er erklärt, daß der DGB die Empfehlun-
gen der Enquete-Kommission ablehne. Der DGB spre-
che sich für ein Verbot der gene tischen Analyse im 
Rahmen arbeitsvertraglicher Beziehungen aus. Sollte 
der Gesetzgeber aber den Empfehlungen der Kom-
mission folgen wollen, so wären ganz scharfe gesetz-
liche Regelungen erforderlich, eventuell sogar verfas- 
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sungsrechtliche Änderungen. Auf jeden Fall wäre 
eine Regelung durch die Berufsgenossenschaften ab-
zulehnen (Empfehlung C 6.1.4.8, C 6.1.4.9 und 
C 6.1.4.10), da dort  die Arbeitnehmer praktisch keine 
Durchsetzungsmöglichkeiten für ihre Belange hätten. 
Eine Ethik-Kommission sollte nicht auf der Verwal-
tungsebene — Zentralstelle für die Unfallverhü-
tung — , sondern auf der Vorstandsebene des Dach-
verbands der Unfallversicherer eingerichtet werden 
(Empfehlung C 6.1.4.13). Die Enquete-Kommission 
überschätze die Möglichkeiten des Technischen Auf-
sichtsdienstes bei den Berufsgenossenschaften (Emp-
fehlung C 6.1.4.11 e) letzter Absatz). Nach Auffassung 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes werde die Ge-
nomanalyse zu einer Abschwächung des objektiven 
Arbeitsschutzes führen. 

Prof. Dr. Propping (Bonn), Humangenetiker, hatte 
sich ebenfalls bereits vor der Enquete-Kommission zu 
dem Thema geäußert. Er bezeichnet die Empfehlun-
gen der Kommission im Prinzip als sehr posi tiv. Er 
weist aber darauf hin, daß derzeit ein großes Mißver-
hältnis zwischen den vorhandenen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen und der öffentlichen Aufmerk-
samkeit für Genomanalyse bestehe. Auf keinen Fa ll 

 dürfe die genetische Forschung eingeschränkt wer-
den, denn mit dieser Forschung würde das Verständ-
nis für das Zustandekommen von Krankheiten geför-
dert. 

Prof. Dr. Sperling (Berlin), Humangenetiker, beschei-
nigt der Enquete-Kommission eine gute Arbeit. Aller-
dings sehe er im Augenblick keinen gesetzlichen 
Handlungsbedarf. Genetische Dispositionen, beson-
ders auffällige Krankheitszeichen nach Exposi tion ge-
genüber einem bestimmten Mutagen oder einer Um-
weltnoxe zu haben, gebe es nur wenige. In der Regel 
werde man davon ausgehen können, daß der indivi-
duelle genetische Aspekt vor dem Hintergrund ande-
rer Umweltbelastungen vergleichsweise gering sei. 
Nur für wenige Fälle gebe es bisher relevante Tests. 
Keine dieser Tests würden in Industriebetrieben in 
der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. 

Prof. Dr. Huber (Heidelberg), Klinikarzt an einem Re-
habilitationskrankenhaus, weist auf die Unsicherheit 
hin, mit der eine Aussage über die möglichen Folgen 
einer festgestellten genetischen Disposi tion verbun-
den sei. Die Erfahrungen hätten gezeigt, daß die Er-
krankungsquote im Arbeitsprozeß bei Personen mit 
genetischer Disposition nicht größer sei als bei den 
sogenannten gesunden Personen. Er befürchtet, daß 
die Genomanalyse bei Arbeitnehmern dazu führen 
werde, bestimmte Personengruppen aus dem Arbeits-
leben herauszuselektieren. 

Dr. Korallus (Leverkusen), Werksarzt in der chemi-
schen Industrie, hatte auch bereits vor der Enquete

-

Kommission als Sachverständiger ausgesagt. Er weist 
darauf hin, daß derzeit gerade drei diagnostische 
Tests beständen, die eine Beziehung zur Arbeitswelt 
hätten. Dies seien der Alpha 1-Antitrypsin-Mangel, 
die Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase und der 
Acetyltransferasestatus. 

Herr Ritter (Lastcup), Ju rist und Vertreter der Deut

-

schen Evangelischen Allianz, begrüßt vor a llem, daß 
die Enquete-Kommission eine gesetzliche Veranke

-

rung des Fragerechts des Arbeitgebers empfiehlt 
(Empfehlung C 6.1.4.1). Nach seiner Auffassung sei in 
keinem anderem Rechtsbereich das Richterrecht der-
artig ausgeweitet. Wegen der Unsicherheit bei den 
derzeitigen Verfahren spricht er sich für einen befri-
steten Stopp für die Anwendung der gentechnischen 
Methoden aus. In die vorgeschlagene Ethik-Kommis-
sion sollten auch Vertreter der Kirchen berufen wer-
den (Empfehlung C 6.1.4.13). 

Prof. Dr. Reiter (Mainz, katholischer Moraltheologe) 
sowie Professor Dr. Quadbeck-Seeger (Ludwigsha-
fen, Vertreter der chemisch-pharmazeutischen Indu-
strie), beide ehemalige Mitglieder der Enquete-Kom-
mission, erläuterten die Empfehlungen der Kommis-
sion. 

Der Ausschuß für Jugend, Fami lie, Frauen und Ge-
sundheit hat in seiner Sitzung am 9. November 1988 
mit der Mehrheit der Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN beschlossen, 
zwei Entschließungsanträgen der Koalitionsfraktio-
nen zu folgen. 

Der erste Antrag betrifft den Abschnitt C 6. „Human-
genetik" (Genomanalyse und Gentherapie). Den 
Empfehlungen der Enquete-Kommission zu diesem 
Themenbereich wird grundsätzlich zugestimmt. Die 
Bundesregierung wird jedoch aufgefordert, zu den 
Empfehlungen der Enquete-Kommission in diesem 
Bereich Prüfaufträge zu vergeben und Expertenge-
spräche durchzuführen, um auf dieser Grundlage die 
Empfehlungen unverzüglich umsetzen zu können 
und die Gesetzgebung für den Bereich der Humange-
netik auf den Weg zu bringen. Die Bundesregierung 
soll bis zum 1. März 1989 über die Ergebnisse der 
Expertengespräche und der erteilten Prüfaufträge mit 
Blick auf die daraus zu ziehenden gesetzgeberischen 
Konsequenzen berichten. 

Dieser Antrag wird wie folgt begründet: Seit der Ver-
abschiedung der Empfehlung der Enquete-Kommis-
sion sind zwei Jahre vergangen. Es ist nicht auszu-
schließen, daß neue Erkenntnisse über Methoden und 
Anwendungsformen der Gentechnologie Korrekturen 
der vor zwei Jahren ausgesprochenen Empfehlungen 
notwendig machen. 

Der zweite Antrag betrifft den Abschnitt D 3. „Aus-
wirkungen der Anwendung gentechnisch veränderter 
Organismen in Landwirtschaft und Umwelt (Freiset-
zungsproblematik)". Die von der Enquete-Kommis-
sion vorgeschlagenen Regelungen zur Freisetzung 
von gentechnisch veränderten Organismen werden 
grundsätzlich begrüßt. Der Bundesregierung wird je-
doch empfohlen, im Gegensatz zu einer Empfehlung 
der Kommission, auf ein Moratorium für die gezielte 
Freisetzung von Mikroorganismen zu verzichten. Dies 
wird wie folgt begründet: Ein Morato rium würde so-
wohl Forschung und Entwicklung in der Bundesrepu-
blik Deutschland als auch alle Möglichkeiten einer 
notwendigen Sicherheitsforschung behindern. Dies 
mache die internationale Entwicklung deutlich. 

Den weiteren, den Ausschuß für Jugend, Fami lie, 
Frauen und Gesundheit betreffenden Empfehlungen 
im Kommissionsbericht stimmt der Ausschuß zu. 
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Der Ausschuß für Bildung und Wissenschaft hat im 
Rahmen seiner Beratung des Berichts der Enquete

-

Kommission am 2. März 1988 eine nicht-öffentliche 
Anhörung zu Sachfragen zur Gentechnologie durch-
geführt. 

In seiner Sitzung am 13. April 1988 hat er mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP (Zif-
fern 2 und 3 auch mit den Stimmen der Fraktion der 
SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN) folgenden Be-
schluß gefaßt: 

1. Der Ausschuß für Bildung und Wissenschaft stimmt 
den Empfehlungen der Enquete-Kommission, die 
im Abschlußbericht zu den Bereichen Bildung und 
Wissenschaft gemacht worden sind, zu. 

2. Ausschuß für Bildung und Wissenschaft geht davon 
aus, daß der federführende Ausschuß für den Deut-
schen Bundestag grundsätzlich zu den Chancen 
und Risiken der Gentechnologie Stellung nimmt. 
Er begrüßt schon heute, daß im gesamten politi-
schen Bereich Übereinstimmung darüber besteht, 
daß die künstliche Erzeugung und Veränderung 
von Embryonen nicht gestattet werden darf. 

3. Der Ausschuß für Bildung und Wissenschaft hält es 
für erforderlich, daß in geeigneter Weise a lles ge-
tan wird, um das ethische Bewußtsein zur Gentech-
nologie in allen Gruppen unserer Bevölkerung zu 
wecken und zu stärken. 

Der A usschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat 
in seiner Sitzung am 13. Januar 1988 zum Bericht der 
Enquete-Kommission mit Mehrheit folgende Stel-
lungnahme beschlossen: 

1. Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte En-
quete-Kommission „Chancen und Risiken der 
Gentechnologie" hat im Januar 1987 ihren Ab-
schlußbericht (BT-Drucksache 10/6775) vorgelegt. 
Dieser Bericht gibt einen umfassenden Überblick 
über den gegenwärtigen Erkenntnisstand im Be-
reich der Gentechnologie. Dabei hat sich die En-
quete-Kommission von folgenden Grundsätzen lei-
ten lassen: 

— Die Gentechnologie muß in vollem Umfang den 
ethischen Maßstäben unterworfen bleiben, die 
sich aus dem Menschenbild unseres Grundge-
setzes ergeben. Das bedeutet Schutz des Le-
bens, seiner Würde und deshalb Verbot der 
Menschenzüchtung. 

— Die Gentechnologie muß wie bisher s trengsten 
Sicherheitsrichtlinien unterworfen werden, um 
jede Gefährdung von Mensch und Umwelt aus-
zuschließen. Das bedeutet dauernde Anpas-
sung an den jeweils neuesten Stand der Tech-
nik. 

— Die Gentechnologie muß fortwährend auf die 
ökonomischen, sozialen und ökologischen Kon-
sequenzen ihrer Anwendung hin überprüft 
werden. Das bedeutet kontinuierliche Technik-
folgenabschätzung. 

— Die Gentechnologie muß im Rahmen  dieser 
Grundsätze gefördert werden, und zwar im In-
teresse der Gesundheit, der Welternährung und 

des Umweltschutzes. Das bedeutet staatliche 
Unterstützung der Grundlagenforschung. 

Diese Grundsätze müssen auch Richtschnur für 
eine Förderung der entwicklungspolitischen Zu-
sammenarbeit mit den Ländern der Dritten Welt 
auf dem Gebiet der Gentechnologie sein. 

2. Unter Berücksichtigung der im Abschnitt D 5. 
„Gentechnologie und Länder der Dritten Welt" des 
Abschlußberichts gemachten Aussagen sind für die 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern im we-
sentlichen folgende Anwendungsbereiche der 
Gentechnologie von Bedeutung: 

— Pflanzenproduktion 

— Tierproduktion 

— Gesundheit 

— Umwelt 

— Biologische Stoffumwandlung 

3. Der vorliegende Abschlußbericht macht deutlich, 
daß in den genannten Anwendungsbereichen 
Gentechnologie bei der Lösung der Probleme in 
den Ländern der Dritten Welt einen wertvo llen Bei-
trag leisten kann. Gentechnologische Forschung 
und Entwicklungsarbeiten setzen jedoch eine 
Reihe von infrastrukturellen, logistischen und per-
sonellen Gegebenheiten voraus, die aufgrund feh-
lender Ressourcen in den meisten Entwicklungs-
ländern noch nicht vorhanden sind. Vor diesem 
Hintergrund und zur Vermeidung der Gefahr einer 
weiteren Vergrößerung des technologischen Ab-
standes zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern ist die entwicklungspolitische Zusammenar-
beit auch auf dem Gebiet der Gentechnologie zu 
verstärken. Hierbei dürfen allerdings die aufge-
zeigten Möglichkeiten nicht dazu führen, erkannte 
und noch zu identifizierende Risiken zu unterschät-
zen. Eine Förderung sollte sich daher an s trengen 
Maßstäben orientieren und nur dann erfolgen, 
wenn ein konkreter Bedarf und eine klare Zielset-
zung vorher definiert  worden sind. Projekte, bei 
denen Prestigedenken eine Rolle spielt, dürfen 
nicht gefördert werden. 

4. Der Ausschuß für wi rtschaftliche Zusammenarbeit 
stimmt den Empfehlungen der Enquete-Kommis-
sion zu. Die Bundesregierung sollte aufgefordert 
werden, 

— Projekte der Technikfolgenabschätzung für den 
Transfer der Gentechnologie in die Länder der 
Dritten Welt und ihre Anwendung in diesen 
Ländern verstärkt zu fördern — vor allem auch 
bei internationalen Organisationen, 

— bilaterale Forschungsprogramme im Bereich 
der Gentechnologie als Bestandteil des Wissen-
schaftsaustauschs mit Ländern der Dritten Welt 
verstärkt zu fördern, 

— das Internationale Zentrum für Gentechnologie 
und Biotechnologie (ICGEB), eine gemeinsame 
Gründung der Länder der Dritten Welt, durch 
eine Mitgliedschaft der Bundesrepublik 
Deutschland zu unterstützen. Darüber hinaus 
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sollte die Bundesregierung darauf hinwirken, 
daß auch andere Industrieländer Mitglied des 
ICGEB werden, 

— Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Parasi-
tologie zu unterstützen, die für die Länder der 
Dritten Welt von besonderer Bedeutung sind. 

Die Regierungen von Bund und Ländern sollten 
aufgefordert werden, Partnerschaften zwischen 
gentechnologisch arbeitenden Hochschulinstitu-
ten und entsprechenden Instituten in den Ländern 
der Dritten Welt zu fördern. Ein Partnerschafts-
programm sollte ausgeschrieben und aufgrund 
wissenschaftlicher Begutachtung von Bund und 
Ländern finanziert werden. 

Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit hat in seiner Sitzung am 8. Juni 1988 mehr-
heitlich beschlossen, dem federführenden Ausschuß 
für Forschung und Technologie zu empfehlen, den 
Bericht der Enquete-Kommission zur Kenntnis zu 
nehmen. Darüber hinaus wurde folgender Entschlie-
ßungsantrag der Koalitionsfraktionen mehrheitlich 
angenommen: 

1. Der Ausschuß stellt fest: Verantwortlicher Um-
weltpolitik liegt das Selbstverständnis zugrunde, 
die Lebensgrundlagen nachfolgenden Generatio-
nen zu erhalten. Die biotechnologischen Anwen-
dungsmöglichkeiten genetischer und zellbiologi-
scher Forschungsergebnisse beruhen auf den Ei-
genschaften von Organismen, die diese durch die 
natürliche Evolution erworben haben. Beim Ein-
griff in diese Evolu tion müssen mögliche ökologi-
sche Risiken berücksichtigt werden. Die Prinzi-
pien der Risiko- und Umweltvorsorge gelten da-
her im besonderen Maße in diesem Bereich der 
Wissenschaft. Aus der Sicht des Umweltschutzes 
ergeben sich hier folgende Aufgabenbereiche: 

— Nutzung der Gentechnologie zur Verstärkung 
des Umweltschutzes, Besei tigung von Um-
weltschäden und Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

— Abwehr von Risiken für den Naturhaushalt 
und die menschlichen Lebensbedingungen. 

2. Der Ausschuß fordert  die Bundesregierung auf, 
zur Erfüllung dieser Aufgaben unter Beachtung 
der Ziele des Natur- und Umweltschutzes fol-
gende Maßnahmen in Ang riff zu nehmen: 

2.1 Förderung biotechnischer Verfahren in der Um-
welttechnologie, z. B. bei der Abwasser- und Ab-
fallbehandlung oder beim Abbau von umweltbe-
lastenden Stoffen. 

2.2 Förderung der Entwicklung biotechnischer Ver-
fahren für industrielle Prozesse, z. B. Erhöhung 
der Recyclingmöglichkeiten von Produkten, Er-
reichung eines günstigeren energe tischen Wir-
kungsgrads oder Substitution störfallbehafteter 
industrieller Produktionsverfahren. 

2.3 Förderung neuer biotechnischer Verfahren im 
land- und forstwirtschaftlichen Pflanzenbau, z. B. 
im Hinblick auf die Nutzung einer größeren Zahl 
von Pflanzenarten für eine Verbesserung von 

Fruchtfolge und Anbausystemen, die Züchtung 
von Pflanzen mit höheren Assimilations- und 
Stoffaneignungsleistungen, sofern sie einen ge-
ringeren Düngeaufwand erfordern, die Züchtung 
krankheits- und schädlingsresistenter Pflanzen, 
die einen geringeren Aufwand an Pflanzen-
schutzmitteln erfordern. 

2.4 Förderung neuer biotechnischer Verfahren zur 
Schädlingsbekämpfung. 

2.5 Förderung des Wissensstandes über ökologische 
Funktionen und Zusammenhänge bei Mikroorga-
nismen, Pflanzen und Tieren. 

2.6 Nutzung genetischer und molekularbiologischer 
Erkenntnisse und Methoden für den Naturschutz, 
z. B. für die Erhaltung ausreichender gene tischer 
Grundlagen für heute in ihrem Bestand gefähr-
dete Pflanzen- und Tierarten. 

2.7 Ermittlung des notwendigen Regelungsbedarfs 
im Hinblick auf die Vermeidung von möglichen 
Risiken und Gefahren für Natur und Umwelt 
durch die Gentechnologie unter Berücksichti-
gung der EG-Vorschläge für Regelungen auf dem 
Gebiet der Bio- und Gentechnologie: 

— Vorschlag für eine Richtlinie über die absicht-
liche Freisetzung gentechnisch veränderter 
Organismen in die Umwelt; 

— Vorschlag für eine Richtlinie über die Verwen-
dung gentechnisch veränderter Mikroorganis-
men in abgeschlossenen Systemen 

und unter Berücksichtigung der in na tionales 
Recht umzusetzenden EG-Richtlinie über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung. 

2.8 Entwicklung von geeigneten Methoden zur Ver-
hinderung von Umweltbelastungen durch unbe-
absichtigte Freisetzungen gentechnisch verän-
derter Organismen aus Labors und Produktions-
stätten. Darüber hinaus Entwicklung von geeig-
neten Methoden zur Beobachtung und Überwa-
chung der Umweltauswirkungen neuer gentech-
nischer Anwendungen und zur systematischen 
Erfassung und Dokumentation von langfristigen 
ökologischen Auswirkungen der Anwendung 
gentechnischer Forschungsergebnisse in den ver-
schiedenen Umweltbereichen. 

2.9 Erarbeitung von Grundsätzen und Methoden zur 
Beurteilung der Auswirkungen von Anwendung 
der Gentechnologien in der Land- und Forstwirt-
schaft unter Gesichtspunkten des Natur- und Um-
weltschutzes. 

3. Der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit wird gebeten, binnen Jahres-
frist dem Ausschuß über den Stand der Umset-
zung vorstehender Punkte zu berichten. 

Der Haushaltsausschuß hat in seiner Sitzung am 
25. Juni 1987 einvernehmlich beschlossen, den Be-
richt der Enquete-Kommission „Chancen und Risiken 
der Gentechnologie" zur Kenntnis zu nehmen. 
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3. Beratungsverlauf und -ergebnisse im 
federführenden Ausschuß 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie hat, 
nachdem ihm der Bericht der Enquete-Kommission 
„Chancen und Risiken der Gentechnologie" durch 
den 11. Deutschen Bundestag zur Federführung über-
wiesen wurde, diesen Bericht und die Empfehlungen 
der Kommission in insgesamt 11 Sitzungen und am 
21. Juni 1989 abschließend beraten. 

Die Mehrheit des Ausschusses für Forschung und 
Technologie stimmt den Empfehlungen der Enquete

-

Kommission in allen Bereichen grundsätzlich zu. 

Im Bereich „Biologische Stoffumwandlungen und 
Rohstoffversorgung" wird ergänzend empfohlen, be-
sondere Anreize für eine nutzbringende Verwertung 
der bisher als Abfall geltenden pflanzlichen Stoffe zu 
schaffen (1.4.)*). 

Im Bereich „Pflanzenproduktion" wird ergänzend 
empfohlen, gentechnische Ansätze in der Pflanzen-
produktion zu fördern, die zu Resistenzen gegen 
Krankheitserreger und Schädlinge führen (2.2.). Die 
Empfehlung C 2.4 1) der Kommission wird abgeän-
dert. Danach sollen vorrangig solche gentechnischen 
Ansätze gefördert werden, durch die bei einer Freiset-
zung der gentechnisch veränderten Organismen die 
geringstmöglichen ökologischen und gesundheitli-
chen Probleme zu erwarten sind (2.6.). Die Empfeh-
lung C 2.8 2) der Kommission, das Umweltbundesamt 
an dem Verfahren der Zulassung von Herbiziden zu 
beteiligen, wird durch das am 15. September 1986 
erlassene neue Pflanzenschutzgesetz als erledigt be-
trachtet. Die Empfehlungen der Enquete-Kommission 
zu den Herbizid-resistenten Pflanzen werden ergänzt. 
Danach wird empfohlen, die ökologischen Auswir-
kungen der Herbizid-resistenten Pflanzen zu untersu-
chen und eine Förderung der Entwicklung von Herbi-
zid-resistenten Pflanzen nur in Verbindung mit einer 
ökologischen Begleitforschung zu gewähren (2.9.). 
Weiterhin sollen die Länder der Dritten Welt bei der 
ökologischen Forschung, insbesondere bei der Beob-
achtung und Überwachung des ökologischen Zu-
stands der Agrarlandschaft ihrer Region unterstützt 
werden (2.15.). Die Landwirtschaft in einigen Ländern 
der Dritten Welt leidet unter erheblichen Umweltpro-
blemen. Eine aufmerksame Beobachtung des ökologi-
schen Zustands der Agrarlandschaft dieser Länder lie-
fert wichtige Informationen für die rechtzeitige Be-
kämpfung der Umweltrisiken und deren Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft. 

') Die im folgenden Text in Klammem gesetzten Ziffern ver-
weisen auf die Numerierung der Beschlußempfehlung des 
Ausschusses für Forschung und Technologie. 

1) C 2.4 
in der anwendungsorientierten Forschung solche gentechni-
schen Ansätze vorrangig zu fördern, durch die keine Freiset-
zungsprobleme entstehen können, insbesondere in den Be-
reichen Vektorentwicklung oder Bekämpfung pflanzlicher 
Viruskrankheiten. 

2) C 2.8 
in die Bearbeitung der ökologischen Fragestellungen, die im 
Zusammenhang mit der Zulassung von Herbiziden anfallen, 
das Umweltbundesamt einzubeziehen. 

Im Bereich „Tierproduktion" wird die Empfehlung 
C 3.3 der Kommission ergänzt. Danach sollen die Aus-
wirkungen des Einsatzes körpereigener Wirkstoffe 
auch auf die Tiere in der Landwirtschaft und auf die 
Agrarstruktur untersucht werden (3.3.). Auch die 
Empfehlung C 3.7 wird ergänzt. Hier sollen die Aus-
wirkungen der transgenen Tierzucht auch auf die 
Tierhaltung in der Landwirtschaft überprüft werden 
(3.7.). 

Im Bereich „Umwelt" wird begrüßt, daß die Bundes-
regierung zwischenzeitlich verschiedene Empfehlun-
gen der Enquete-Kommission in diesem Bereich auf-
gegriffen hat. 

Im Bereich „Gesundheit" werden die Empfehlungen 
C 5.5 3) und C 5.12 4) der Kommission für teilweise als 
erledigt betrachtet, nachdem der Bundesminister für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit Ende 1987 
Grundsätze für die ordnungsgemäße Durchführung 
der klinischen Prüfung von Arzneimitteln erlassen 
hat. Allerdings wird an der Empfehlung der Kommis-
sion festgehalten, daß an der Durchführung der klini-
schen Prüfung von Arzneimitteln stets auch ein Phar-
makologe zu beteiligen ist (5.5.). Dadurch soll eine 
geeignete Anwendung des Arzneimittels gesichert 
und die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Phar-
mazie zum Wohle des Patienten gefördert werden. 

Die Empfehlung C 5.7 der Kommission wird unterstri-
chen. Die Untereinheiten-Vakzine-Strategie ver-
spricht erhebliche Sicherheitsvorteile gegenüber den 
bisherigen Impfstoffkonzepten (5.7.). Die zwischen-
zeitlich von der Bundesregierung ergriffenen Maß-
nahmen zur Überprüfung und Verbesserung der Lage 
der klinischen Pharmakologie werden begrüßt. Der-
zeit gibt es in der Bundesrepublik Deutschland einen 
Mangel an klinischen Pharmakologen und einen er-
heblichen Forschungsbedarf in der Pharmakologie. 
Falls der Bund — wie empfohlen (5.9.) — den geplan-
ten Ausbau der klinischen Pharmakologie an geeig-
neten Universitätskliniken finanziell unterstützt, dann 
kann auf das von der Enquete-Kommission in der 
Empfehlung C 5.9 5) geforderte vom Bund finanzierte 
Forschungszentrum der klinischen Pharmakologie 
verzichtet werden. Da die Bundesregierung zwi-
schenzeitlich dafür gesorgt hat, daß sich die zuständi-
gen Gremien der Bundesländer mit der Rechtsgrund-
lage für die Herstellung von Stoffen wie Antikörper 
und Antigenen befassen, wird die Empfehlung 

3) C 5.5 
sicherzustellen, daß körpereigene Wirkstoffe zur Behandlung 
bestimmter Leiden nur in Kliniken an sorgfältig ausgesuchte 
Patienten verabreicht werden, solange ein unzureichendes 
Wissen über die physiologische Bedeutung derar tiger Sub-
stanzen besteht. Die Auswahl der Patienten soll unter Betei-
ligung von Ärzten verschiedener Disziplinen, zu denen stets 
ein klinischer Pharmakologe zu gehören hat, erfolgen. 

4) C 5.12 
Vorschriften zu erstellen, die die Voraussetzungen zur 
Durchführung klinischer Prüfungen (am Pa tienten) regeln. 
Die Bewertung der möglichen Risiken bedarf in jedem Ein-
zelfall einer multidisziplinären Beratung aufgrund sachlicher 
Kompetenz. Zu § 40 AMG sollte die Beteiligung eines Phar-
mazeuten gefordert werden. 

5) C 5.9 
ein vom Bund finanziertes Forschungszentrum einzurichten, 
in dem klinisch-pharmakologische Fragestellungen vorran-
gig bearbeitet werden. 
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C 5.11 6) der Kommission als erledigt betrachtet. Die 
Empfehlung C 5.13 7) der Kommission entspricht im 
wesentlichen den bestehenden arzneimittelrechtli-
chen Vorschriften und wird damit als erledigt betrach-
tet. 

Zum Thema „Gene tische Beratung und pränatale 
Diagnostik" führte der Ausschuß für Jugend, Fami lie, 
Frauen und Gesundheit zusammen mit dem Ausschuß 
für Forschung und Technologie am 24. Februar 1989 
eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
durch (siehe oben). In seiner Beschlußempfehlung 
betonte der Ausschuß für Forschung und Technolo-
gie das Lebensrecht von Behinderten und die Ent-
scheidungsfreiheit der Eltern bei der gene tischen Be-
ratung und pränatalen Diagnostik. Er empfiehlt, diese 
Rechte durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len (6.2.). Zum Thema Datenschutz wird anstelle 
der Kommissionsempfehlung C 6.1.1.3 8) der Emp-
fehlungsvorschlag des Innenausschusses übernom-
men (6.4.). 

Zum Thema „Neugeborenen-Screening" teilte der 
Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit dem Ausschuß für Forschung und Technolo-
gie mit (Ausschuß-Drucksache 11-271), daß nach 
Auskunft des Bundesausschusses der Ärzte und Kran-
kenkassen die von der Enquete-Kommission entwik-
kelten Grundsätze mit der sogenannten Kinder-Richt-
linie übereinstimmen. Der Katalog von Krankheiten, 
nach denen heute beim Neugeborenen-Screening un-
tersucht wird, umfaßt die Phenylketonurie, Hypothy-
reose, Mukoviszidose und Galaktosämie. Die Muko-
viszidose ist eine unheilbare Krankheit; nach ihr 
dürfte entsprechend den Kriterien der Enquete-Kom-
mission beim Neugeborenen-Screening nicht gesucht 
werden. Der Ausschuß betrachtet trotz dieser Ein-
schränkung den ersten Teil der Kommissionsempfeh-
lung C 6.1.2.1 9) als erledigt. Zum Thema „Daten-
schutz" wird anstelle der Kommissionsempfehlung 
C 6.1.2.2 10) der Empfehlungsvorschlag des Innenaus-
schusses übernommen (7.5.). 

6) C 5.11 
zu klären, ob die Herstellung von Stoffen wie Antikörper (für 
Sera) und von Antigenen (für Impfstoffe) den Bestimmungen 
des Arzneimittelgesetzes unterliegt. 

7) C 5.13 
für die gesamte Zulassung gentechnologisch hergestellter 
Arzneimittel und monoklonaler Antikörper eine sorgfältige 
Dokumentation über die jewei ligen Erfahrungen zu erstellen 
und durch Berichte in zwei- und fünfjährigem Abstand be-
kanntzugeben und in den Richtlinien zu berücksichtigen. 

8) C 6.1.1.3 
daß die datenschutzrechtlichen Regelungen den bei der ge-
netischen Beratung und pränatalen Diagnostik erhobenen 
genetischen Daten einen ausreichenden Schutz bieten. 

9) C 6.1.2.1 
in Zusammenarbeit mit den Standesorganisationen der Ärzte 
einen Katalog von früh diagnostizierbaren und vorbeugend 
behandelbaren Erbkrankheiten zu erstellen, nach denen das 
Neugeborenen-Screening durchgeführt werden soll. Dabei 
sollte auch geprüft werden, ob die in den sog. Kinderrichtli-
nien vorgesehenen Früherkennungsmaßnahmen den von der 
Kommission entwickelten Grundsätzen für ein Neugebore-
nen-Screening genügen. 

10) C 6.1.2.2 
daß die datenschutzrechtlichen Regelungen den beim Neu-
geborenen-Screening erhobenen Daten einen ausreichen-
den Schutz bieten. 

Im Bereich „Ökogenetik und Pharmakogenetik" wird 
den Kommissionsempfehlungen voll zugestimmt. 

Zum Thema „Genomanalyse bei Arbeitnehmern" hat 
der Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit zusammen mit dem Ausschuß für Forschung 
und Technologie und dem Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung am 24. Februar 1988 eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen durchgeführt (siehe 
oben). Die Kommissionsempfehlung C 6.1.4.13 wird 
dahin gehend abgeändert, daß die zentrale Ethik

-

Kommission zur Registrierung und Begutachtung der 
medizinischen Forschung in der Arbeitswelt nicht 
— wie von der Kommission vorgeschlagen — auf der 
Verwaltungsebene bei der Zentralstelle für Unfallver-
hütung und Arbeitsmedizin, sondern auf der Vor-
standsebene des Dachverbands der Unfallversicherer 
anzusiedeln ist (9.13.). Die Kommissionsempfehlung 
C 6.1.4.15 a 11 ) wird durch die bestehende Vorschrift 
für die ärztliche Schweigepflicht als erledigt betrach-
tet. Ergänzend zu den Kommissionsempfehlungen 
wird eine umfassende gesetzliche Regelung der Ge-
nomanalyse in der Arbeitswelt empfohlen (9.16., 
9.17.). Weiterhin wird empfohlen, daß die Genomana-
lyse bei Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst in glei-
cher Weise wie in der Privatwirtschaft geregelt wird 
(9.18.). 

Im Bereich „Genomanalyse im Versicherungswesen" 
wird den Kommissionsempfehlungen voll zuge-
stimmt. 

Im Bereich „Genomanalyse im Strafverfahren" wird 
empfohlen, die Anwendung von genanalytischen 
Verfahren unter Beachtung der von der Kommission 
aufgestellten Grundsätze und Empfehlungen gesetz-
lich zu regeln (11.1.). 

Im Bereich „Somatische Gentherapie" wird in der 
Kommissionsempfehlung C 6.2.1.1 der Text nach dem 
vierten Spiegelstrich „— das neue Gen und sein Pro-
dukt weder die Zelle noch den Organismus schädi-
gen" durch den neuen Text „— das neue Gen und 
sein Produkt die Zelle nur in der gewünschten Eigen-
schaft beeinflussen" ersetzt (12.1.). In bestimmten Fäl-
len, z. B. bei der Krebstherapie, kann es gerade das 
Therapieziel sein, Zellen zu schädigen. 

Im Bereich „Gentechnische Eingriffe in die Keimbahn 
des Menschen" wird den Kommissionsempfehlungen 
voll zugestimmt. 

Im Bereich „Sicherheitsaspekte beim Umgang mit Mi-
kroorganismen und Zellen vielzelliger Lebewesen bei 
gentechnischen Arbeiten im Labor" sollen die Kom-
missionsempfehlungen D 1.1.1, D 1.1.2, D 1.2.2, 
D 1.3.1 und D 1.3.2, die die Sicherheitseinstufungen 
bestimmter Expe rimente betreffen, von der Zentralen 
Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS) geson-
dert geprüft werden. Im übrigen wird den Kommis-
sionsempfehlungen voll zugestimmt. 

11) C 6.1.4.15a 
Ärzte bzw. medizinische Institutionen, die gene tische Ana-
lysen durchführen, welche nicht durch rechtliche Regelun-
gen vorgeschrieben sind, keine Auskünfte über den Befund 
an Dritte (einschließlich Betriebsärzte) weitergeben dür-
fen; 
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Im Bereich „Arbeitssicherheit bei biotechnologischen 
Produktionsverfahren mit gentechnisch veränderten 
Organismen und Viren" werden die Kommissions-
empfehlungen D 2.1.2 12) und D 2.4.2 13) als erledigt 
betrachtet. Die Berufsgenossenschaften haben zwi-
schenzeitlich die neue Unfallverhütungsvorschrift 
„Biotechnologie" verabschiedet. Der Bundesminister 
für Forschung und Technologie fördert zwischenzeit-
lich ein Curriculum, das Standardausbildungen mit 
Qualifikationsnachweisen für die verschiedenen mit 
der Biotechnologie befaßten Berufsgruppen zum Ziele 
hat. 

Zum Thema „Auswirkungen der Anwendung gen-
technisch Veränderter Organismen in Landwirtschaft 
und Umwelt (Freisetzungsproblematik) " hat der Aus-
schuß für Forschung und Technologie am 2. März 
1988 eine öffentliche Anhörung von Sachverständi-
gen durchgeführt. Eingeladen waren neun Sachver-
ständige, darunter zwei Vertreter der industriellen 
Forschung und ein Vertreter der Gewerkschaft für 
Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft. Fünf Sachver-
ständige waren Experten für Pflanzenzucht und Pflan-
zenschutz, ein Sachverständiger war Virologe und zu-
gleich Vertreter der ZKBS, drei Sachverständige wa-
ren Ökologen. 

Bedingt durch die Auswahl der Sachverständigen 
wurde schwerpunktmäßig die Freisetzung gentech-
nisch veränderter Pflanzen diskutiert. Die verschiede-
nen in der Anhörung vertretenen Standpunkte spie-
gelten das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und 
Ökologie in der Landwirtschaft wider. Dieses Di-
lemma besteht seit langem auch ohne die Gentechno-
logie, doch wird es durch die Anwendung der neuen 
Techniken, z. B. in der Pflanzenzüchtung und im 
Pflanzenschutz, verstärkt. 

Dem prinzipiellen Vorschlag der Kommission, bei der 
Regelung der Freisetzung von gentechnisch verän-
derten Organismen zwischen Mikroorganismen, Vi-
ren, Pflanzen und Tieren zu unterscheiden, wird von 
keinem Sachverständigen widersprochen und von 
einzelnen Sachverständigen ausdrücklich zuge-
stimmt (Prof. Schell). 

Keiner der eingeladenen Sachverständigen forde rt 
 ein ausnahmsloses oder unbegrenztes Verbot bzw. 

Moratorium der Freisetzung gentechnisch veränder-
ter Organismen. Der Vertreter der Gewerkschaft 
(Dr. Horzetzky) fordert ein g rundsätzliches Verbot mit 
Ausnahmevorbehalt. Ein Ökologe (Prof. Heydemann) 
hält ein zehn- bis fünfzehnjähriges Morato rium für die 
Freisetzung „nicht-rückholbarer Organismen" für 
notwendig. Die Vertreter von Wissenschaft und Indu- 

12)D 2.1.2 
die Berufsgenossenschaften aufzufordern, die bereits beste-
henden Regelungen für den Produktionsbereich in der zur 
Zeit erarbeiteten Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Bio-
technologie " zu spezifizieren. 

13)D 2.4.2 
schnellstmöglich in Zusammenarbeit von ZKBS, Berufsge-
nossenschaften, Indust rie, Gewerkschaftsvertretern und 
Wissenschaftsorganisationen die Mindestanforderungen für 
die theoretischen und praktischen Inhalte derartiger inter-
disziplinärer Grundkurse festzulegen und die organisatori-
schen und institutionellen Voraussetzungen für die Durch-
führung solcher Kurse zu schaffen. 

strie befürchten bei einem ausnahmslosen Verbot der 
Freisetzung eine erhebliche Behinderung der For-
schung und eine Minderung der Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft. 

Zur Freisetzung gentechnisch veränderter Viren 
(Empfehlung D 3.1.1 bis D 3.1.4) erklärt der Virologe 
und Vertreter der ZKBS (Prof. Goebel), daß hier eine 
Fall- zu Fall-Entscheidung angemessen sei. Auch die 
Industrie (Dr. Wengenmeyer) wünscht eine flexible 
Regelung, die eine raschere Anpassung an den Stand 
der Wissenschaft ermöglichen sollte. 

Anstelle eines fünfjährigen Freisetzungs-Moratori-
ums für gentechnisch veränderte Mikroorganismen 
— wie die Kommission dies fordert (Empfehlung 
D 3.2.1) — sollte nach Meinung der ZKBS (Prof. 
Goebel) von Fall zu Fall auf Antrag über eine kontrol-
lierte Freisetzung entschieden werden können. Auch 
der Vertreter der Wissenschaft (Prof. Schell) und der 
Industrie (Dr. Wengenmeyer) empfehlen, die Freiset-
zung gentechnisch veränderter Mikroorganismen fle-
xibel zu regeln und entsprechend dem Stand des Wis-
sens darüber zu entscheiden. Erste Freisetzungen zur 
Risikoabschätzung sollten erlaubt sein. Ein anderer 
Industrievertreter (Dr. Kraus) lehnt das von der Kom-
mission vorgeschlagene Morato rium ausdrücklich ab, 
da durch ein solches Morato rium eine notwendige 
Sicherheitsforschung verhindert würde. Dagegen hält 
ein Ökologe (Prof. Heydemann) ein zehn- bis fünf-
zehnjähriges Morato rium für „nicht-rückholbare Or-
ganismen" für erforderlich, da noch große Wissens-
lücken über die Auswirkungen einer Freisetzung im 
Ökosystem bestehen. 

Zur Regelung der Freisetzung gentechnisch ver-
änderter Pflanzen erklären ein Wissenschaftler 
(Prof. Schell) und ein Vertreter der Indust rie 
(Dr. Kraus), daß es nach ihrer Ansicht keine Notwen-
digkeit gäbe, zwischen gentechnisch veränderten 
Pflanzen und Pflanzen aus konventioneller Züchtung 
zu unterscheiden (Empfehlungen D 3.3.1 bis D 3.3.4). 
Mit Hilfe der Gentechnik könnte in einer Pflanze ein 
sehr begrenzter und gut definierter Satz von Genen 
eingeführt werden, die zu einer völlig vorhersehbaren 
Eigenschaft führten. Diese Vorhersehbarkeit sei bei 
der konventionellen Züchtung selten gegeben. Der 
Vertreter der Gewerkschaft (Dr. Horzetzky) ist der 
Ansicht, daß die in der Empfehlung D 3.3.3 vorgenom-
mene Risikoverlagerung hinsichtlich der Umweltver-
träglichkeit und Toxizität der gentechnisch veränder-
ten Pflanze vom Hersteller auf den „Anwender" kaum 
dem Produkthaftungsrecht entsprechen würde. Wis-
senschaftler (Prof. Wenzel, Prof. Schell) und Industrie-
vertreter (Dr. Kraus, Dr. Wengenmeyer) sehen keine 
besondere Gefahr für einen unerwünschten ho rizon-
talen Gentransfer von gentechnisch veränderten 
Pflanzen in wildlebende Pflanzen. Ein horizontaler 
Gentransfer würde durch gentechnisch veränderte 
Pflanzen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit 
stattfinden als durch Pflanzen, die mit Hilfe klassi-
scher Züchtung gewonnen wurden. Nach Ansicht ei-
nes Ökologen (Prof. Sukopp) bestehe allerdings ein 
erhebliches Unwissen über das zukünftige Verhalten 
freigesetzter neuer Arten. 

Die Freisetzung gentechnisch veränderter Tiere soll 
nach der Empfehlung der Kommission (Empfehlung 
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D 3.4.2) durch ein unabhängiges Gremium aus Natur-
wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen be-
gutachtet werden. Der Vertreter der Gewerkschaft 
hält ein Gremium, das nur aus Naturwissenschaftlern 
zusammengesetzt wäre, zur Erledigung dieser Auf-
gabe für überfordert. 

Den übrigen Empfehlungen der Kommission zur Frei-
setzung wurde von den anwesenden Sachverständi-
gen nicht widersprochen. Folgende ergänzende Anre-
gungen wurden ausgesprochen: 

— Der Begriff „Pflegebedürftigkeit" eines Organis-
mus sollte bei der Beurteilung der Freisetzungsri-
siken berücksichtigt werden. Die Zulassung zur 
Freisetzung sollte unter anderem davon abhängig 
gemacht werden, inwieweit ein Organismus sich 
ohne Pflege, Schutz oder Ernährung durch den 
Menschen am Leben erhalten könne (Prof. von 
Weizsäcker). 

— Mehrmals wurde betont, daß auf die Qualität der 
Veränderung mehr Gewicht gelegt werden sollte 
als auf die Methode, wie diese Veränderung zu-
stande gekommen sei. Das Zusammenspiel des 
veränderten Organismus und seiner Umwelt sowie 
die Sicherheit und Notwendigkeit der Verände-
rung sollte von Fall zu Fall bewertet und entschie-
den werden. 

— Mehrfach wurde darauf hingewiesen, daß auch die 
Akzeptanzproblematik der Freisetzung bei einer 
grundsätzlichen politischen Entscheidung berück-
sichtigt werden sollte. 

— Nahezu einstimmig wurde die Notwendigkeit ei-
ner internationalen Harmonisierung der Regelung 
zur Freisetzung zumindest im Bereich der EG be-
fürwortet (Empfehlungen D 3.2.7, D 3.3.4). 

Die Mehrheit des Ausschusses für Forschung und 
Technologie lehnt die Kommissionsempfehlung 
D 3.2.1 14), in der ein fünfjähriges Morato rium für die 
Freisetzung von gentechnisch veränderten Mikroor-
ganismen empfohlen wird, ab. 

In begründeten und im Hinblick auf das vertretbare 
Risiko sorgfältig geprüften Ausnahmefällen soll be-
reits vor der endgültigen gesetzlichen Regelung eine 
kontrollierte Freisetzung von gentechnisch veränder-
ten Mikroorganismen möglich sein (16.2.1.). Ein Mo-
ratorium könnte die Sicherheitsforschung in diesem 
Bereich behindern. Das geplante Gentechnikgesetz 
wird insbesondere die Fragen der Freisetzung regeln. 
Diesen Regeln soll durch ein Freisetzungsmoratorium 
nicht vorgegriffen werden. Die Kommissionsempfeh-
lungen zur Freisetzung werden ergänzt. Danach wird 
es für zweckmäßig gehalten, rechtzeitig die Bedin-
gungen für die Nutzung gentechnisch veränderter 

14) D 3.2.1 
Die gezielte Freisetzung von Mikroorganismen, in die gen-
technisch fremde Gene eingefügt worden sind, ist in den 
Sicherheits-Richtlinien weiterhin zu untersagen. Nach ei-
nem Zeitraum von fünf Jahren muß unter Beteiligung des 
Deutschen Bundestages entschieden werden, ob neue Er-
kenntnisse eine angemessene Abschätzung möglicher Fol-
gen solcher Experimente ermöglichen und die Aufhebung 
dieses Verbots rechtfertigen. 

Pflanzen in der konventionellen Pflanzenzüchtung 
festzulegen (16.3.4.). 

Im Bereich „Auswirkungen gentechnischer Verfah-
ren und Produkte auf Arbeitsplätze, Qualifikationsan-
forderungen, Produktionsstruktur und Markt" wer-
den die Kommissionsempfehlungen D 4.2 15) und 
D 4.3 16) für erledigt betrachtet. Die Arbeitsgemein-
schaft Biotechnologie entwickelt mit Unterstützung 
des Bundesministers für Forschung und Technologie 
Aus- und Fortbildungskurse im Bereich der modernen 
Biotechnologie und führt diese Kurse durch. 

In Ergänzung zu den Kommissionsempfehlungen 
wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Bericht 
über die bisherige Beteiligung von Bildungseinrich-
tungen, Behörden, Parteien, Parlamente, Wissen-
schaftsinstitutionen und Berufsorganisationen an der 
öffentlichen Diskussion zu Fragen der Gentechnolo-
gie und Fortpflanzungstechnologie vorzulegen (17.2.). 
Weiterhin sollte geprüft werden, welche Ro lle bei der 
öffentlichen Diskussion zu den Fragen der Gentech-
nologie und der Fortpflanzungstechnologien in Zu-
kunft die Bundeszentrale für politische Bildung spie-
len kann (17.3.). 

Im Bereich „Gentechnologie und Dritte Welt" wird die 
Kommissionsempfehlung D 5.3 unterstrichen, wo-
nach die Bundesregierung aufgefordert wird, dem In-
ternational Centre for Gene tic Engineering and Bio-
technology (ICGEB) beizutreten (18.3.). Das ICGEB 
hat die Aufgabe, für die Wissenschaftler aus der Drit-
ten Welt eine Ausbildungs- und Trainingseinrichtung 
im Bereich Bio- und Gentechnologie zu sein. Das 
ICGEB wurde 1983 von Mitgliedern der UNIDO 
gegründet. Die vorläufigen Forschungsgebiete des 
ICGEB betreffen die Landwirtschaft, menschliche und 
tierische Gesundheit sowie indust rielle Mikrobiolo-
gie. Eine Überschneidung mit Arbeiten der bereits 
von der Bundesrepublik Deutschland geförderten in-
ternationalen Agrarforschungszentren kann nur in 
Teilbereichen auftreten und wird nicht als nachteilig 
bewertet. Eine multilaterale Einrichtung wie das 
ICGEB gibt den Entwicklungslände rn  die Möglich-
keit, ihre Interessen zur Geltung zu bringen. 

In Ergänzung zu den Empfehlungen der Enquete-
Kommission wird empfohlen, forschungs- und techno-
logierelevante Entwicklungshilfe der Bundesregie-
rung vorrangig an den Bedürfnissen und Bedingun-
gen der jeweiligen Empfängerländer zu orientieren 
(18.6.). Die Bundesregierung sollte sich dafür einset-
zen, daß die Genbanken bei den internationalen Or-
ganisationen ausgebaut werden und daß alle Länder 
freien Zugang zu diesen Genbanken erhalten (18.7.). 
Bei der Diskussion um die Neuregelung des Rechts-
schutzes biotechnologischer Erfindungen sollte die 

15) D 4.2 
zu prüfen, inwieweit die industrielle Nutzung der Gentech-
nologie neue Qualifikationen der Beschäftigten erfordert. 

16) D 4.3 
zu prüfen, inwieweit dem Qualifikationswandel durch Mög-
lichkeiten der Fortbildung und Umschulung Rechnung ge-
tragen werden kann und inwieweit dies bei der Festlegung 
neuer Ausbildungsinhalte und der Ausbildungsordnungen 
berücksichtigt werden muß (s. a. Empfehlungen zur Arbeits-
sicherheit bei biotechnologischen Produktionsverfahren in 
Abschnitt D 2). 
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Frage des Eigentumsrechtes an genetischem Mate-
rial, insbesondere aus Gebieten der Dritten Welt, be-
sonders beachtet werden (18. 8.). Die Bundesregie-
rung sollte weiterhin prüfen, mit welchen Maßnah-
men deutsche Unternehmen verpflichtet werden kön-
nen, bei gentechnischen Expe rimenten und Produk-
tionen im Ausland die gleichen Sicherheitsvorschrif-
ten einzuhalten, wie sie in der Bundesrepublik 
Deutschland gefordert werden, sofern in dem betref-
fenden Land keine vergleichbar hohen Sicherheitsan-
forderungen wie in der Bundesrepublik Deutschland 
gestellt werden (18.9.). In bi- und multilateralen Ver-
einbarungen über wissenschaftlich-technische Zu-
sammenarbeit im Bereich der Gentechnologie sollten 
Absprachen über die Beachtung von Sicherheitsricht-
linien aufgenommen werden (18.10.). Bei der Zusam-
menarbeit mit den Ländern der Dritten Welt sollten 
auch Projekte der Risikoforschung und die Entwick-
lung von Sicherheitsrichtlinien in diesen Ländern ge-
fördert werden (18.11.). 

Im Bereich „Anwendung der Gentechnologie zu mili-
tärischen Zwecken" wird betont, daß alle Anstren-
gungen unternommen werden müssen, um eine welt-
weite Ächtung aller biologischen und chemischen 
Waffen und Kampfstoffe zu erreichen. Die Kommis-
sionsempfehlung D 6.3 17) wird geändert (19.3.). Die 
Entwicklung von Schutz- und Abwehrmaßnahmen 
gegen die Wirkung von atomaren, chemischen und 
potentiellen biologischen Kampfmitteln beschränkt 
sich nicht nur auf den Bereich der Wehrmedizin, son-
dern schließt technische Entwicklungen wie z. B. 
enzymatische Dekontaminationsmittel, biologische 
Nachweisverfahren und Biosensoren ein. Diese tech-
nischen Entwicklungen stellen die erste Stufe der 
Schutz- und Abwehrmaßnahme dar. Im Bereich dieser 
technischen Entwicklungen werden ebenso wie in der 
Wehrmedizin dem Stand der Wissenschaft entspre-
chende Methoden eingesetzt, zu denen in Zukunft 
auch gentechnische Arbeitsverfahren gehören wer-
den. 

Die Formulierung „Forschungsprojekte, die dem vor-
beugenden und individuellen Schutz von Personen 
zuzuordnen sind" schließt sowohl wehrtechnische als 
auch wehrmedizinische Projekte zur Entwicklung von 
Schutz- und Abwehrmaßnahmen ein. Die generelle 
Nutzung gentechnischer Arbeitsmethoden im Bereich 
der Diagnose und Therapie hat bereits heute einen 
Stand erreicht, auf den auch die Bundeswehr bei der 
medizinischen Versorgung ihrer Soldaten nicht ver-
zichten kann, wenn sie nicht eine Schlechterstellung 
der Soldaten gegenüber zivilen Patienten hinnehmen 
will. Zwei von den insgesamt 12 Krankenhäusern der 
Bundeswehr besitzen den Status eines akademischen 
Krankenhauses und sind in die medizinische For-
schung in der Bundesrepublik Deutschland einge-
bunden. Mit der Unterrichtung des Verteidigungsaus-
schusses des Deutschen Bundestages sowie der un- 

17) D 6.3 
gemeinsam mit der Bundesregierung sicherzustellen, daß 
gentechnologische Forschungsprojekte in der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht in militärischen Einrichtungen be-
trieben oder aus Mitteln des Verteidigungshaushalts finan-
ziert werden. Davon ausgenommen sind Projekte, die der 
Sache nach der Wehrmedizin zugehörig sind. Diese sind für 
die Öffentlichkeit transparent zu machen. 

eingeschränkten Veröffentlichungsmöglichkeit der 
vom BMVg finanzierten Forschungsprojekte wird 
nicht nur in Zukunft, sondern bereits jetzt sicherge-
stellt, daß der Inhalt der vom Ministerium bet riebenen 
Projekte der Öffentlichkeit zugänglich ist. 

Im Bereich „Übersicht über gentechnologische For-
schung und Entwicklungen — Stand, Förderung und 
internationaler Vergleich" wird den Kommissions-
empfehlungen voll zugestimmt. 

Im Bereich „Gesetzliche Verankerung der Richtlinien 
zum Schutz vor Gefahren durch in-vitro neukombi-
nierte Nukleinsäuren" werden die Kommissionsemp-
fehlungen aus E 2.1 bis E 2.5 15) durch neuformulierte 
Empfehlungen ersetzt. Entsprechend den überein-
stimmenden Stellungnahmen der Bundesregierung, 
der Wissenschaft und Indust rie wird die Empfehlung 
E 2.2 der Enquete-Kommission, die gesetzliche Rege-
lung zur Gentechnologie dem Bundesseuchengesetz 
anzugliedern, abgelehnt. Statt dessen wird empfoh-
len, die Bundesregierung aufzufordern, ein neues ein-
heitliches Stammgesetz zur Regelung der Gentechno-
logie so rechtzeitig dem Deutschen Bundestag und 
dem Bundesrat vorzulegen, daß es noch in dieser Le-
gislaturperiode in Kraft gesetzt werden kann (21.1.). 

18) E 2.1 bis E 2.5 
Die Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag, 
1. zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt allgemein 

rechtsverbindliche Sicherheitsbestimmungen für Einrich-
tungen der Genforschung und entsprechender Produk-
tionsstätten gesetzlich festzuschreiben, 

2. diese gesetzliche Regelung durch Erweiterung des Bun-
desseuchengesetzes unter Umbenennung in „Gesetz zur 
Regelung der biologischen Sicherheit" vorzunehmen, 

3. in diesem Gesetz die Bundesregierung zu ermächtigen, 
die erforderlichen Rechtsverordnungen zu erlassen. Dar-
über hinaus ist inhaltlich folgendes zu regeln: 
a) Die Registrierungspflicht für den Bet rieb von Gen-

Laboratorien und entsprechender Produktionsstätten 
bei einer zentralen Registrierstelle. 

b) Die Möglichkeit, bestimmte gentechnologische Ver-
fahren einer Zulassungspflicht zu unterwerfen bzw. 
ganz zu verbieten. 

c) Bestimmungen für Sanktionen bei Verstößen gegen 
Bestimmungen dieses Gesetzes bzw. einer auf diesem 
beruhenden Rechtsverordnung. 

d) Die Zuständigkeit des Bundesgesundheitsamtes, der 
Gewerbeaufsicht und die Aufgaben der ZKBS sowie 
das Verhältnis zwischen diesen Institutionen. 

Weiterhin empfiehlt die Kommission dem Deutschen Bun-
destag, die Bundesregierung aufzufordern, 
4. in Rechtsverordnungen, die dem Stand von Wissenschaft 

und Technik entsprechen, insbesondere folgendes zu re-
geln: 
a) Die Anforderungen zur Sicherheit sowie zur Ausbil-

dung und Gesundheitsüberwachung der Beschäftig-
ten. 

b) Einrichtung einer zentralen Registrierstelle für Gen-
Laboratorien und entsprechende Produktionsstätten 
beim Bundesgesundheitsamt. 

c) Ausstattung des Sekretariats der Zentralen Kommis-
sion für Biologische Sicherheit für die Wahrnehmung 
von Befugnissen als 
— Registrierstelle für Gen-Laboratorien 
— Beurteilungs- und Begutachtungsstelle für beson-

dere gentechnische Arbeiten 
— Beratungsstelle für Institutionen, Behörden und 

Personen 
d) Zusammensetzung der ZKBS unter Beteiligung von 

Fachleuten des Arbeits-, Gesundheits- und Umwelt-
schutzes sowie der forschungsfördernden Organisatio-
nen. 

5. darauf hinzuwirken, diese gesetzlichen Regelungen in-
ternational — zumindest auf EG-Ebene — zu harmonisie-
ren. 
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Die zwischenzeitlich in bereits bestehende Gesetze 
eingefügten Sonderregelungen zur Gentechnologie 
sind sinngemäß in das neue Gesetz zu übernehmen 
(21.3.). Bei der Gestaltung des neuen Gentechnikge-
setzes sollten von der Bundesregierung die in der vor-
liegenden Beschlußempfehlung ausgesprochenen 
konkreten Regelungsvorschläge berücksichtigt wer-
den. 

Im Bereich „Zivilrechtliche Haftung für gentechnolo-
gische Unfälle" wird den Kommissionsempfehlungen 
voll zugestimmt. 

Im Bereich „Strafbarkeit von Verstößen gegen gesetz-
liche Vorschriften im Bereich der Gentechnologie" 
wird den Kommissionsempfehlungen voll zuge-
stimmt. 

Im Bereich „Beratungs-Kommissionen in der Gen-
technologie" werden die Empfehlungen E 5.2 und 
E 5.3 19) gestrichen. Statt dessen wird in Abschnitt IV. 
der Beschlußempfehlung des Ausschusses vorge-
schlagen, daß der Deutsche Bundestag im Rahmen 
seiner vorgesehenen Verfahren zur Technikfolgenab-
schätzung kontinuierlich die weitere Entwicklung der 
Gentechnologie begleiten soll. 

Im Bereich „Gewerblicher Rechtsschutz für gentech-
nologische Entwicklungen" wird die Kommissions-
empfehlung E 6.1 20) als erledigt betrachtet. Der 
Rechtsausschuß hatte dazu am 3. Februar 1988 eine 
öffentliche Anhörung von Sachverständigen durchge-
führt (siehe oben) und festgestellt, daß die Fragen des 
gewerblichen Rechtsschutzes für Pflanzen und Tiere 
nicht mehr allein im nationalen Rahmen gelöst wer-
den können. Bei einer Neuordnung des Rechtsschut-
zes innerhalb der Europäischen Gemeinschaften 
sollte die Bundesregierung sicherstellen, daß 

19) E 5.2 und E 5.3 
Weiterhin empfiehlt die Kommission, 
2. beim Bundesminister für Forschung und Technologie 

oder beim Parlament einen Beirat einzurichten, der die 
Aufgabe hat, die Entwicklung der Gentechnologie in al-
len Bereichen begleitend zu beobachten bzw. einzuschät-
zen und sich daraus ergebende mögliche gesellschaftli-
che Auswirkungen zu bewerten, 

3. diesen Beirat wie folgt zusammenzusetzen: 
a) Drei Mitglieder der ZKBS, jeweils aus einer der in der 

ZKBS vertretenen Gruppen. 
b) Vertreter der Gewerkschaften, der Indust rie, der Kir-

chen, der im Deutschen Bundestag vertretenen Par-
teien sowie der Umwelt- und Naturschutzorganisatio-
nen. 

c) Weitere Sachverständige aus verschiedenen Diszipli-
nen, insbesondere der Natur-, Rechts- und ethischen 
Wissenschaften bzw. der Theologie sowie der Medi-
zin. 
Bei der Besetzung sind Frauen angemessen zu berück-
sichtigen. 

d) Ein Vertreter folgender Institutionen: 
— Arbeitskreis medizinischer Ethik-Kommissionen; 
— „Zentrale Kommission der Bundesärztekammer 

zur Wahrung ethischer Grundsätze in der For-
schung an menschlichen Embryonen" ; 

— zentrale Tierschutzkommission gemäß § 15 b 
Abs. 1 des Tierschutzgesetzes. 

20) E 6.1 
Die Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag prü-
fen zu lassen, ob auf Grund der Entwicklung der Gentech-
nologie Änderungen im Recht des gewerblichen Rechts-
schutzes (Sortenschutz- und Patentrecht) bezüglich Pflanzen 
und Tiere erforderlich sind. 

— Pflanzensorten und Tierrassen sowie das nach dem 
Sortenschutzrecht schätzbare Vermehrungsmate-
rial nicht patentierbar sind und 

— das Doppelschutzverbot für Pflanzensorten beibe-
halten wird (25.1.). 

Diesen Empfehlungen des Rechtsausschusses wird 
zugestimmt. Gentechnische Verfahren in der Pflan-
zenzüchtung sind nach dem geltenden Recht paten-
tierbar. Die mit Hilfe solcher Verfahren gezüchteten 
Pflanzen oder Pflanzensorten können auf der Grund-
lage des bewährten gewerblichen Rechtsschutzsy-
stems ausreichend geschützt werden. Ergänzend wird 
vorgeschlagen zu prüfen, ob ein besonderes Tier-
zuchtschutzgesetz in der Bundesrepublik Deutsch-
land entwickelt werden sollte (25.2.). 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie hat in 
seiner Sitzung am 21. Juni 1989 die vorliegende Be-
schlußempfehlung mit der Mehrheit der Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE GRÜNEN und gegen eine Stimme aus der Frak

-t

ion der SPD bei Enthaltung der übrigen Stimmen der 
Fraktion der SPD verabschiedet. 

Die Fraktion der SPD im Ausschuß für Forschung und 
Technologie legte einen eigenen Antrag für eine Be-
schlußempfehlung zu den Kommissionsempfehlun-
gen vor (Ausschuß-Drucksache 457). In Abweichung 
von der Beschlußempfehlung der Ausschußmehrheit 
wird darin unter anderem 

— die Ablehnung einer Förderung der Entwicklung 
von Herbiziden und Herbizid-resistenten Pflan-
zen, 

— ein vollständiges Verbot der Genomanalyse bei 
Arbeitnehmern, 

— eine Bekräftigung der Kommissionsempfehlung 
für ein fünfjähriges Morato rium für die Freisetzung 
von Mikroorganismen, in die fremde Gene einge-
setzt wurden, 

— ein ausnahmsloses Verbot gentechnischer For-
schung in militärischen Einrichtungen und mit fi-
nanziellen Mitteln des Verteidigungshaushaltes, 

— eine allgemeine Erweiterung des Mitwirkungs-
rechtes des Deutschen Bundestages bei der Förde-
rung von Forschung und Entwicklung durch die 
Bundesregierung (Bundesforschungsförderungs-
Gesetz) 

gefordert. Dieser Antrag der Fraktion der SPD wurde 
mit der Mehrheit der Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen gegen die Stimmen der antragstellenden Fraktion 
bei Stimmenthaltung durch die Fraktion DIE GRÜ-
NEN abgelehnt. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN im Ausschuß für For-
schung und Technologie legte einen Änderungsan-
trag zu der Beschlußempfehlung der Ausschußmehr-
heit vor (Ausschuß-Drucksache 458 neu). Darin wer-
den zu jeder Einzelempfehlung der Ausschußmehr-
heit ein Votum abgegeben sowie zu allen Anwen-
dungsbereichen neue Empfehlungen ausgesprochen. 
Den Voten der Fraktion DIE GRÜNEN liegt die grund-
sätzliche Einschätzung zugrunde, daß die Risiken der 
Gentechnologie ihre Chancen in allen Anwendungs- 
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bereichen weit überwiegen. Deshalb sollen jede A rt 
 gentechnischer Forschung und Entwicklung sowie 

alle gentechnischen Verfahren und Produkte verbo-
ten werden. Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
wurde mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und 
der Fraktion der SPD gegen die Stimmen der antrag-
stellenden Fraktion abgelehnt. 

Bonn, den 21. Juni 1989 

Seesing 
Berichterstatter 

Catenhusen Kohn Frau Schmidt (Hamburg) 








